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Von Dr. O ska r M u le r t ,  Präsident des Deutschen 
Städtetages, Berlin.

Für die Hauptstadt Berlin, für den preußischen 
Staat werden neue kommunale Selbstverwaltungs
gesetze vorbereitet. Der Entw. einer Reichsstädte- 
-ordnung ist vom Vorstand des Deutschen Städtetages 
vorgelegt. In  der Tat drängen die großen kommu
nalen Probleme zu einer Lösung. Die staatspoliti
schen Veränderungen, die Schaffung der deutschen 
Republik, die mächtige Entwicklung zur Reichs
einheit, die neue Organisation der in  der öffentlichen 
Arbeit schaffenden Kräfte in  der Demokratie haben 
die Lage der deutschen Selbstverwaltung weitgehend 
beeinflußt. Das allgemeine Wahlrecht hat neuen 
Bevölkerungsschichten die Mitarbeit an positiver 
'Gemeindearbeit ermöglicht. Die Entwicklung der 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, darüber 
hinaus die Reichs- und Landesgesetzgebung haben 
die Aufgabenfülle der Gemeinden in  früher nie ge
kanntem Umfange gesteigert. Die Bevölkerungs
verschiebungen, insbes. das Wachstum der Groß
städte beleuchten diese Entwicklung noch schärfer 
lassen ganz neue Bedürfnisse und Fragen des Massen
problems erwachsen. Angesichts dieser Fülle von 
staatspolitischen, finanziellen, wirtschaftlichen, sozialen 
und nicht zuletzt politischen Faktoren benötigt das 
Bedürfnis nach einem modernen Gemeindeverfassungs
recht, dessen Grundlagen z. Zt. in  Preußen zum 
größten Teil noch aus der Mitte des vorigen Jahr
hunderts stammen, keiner näheren Begründung. Die 
Grundlagen des Gemeindelebens, die Gemeindever
fassung, müssen auf die Dauer abgestellt sein. Sie 
dürfen deshalb nicht, wie dies in einzelnen Ländern 
der Fall ist, letzten Endes ausgehen von vorübergehenden 
Erscheinungen der Infiations- oder Nachinflationszeit.

Die Probleme des Gemeinderechts sind deutsche 
Probleme schlechthin. Die Gemeinden sind heute 
als Verwaltungskörper nicht nur Unterbau der Länder, 
sondern zugleich des Reichs, dessen Gesetze sie 
ausführen. Als Wirtschaftskörper bilden sie wichtigste 
Teile des deutschen Wirtschaftslebens überhaupt. Die 
tatsächliche Entwicklung ihres inneren Verfassungs
lebens hat ungeachtet der formellen Verschieden
heiten zu einer starken praktischen Annäherung ihrer 
Verfassungsformen geführt. Die Zerteilung in  Länder
gemeindeordnungen entspricht daher zwar der histo
rischen Vergangenheit, aber kaum noch der lebendigen 
Gegenwart, geschweige denn der Entwicklung der 
Zukunft.

Die Gemeinden sollen in  der untersten Instanz 
im  Reich und in  den Ländern die Zusammenfassung 
der gesamten örtlichen Verwaltung bilden, sofern 
nicht zwingende staatspolitische Gründe eine Aus
nahme bedingen. Dieser Grundsatz kommt durch 
die Formulierung der Auftrags- und Selbstverwaltungs
angelegenheiten in  der Reichsstädteordnung klar zum 
Ausdruck.

Die Gemeinden müssen aber alsdann in  ihrer 
Verfassungund Verwaltung organisatorisch das höchste 
Maß von Leistungsfähigkeit erhalten. Manche der 
heute in  der Oeffentlichkeit viel erörterten Mängel 
der Gemeindeverwaltung beruhen nicht so sehr auf 
persönlichen Unzulänglichkeiten als auf organisatori
schen Fehlern. Die Gesetzgebung der letzten 10 Jahre 
hat immer erneut die Selbständigkeit der Gemeinden 
eingeengt und damit das Bewußtsein der Verant
wortung notwendigerweise geschwächt statt gestärkt. 
Eine selbständige Persönlichkeit, ob Einzel- odei 
Kollektivperson, setzt Eigenverantwortung voraus.
Sic is t einnotwendiger Wesenszugder Selbstverwaltung.
Hier müssen die Reformen einsetzen. Aufgabe eines 
richtigen Gesetzes ist es, die Freiheit des Handelns 
j^  j qjr HnfTn zu gewähren, die das Bewußtsein der
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Verantwortung für die Folgen des Handelns allezeit 
wach erhält.

Diese grundsätzlichen Forderungen müssen sich 
in  erster Linie hinsichtlich des städtischen Ver
fassungsrechts selbst auswirken. Die praktische Ent
wicklung hat in allen deutschen Städten, gleichviel 
in  welchem Lande und unter welchem Gemeinde
recht, dazu geführt, daß das Schwergewicht der 
Beschlußfassung und Entscheidung sich immer mehr 
in  die Stadtvertretung verlagert hat. Das g ilt auch 
für die Städte m it Zweikammersystem (Magistratsverf.). 
Infolge der durch die allgemeine politische Entwick
lung bedingten Politisierung des Gemeindelebens 
sindMagistrat und Stadtverordnetenversammlung heute 
fast überall politisch gleichmäßig zusammengesetzt. 
Die Stellungnahme der Magistratsmitglieder w ird daher 
notwendigerweise mehr und mehr durch ihre Frak
tionen in  der Stadtverordnetenversammlung m it
bestimmt. So besteht das Zweikammersystem wesent
lich nur noch der Form nach. Es ist, insofern Form 
und Inhalt sich nicht mehr decken, unwahr geworden. 
Ein solcher Zustand muß das klare Verantwortungs
gefühl erschweren oder nahezu unmöglich machen. 
Verzögerungen und Reibungen im Verwaltungsapparat 
sind die weitere Folge. Eine moderne gemeindliche 
Verfassungsreform kann also an der Frage des Ein
kammersystems, das diese Nachteile beseitigt, nicht 
mehr vorübergehen.

Dieser organisatorische Aufbau muß durch eine 
entsprechende Eigenzuständigkeit auf dem Gebiete 
der Finanzen folgerichtig ausgefüllt werden. In  dem 
selbständigen Abwägen zwischen Einnahmen und 
Ausgaben, ihren Vorteilen oder Nachteilen für die 
Gesamtheit liegt recht eigentlich der Kern kom
munaler Selbstverwaltungsarbeit umschlossen. Die 
Einführung eines sog. beweglichen Faktors unter 
den gemeindlichen Einnahmen, der sozialen Gesichts
punkten entpricht, aber zugleich die große Mehrzahl 
der Gemeindebürger zu den Aufbringungslasten m it- 
eranzieht, w ird deshalb allgemein gefordert. Die 
praktische Lösung dieses Problems muß jetzt ge
funden werden.

Eine solche, die Zuständigkeit und Verantwort
lichkeit der gemeindlichen Organe klar heraus
arbeitende Regelung ist zugleich eine wichtige demo
kratische Forderung. Die Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts hat die althergebrachte Verfassungsform 
der Gemeinden m it neuem Inhalt erfüllt. Die Stadt
vertretung ist das Vertrauensorgan der Wählerschaft. 
Durch die klare verfassungsmäßige Herausarbeitung 
des Einkammersystems aus Gründen der praktischen 
Kommunalverwaltung w ird zugleich dem allgemeinen 
Gesichtspunkt, dem vorherrschenden Einfluß der 
Wählerschaft in  der kommunalen Arbeit, Rechnung 
getragen.

Darüber hinaus gewinnt das Problem der M it
arbeit des Laienelements in der Verwaltung einer 
modernen Stadt, insbes. Großstadt, fortgesetzt an 
Bedeutung. Die Erhaltung des die Grundlagen jeder 
Gemeindeverwaltung bildenden unentbehrlichen Ver
trauens zwischen Bürgerschaft und Verwaltung w ird 
wesentlich durch die Lösung dieser Frage mitbe
stimmt. Die wachsende Fülle und Schwierigkeit der 
öffentlichen Aufgaben verlangt ein wohl ausgebildetes, 
hochqualifiziertes Berufsbeamtentum. Diese Tatsache 
darf aber nichtzu einer Bürokratisierung der städtischen 
Verwaltung führen. W ird die unmittelbar praktische 
Gemeindearbeit einer solchen Entwicklung schon an

und für sich entgegenwirken, so ist doch zugleich 
die Mitwirkung von Bürgern in  der laufenden Ver
waltung von größter Bedeutung. Die Form des 
ehrenamtlichen Stadtrats ist in  schwierigen Verhält
nissen hierfür heute nicht mehr geeignet. Es ist 
auch grundsätzlich verkehrt, von dem seinem Berufe 
nachgehenden Bürger eine ähnlich geartete Ver
waltungsleistung verlangen zu wollen wie von dem 
für diese Arbeit besonders vorgebildeten Berufs
beamten. Um so stärker kann die Mitarbeit in  den 
einzelnen vorbereitenden, beschließenden Fach- und 
Verwaltungsausschüssen sein, auf die die Arbeit der 
Stadtvertretung, wie auch die Erfahrungen in der 
Praxis bereits gezeigt haben, bei erfolgreicher Durch
führung des Einkammersystems in  erheblichem Maße 
dezentralisiert werden muß. Die Mitarbeit in  diesen 
Ausschüssen, denen inweitemUmfange die Ausführung 
eigener Beschlüsse und solcher der Stadtverordneten
versammlung und damit unmittelbare praktische Ver
waltungsarbeit obliegt, wird in  besonderem Maße 
dazu beitragen, die Eigenverantwortlickeit zu erhöhen, 
weil Beschlußfassung und Ausführung dicht bei
einanderliegen und nicht mehr in  verschiedene Zu
ständigkeiten verteilt sind. Diese Ausschüsse m it 
ihren neuen Zuständigkeiten werden zugleich die 
beste Gewähr für eine glückliche Zusammenarbeit 
zwischen Bürgerschaft und städtischemBerufsbeamten- 
tum bieten.

Eine unerläßliche Forderung an ein neues Ge
meindeverfassungsrecht ist zugleich die einer mög- j 
lichsten Zusammenfassung und Stärkung der Schlag-1 
kraft der Verwaltung. Ist es bisher in  Reichs- und * 
Länderverwaltungen nicht gelungen, die allbekannten 
Reibungen und Hemmungen des Verwaltungsapparates 
zu beseitigen, so ist die Durchsetzung dieses Zieles 
in  der praktisch arbeitenden Kommunalverwaltung 
geradezu unerläßlich. Deshalb muß die Verwaltung ' 
ihre einheitliche Zusammenfassung an der Spitze in 
der Person des Bürgermeisters finden. Er muß, das 
liegt als Wesenselement im  Einkammersystem be
gründet, zugleich auch Vorsitzender der Stadtver
tretung sein. Da diese in weitem Umfange mit 
Verwaltungsorgan ist, wäre sonst die Einheitlichkeit 
der Verwaltung nicht zu wahren. Die Nachteile 
eines Zweikammersystems würden in  veränderter Form 
wieder erscheinen. Ausfluß einer demokratischen 
Verfassungsform ist es, frei den der Mehrheit geeignet 
erscheinenden Mann zu wählen. Dann aber muß er 
auch eine Stellung einnehmen, die der großen Ver
antwortung, die er zu tragen hat, entspricht; die es 
ihm ermöglicht, der Aufgabe gerecht zu werden, die 
er zugewiesen erhalten hat: Führer zu sein. Hängt 
doch von einer besonnenen und zielbewußten Führung 
der Verwaltung das Wohl und Wehe der breitesten 
Schichten der Bevölkerung, die Entwicklung der 
gesamten Stadt, in  besonderem Maße ab.

Der Inhalt der kommunalen Betätigung, ihre 
Zuständigkeit muß ihrer Organisation entsprechend 
sein. Es wäre ein geradezu unmöglich erscheinender 
Rückschritt in  der jetzigen Zeit, die Universalität 
der gemeindlichen Zuständigkeit, die mehr als hundert 
Jahre, auch zu den Zeiten des vollen Absolutismus 
der Staatsgewalt, Geltung gehabt hat, _ jetzt einzu
schränken. Das g ilt auch für das Gebiet der w irt
schaftlichen Betätigung, für die weder zeitlich noch 
örtlich feste Grenzen auf gerichtet werden können, 
ein Gebiet, das insbes. nicht unter vorübergehenden 
Auswirkungen der Nachkriegsverhältnisse beurteilt
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innerhalb des Kreises istnichtzwingend vorgeschrieben. 
Gültig sind auch Stimmzettel, bei denen zwar K e n n -
~zeiTr ii t iu Trggfi m e h re re r W a h lv o rs c h lä g e  an
gebracht, aber bis auf einen wieder ungültig gemacht 
waren (Urt. 4/29 v. 6. März 1929). Gleichzeitige 
A b w e s e n h e it v o n  W a h lle ite r  u n d  S te l l
v e r tre te r  während auch nur kurzer Zeit macht den 
Wahlvorgang ungültig (Urt. 1/29 v. 20 März 1929) 
G em einsam e B e n u tz u n g  der W a h lz e lle  durch 
mehrere Personen auch durch Eheleute, ist unzulässig 
und fuhrt zum Abzug der als ungültig abgegebenen 
Stimmen, unter Umständen (wenn eine U t  mehr 
zu bestimmende Zahl von Personen so o-ewählt hatl 
auch zur Erklärung der Ungültigkeit der ganzen im 
Wahlbezirk vorgenommenen Wahl (U rt 2/29 vom 
2°. März 1929). V e rk ü rz u n g  d e r V a h lz ä  enri 
gegen § 59 der LandeswahlO., nach dem die Wahlzeit 
m den Sommermonaten von 8— 17 Uhr zu dauern hat 
bewirkt Ungültigkeit der Wahl im  Bezirk und A b
setzung der dort abgegebenen Stimmen (Urt. 10/29 
v. 25. Nov. 1929).

II. D ie  F rage  der B e s c h rä n k u n g  der 
S p lit te rp a r te ie n . Gegen die Wahl waren von 
mehreren kleineren Parteien Wahleinsprüche erhoben, 
die sich auf die Ungültigkeit des § 32 Abs. 2 des 
preuß. Landeswahlges. gründeten.

§ 32 Abs. 2 schreibt vor, daß einem Landes
wahlvorschlag höchstens die gleiche Zahl der A b
geordnetensitze zugeteilt werden könne, die auf die 
ihm angeschlossenen Kreiswahlvorschläge gefallen 

u eine bewußte Beschränkung
der Splitterparteien; diese können nach ihm auf ihre 
Landeswahlvorschläge nicht mehr Sitze erhalten, 
als auf ihre Kreiswahlvorschläge entfallen sind. Ver
schiedene Parteien hatten auf ihre Kreiswahlvorschläge 
keinen oder nur wenige Abg. durchgebracht, dagegen 
auf ihre Landeswahlvorschläge zahlreiche Stimmen 
erreicht, auf die, wenn § 32 Abs. 2 dies nicht unter
sagte, eine größere Zahl von AbgSitzen zu verteilen 
gewesen wäre. In  Anwendung dieser Vorschrift waren 
ihnen jedoch auf die Landeswahlvorschläge keine 
Mandate zugeteilt worden, weil auf ihre Kreiswahl- 
yorschläge kein Abg. gewählt war, oder es waren 
ihnen nur so viele Mandate zugeteilt worden, als 
sie in  den Wahlkreisen erlangt hatten. Die Parteien 
sahen darin einen Verstoß gegen die RVerf. und die 
preuß. \e rf., nach denen die Volksvertretung in 
^gleicher Wahl“ und nach den Grundsätzen der „Ver
hältniswahl“ gewählt werden muß. Sie beriefen sich auf 
eine Entsch. des Staatsgerichtshofs für das Deutsche
?om wöHt lmKU rt' 7 ' 22‘ Mälz 1929 eine ähnliche, 
Beschränkung Landtagswahlgesetz vorgesehene 
lriärt^hM+e in u 61- klemen Parteien für unw illig  er- 
rW R VW f ’ /  ßSleJ p ^ en ^en Gleichheitsgrundsatz
der R \ erf. verstoße. Das WahlprG. hat die Einsprüche 
zuruckgewiesen (Urt. 11/29 v. 8. Jan. 1930) Von 
einer Verfassungswidrigkeit des § 32 Abs. 2 würde 
nur die Rede sein können, wenn der preuß. Gesetzgeber 
das ihm verfassungsmäßig eingeräumte gese tz 
g ebe rische  E rm essen  überschritten hätte. Ein 
solches Ermessen w ird ihm durch Art. 22 RVerf. 
und Art. 4 der preuß. Verf. gewährt, die anordnen' 
daß  ̂bez. des Wahlverf. „das Nähere durch Gesetz 
bestimmt“ werde. Es sind verschiedene Arten des 
w ahlverf. denkbar, die der Forderung nach „ Gleichheit“ 
er V  ahl genügen. Ob er die eine oder andere 

ühpŜ r vorschreiben w ill, ist dem Gesetzgeber
r assen. Besteht aber ein gesetzgeberisches Er

messen, so ist das Gericht in  der Nachprüfung der 
Verfassungsmäßigkeit der Wahlart, .für die sich der 
Gesetzgeber entschieden hat, beschränkt. Nur darauf 
hat sich die Prüfung des Verfassungsrichters zu er
strecken, ob der Gesetzgeber w illkürlich gehandelt, 
sein Ermessen überschritten oder mißbraucht hat. 
Das folgt aus den Grundsätzen, die die Wissenschaft 
und Rechtspr. für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
aufgestellt haben. Wenn das Ermessen des V e r
w a ltu n g sb e a m te n  nur auf Ermessensüberschrei
tungen oder -mißbrauche nachgeprüft werden darf, 
so muß dies erst recht für die Handhabung des 
dem G e se tzge be r gewährten Ermessens gelten. 
Das Staatsrecht weist der Gesetzgebung eine höhere 
Stufe zu als der Verwaltung, d. h. der Ausführung 
der Gesetze. Darum ist es undenkbar, daß der Ver
waltung ein höheres Maß von Unüberprüfbarkeit 
ihrer Akte zukäme als der Gesetzgebung. Es war 
m ithin nur zu prüfen, ob der preuß. Gesetzgeber 
durch Erlaß des § 32 Abs. 2 das ihm von den Ver
fassungen gewährte Ermessen überschritten oder 
mißbraucht hat. Hiervon kann aber keine Rede sein. 
Das in Preußen bestehende Wahlsystem ermöglicht, 
bis auf eine gewisse Fehlergrenze, die Berücksichti
gung fast aller, selbst geringfügiger Parteibewegungen, 
wie sich auch aus der Zahl der im  preuß. Landtag 
vertretenen Parteien ergibt. Das preuß. Wahlrecht 
ist in  dieser Hinsicht den Wahlrechten fast aller 
anderen europäischen Länder überlegen. Die E in
wände gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 32 
Abs. 2 waren schon deshalb nicht zu berücksichtigen.

Im  übrigen kann der Begriff der Wahlgleichheit, 
wie ihn die Verfassungen verwenden, nicht i. S. einer 
Gleichheit der P a rte ie n , sondern nur in  dem einer 
Gleicheit der W ä h le r genommen werden. Seine 
Aufstellung ist geschichtlich zu erklären aus dem 
Gegensatz zum alten preuß. Wahlrecht m it seinem 
vorwiegend nach dem Besitz abgestuften Stimmen
system (Dreiklassenwahlrecht). In  diesem Sinne ist 

sej n Inhalt zu umgrenzen. Das Wesen der 
Wahlgleichheit i. S. der Verfassungen besteht danach 
m der Gleichheit des Zählwerts, nicht des Erfolg
werts der Wählerstimmen. Die Gleichheit der Wähler 
bez. ihrer Zulassung zur Wahl w ird aber nicht dadurch 
beseitigt, daß die Parteien hinsichtl. der Zuteilung 
von Abgeordnetensitzen auf die Reststimmen be
schränkt werden. Diese Auslegung rechfertigt sich 
auch daraus, daß es dieselben Personen waren, die, 
fast gleichzeitig, die Verfassungen und die Wahlgesetze 
geschaffen haben. Es ist nicht anzunehmen, daß sie 
in  den Wahlgesetzen die Vorstellung sollten preis
gegeben haben, die sie selbst von der Wahlgleichheit 
gehabt und in  den Verfassungen zum Ausdruck 
gebracht haben. In  der Tat w ird nicht einmal die 
Gleichheit der Parteien durch § 32 Abs. 2 verletzt. 
Der Begriff der Wahlgleichheit kann und darf nicht 
im  rechnerischen Sinne aufgefaßt werden. Eine rech
nerische Gleichheit ist unmöglich; sie wäre nicht 
einmal gewährleistet, wenn § 32 Abs. 2 wegfiele. Dann 
würden auf jede von 10 kleinen Parteien, die zusammen 
wenig über 200 000 Reststimmen erlan g t hätten, 10 Abg. 
entfallen, während eine einzige große Partei, die die 
gleiche Zahl von Reststimmen erlangt hätte wie die 
kleinen Parteien zusammen, nur 5 Sitze (auf je 40 000 
einen) erhalten würde. Gleichheit der Parteien be
deutet nur, daß die Parteien unter g le ich e  V o r
ausse tzungen  gestellt werden. Dieses Erfordernis 
ist durch § 32 Abs. 2 nicht verletzt. Der in ihm
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vorgesehene Nachteil tr ifft die Parteien gleichmäßig. 
Jede unterliegt ihm, wenn sie in  den Wahlkreisen 
die erforderliche Zahl von Stimmen nicht aufbringt. 
Jede kann sich ihm entziehen, indem sie in  den 
Wahlkreisen ihre Stimmen entsprechend ver
mehrt. Selbst wenn § 32 Abs. 2 der RVerf. 
widerspräche, wäre eine VerfassungsVerletzung zu 
verneinen. Das Reichswahlgesetz, das die gleiche 
Bestimmung enthält, wurde von der NatVers. m it 
verfassungsändernder Mehrheit angenommen. Es hätte 
also, wenn es m it der RVerf. nicht im  Einklang wäre, 
diese abgeändert und würde nicht gegen sie ver
stoßen. Das gleiche müßte für § 32 Abs. 2 gelten. 
Es ist nicht denkbar, daß ein Landeswahlgesetz, das 
eine Vorschrift des Reichswahlgesetz wörtlich über
nimmt, die RVerf. verletzt, während die übernommene 
Vorschrift des Reichswahlgesetzes einen solchen 
Verstoß nicht enthielte. Ebensowenig kommt eine 
Verletzung der Preuß. Verf. in  Frage, da diese die 
Wahlgleichheit nicht in  anderem Sinne verstehen 
kann wie die RVerf., überdies auch das preuß. Landes
wahlgesetz die Voraussetzungen eines verfassungs
ändernden Gesetzes erfüllt.

Zu gleichem Ergebnis ist inzwischen hins. des 
§ 32 Satz 3 des Reichswahlges. das Wahlprüfungs
gericht beim Reichstag gelangt (Urt. v. 25. Jan. 1930). 
Auch der Staatsgerichtshof des Deutschen Reiches 
hat neuerdings ausgesprochen, daß § 32 Abs. 2 des 
preuß. Landeswahlges. nicht verfassungsändernd sei 
(Urt. v. 15. Febr. 1930).

Umgestaltung1 des Preußischen Auflösungs
rechts derFamiliengüter(Fideikommisse)1).

Von Landgerichtspräsident E ic h h o f f ,  M. d. L., 
Vorsitzender des Ausschusses fü r das Rechts wesen, Neuruppin.

Der Gesetzentwurf ist am 19. März vom Landtag 
in  2. Lesung verabschiedet worden. Die noch aus
stehende 3. Lesung w ird wesentliche Aenderungen 
nicht mehr bringen, da es gelungen ist, durch gegen
seitiges Nachgeben allen Parteien — ausgenommen 
Komm, und Nat.-Soz. — die Annahme zu ermög
lichen. Nachfolgend sollen die wesentlichsten Er
gebnisse an Hand der Darstellung von E rm e l m it
geteilt werden. Das Gesetz tr itt am 1. Okt. 1930 
in  Kraft.

1. B e s c h le u n ig u n g  und  V e re in fa c h u n g  
des V e rfah re n s . Der Stichtag ist auf den 1. Juli 
1938 festgesetzt. Entsprechend sollen Anträge auf 
Aufnahme von Familienschlüssen, die nach dem
1. Juli 1935 eingehen, regelmäßig zurückgewiesen 
werden; Familienschlüsse, die bei Beginn des 1. Juli 
1938 nicht rechtskräftig bestätigt und, soweit er
forderlich, genehmigt sind, gelten als nicht auf
genommen.

Zunächst hatte sich eine Mehrheit der bürger
lichen Parteien im  Ausschuß auf den 1. Juli 1940 
als Stichtag geeinigt, da die Reg.-Vorlage (1. A p ril 
1935) unannehmbar erschien. Nachträglich ist man 
der Linken, die einen noch vor dem 1. A p ril 1935 
liegenden Stichtag verlangte, entgegengekommen. 
Dafür hat die L inke einem Wunsch der Rechten 
Rechnung getragen: bei nichtvertraglicher Regelung 
ist nachErlöschen desFamiliengutes amStichtage auch 
dem zw e ite n  Folger das Nacherbenrecht gesichert. i)

i)  V g l. den Aufsatz von O LG R . E r m e l ,  Königsberg! den 
E n t w u r f  betr. S. 1026, 1929 d. B l.

2. A b f in d u n g  d e r n ä ch s te n  A n g e h ö r ig e n . 
Auch hier hat die Linke in  einem wesentlichen 
Punkte ein Entgegenkommen gezeigt: die Abfindung 
darf aus Billigkeitsrücksichten auf ein V ie r te l des 
Wertes des Vermögens erhöht werden — die Vor
lage sah ein D r i t t e l  vor; im  Regelfall beträgt die 
Gesamtabfindung ein Fünftel des Vermögens.

Im  Gegensatz zu dem Entwurf, der sie völlig  
ausschließen wollte, werden an Kindes Statt ange
nommene Personen wie Abkömmlinge behandelt, 
wenn der Annahmevertrag vor dem 11. Aug. 1919 
beurkundet worden ist.

Wenn ein abfindungsberechtigter Abkömmling 
nur infolge der Bestimmungen über die Ebenbürtig
keit nicht zum Folger oder zum Nacherben berufen 
ist, soll der ihm zustehende Anteil an der Abfindung 
soweit erhöht werden, daß die Gesamtabfindung die 
H ä lf te  des Wertes des Vermögens erreicht.

3. B e s s e rs te llu n g  der F a m il ie n g u ts g lä u 
b ig e r. H ier wurde der Entwurf ohne wesentliche 
Abänderungen angenommen.

4. E rh a ltu n g  der W ä lde r. Die W a ld g u ts 
b e s tim m u n g e n  wurden in  wesentlichen Punkten 
abgeändert. Hierzu zwang die Erkenntnis, daß die 
trostlose Lage der Landwirtschaft die Aufrechterhaltung 
der bisherigen einengenden Vorschriften nicht zuließ.

Die Einstellung der Parteien hatte sich seit der 
Beratung des Urantrags der Soz. Nr. 398, der den 
Anstoß zu der Vorlage gegeben hat, vollkommen 
geändert. Damals (Jan. 1929) hatten die Soz. in  einem 
weiteren Urantrag Nr. 365 die Vorlegung eines sämt
liche Waldungen umfassenden Forstkulturgesetzes ge
fordert, das die Waldgutgesetzgebung völlig beseitigen 
sollte. Damals wehrte sich die Rechte hiergegen. Jetzt 
dagegen wünschte sie in  Uebereinstimmung m it dem 
Gutachten des Staatsrats an Stelle der Waldgutgesetz
gebung ein Forstkultur- oder Aufforstungsgesetz, um bei 
der bedrohlichen Wirtschaftslage von den geltenden ein
engenden Bestimmungen frei zu werden. Da aber z. Zt. 
nicht an ein den Wald im Interesse des Volksganzen 
sicherndes Forstkulturgesetz zu denken ist, mußte 
notwendig an der Waldgutgesetzgebung festgehalten 
werden, deren Beseitigung die Regierung allerdings 
für den Fall eines künftigen allgemeinen Waldschutzes 
als möglich bezeichnete. Es konnte sich also nur 
darum handeln, die bisherigen Bestimmungen der 
veränderten Wirtschaftslage nach Möglichkeit anzu
passen. Dieser Versuch darf als gelungen bezeichnet 
werden. Des Näheren kann hier nicht darauf ein
gegangen werden. Es müssen einige Andeutungen 
genügen. Dem Eigentümer ist, um eine bessere 
Ausnutzung der Lage auf dem Holzmarkte zu er
möglichen, ein Mehreinschlag bis zum 5 fachen des 
im Wirtschaftsplan vorgesehenen jährlichen A b
nutzungssatzes gegen die Verpflichtung der Wieder
einsparung gestattet, auch können außerordentliche 
Kahlschläge gestattet werden, wenn öffentl. Interessen 
nicht beeinträchtigt werden und die Wiederaufforstung 
gesichert ist. Die Bewirtschaftung des Waldes kann 
auch von einer Landwirtschaftskammer oder einem 
Waldbauverein usw. ausgeübt oder überwacht werden; 
dann behält der Staat die Oberaufsicht. Die im 
Entw. gegen planwidrige Einschlagungen vorgesehenen 
hohen Strafen (Geldstrafen bis zur Höhe des d o p p e 11 e n 
Wertes des Ueberhiebes) sind erheblich gemildert: 
es sind nur Geldstrafen bis zum halben Wert zulässig 
und Entziehung der Bewirtschaftung bis zur Dauer 
von 5 Jahren (im Entw. 10 Jahre).
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Weiter ist noch hervorzuheben:
1. Die Bestimmung des Entw., nach der zu den 

Beratungen des AuflAmtes Vertreter der Volks
wirtschaft, die besondere^ Sachkunde besitzen, zu
gezogen werden können, ist beseitigt.

2. Aemterlehen erlöschen m it dem Beginn des 
.1. Okt. 1930.

3. Zwerggrundfideikommisse, deren Wert ohne 
Abzug der Schulden und Lasten am 1. Okt 1930 
■den Betrag von 100 000 M. (Entw. 50 000 M ) nicht 
ubersteigt, hat die AuflBeh. alsbald aufzuheben wenn 
nicht innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des 
Gesetzes die Aufnahme eines die sofortige Auf-
losung anordnenden Familienschlusses beantragt wird
(die Einschränkung sah der Entw. nicht vor)

. 4- Geldfideikommisse und Geld-Samtfideikom- 
misse erlöschen spätestens 1. Okt. 1931 (Entw 1930)

5. Neueingefügt hat der Landtag nach dem 
Vorschlag des Rechtsausschusses folgende Be
stimmungen (Art. 38 a):

a) Soweit gesetzliche oder stiftungsmäßige Bestim
mungen den Erwerb von Rechten hinsichtlich eines ge
bundenen Vermögens (Familiengut, Hausvermögen) davon 
-abhängig machen, daß der Berechtigte dem Adelsstand an- 
-gehört, treten sie außer Kraft.

b) Gesetzliche oder stiftungsmäßige Bestimmungen, 
•die den Erwerb der unter a bezeichn eten Rechte an das 
Erfordernis knüpfen, daß der Berechtigte aus einer Ehe 
stammt, bei der ein Ehegatte oder beide dem Adelsstand 
angehören, gelten hei Ehen, die nach dem 30. Sept. 1930 
geschlossen worden sind, ohne weiteres als erfüllt.

Endlich hat der Landtag, entsprechend dem Vor
schläge des Rechtsausschusses und folgend dem Gut
achten des Staatsrates eine Reihe von Ermächtigungen 
für die Fachminister zum Erlaß von Ausführungs
verordnungen usw. abgelehntund die Ermächtigung des 
Staatsministeriums zur Regelung der Gebührenfrage 
abhängig gemacht von der Anhörung des Staatsrates 
und der Zustimmung eines Ausschusses des Landtags.

Ein weiter angenommener EntschlAntrag ersucht 
•das Staatsministerium, um den Anreiz zu freiw. Aufl. 
zu verstärken, die Gebühren auf die Hälfte herab
zusetzen, falls die Aufl. binnen 2 Jahren ab 1. Okt. 
1930 beantragt wird.

Die Durchführung der neuen Bestimmungen 
wird den Auflösungsbehörden nicht ohne Entlastung 
von sonstiger Arbeit und Zuweisung von weiteren 
Kräften möglich sein. Daß sie aber der schweren 
Aufgabe gewachsen sein werden, darf nach ihren 
bisherigen Leistungen mit Zuversicht erwartet werden.

Die Vorlage ist, namentlich was die Einführung 
es Stichtages betrifft, unter starkem politischen 

Druck zustande gekommen. Das verringert aber nicht 
den V e it  der von den Sachbearbeitern des Ministe
riums geleisteten ausg eze ich n e te n  Arbeit, ebenso
wenig wie die Neuerungen den Wert der bisherigen 
Gesetzgebung m den Schatten stellen, von der die 
Frankfurter Ztg. am 8. Dez. 1927 schrieb, daß die 
preuß. AuflGesetzgeb. ein Muster wohlüberlegter 
weitausschauender Gesetzeskunst sei, der die Nach
kriegszeit viel Gleichwertiges nicht an die Seite zu 
stellen habe.

Justizreform und Reehtspfleger- 
ausbildung.

Von Justizbezirksrevisor S c h le g e l, Berlin, Vorsitzender 
des Bundes Deutscher Justizamtmänner.

D d- Bl- besprach Staatssekretär i. R
(j r j  - r l^ ze c*erL von Exz. Dr. M üge l am 11. Jan 

• J- m der Jur. Ges. gehaltenen Vortrag über die Vor

schlage der Preußischen Staatsregierung zur Justiz
reform1), in denen u. a. die Betreuung mehrerer 
Amtsgerichte durch einen Richter vorgesehen ist. 
Hiernach hatte der Referent „gegen die dadurch ein
tretende Verschiebung des Schwergewichts kleiner 
AG. vom Richter auf den Rechtspfleger unter der 
Voraussetzung keine Bedenken, daß die Ausbildung 
der Rechtspfleger in  der bisherigen Richtung weiter 
gefördert werde“ .

M it Einführung derRechtspflegereinrichtung durch 
die Entlastungsgesetzgebung der Jahre 1920, 1921 
war eine besondere Ausbildung der Urkundsbeamten 
für ihre neue Tätigkeit nicht verbunden. Auf dem 
Wege der Auslese wurden die nach ihren Fähig
keiten und Leistungen als geeignet befundenen 
Beamten zur selbständigen Erledigung bisher richter
licher Geschäfte berufen. Handelte es sich doch meist 
um Geschäfte, die sie bis dahin für die Richter 
auf Grund langjähriger Erfahrung „vorverfügt“ hatten. 
Gleichwohl waren sich die Beamten und ihre 
Organisation von vornherein darüber klar, daß die 
Uebernahme der vollen Verantwortung für die ihnen 
zur selbständigen Wahrnehmung an Richters Statt 
übertragenen Geschäfte sie dazu verpflichtete, in 
ihrem eigenen Interesse wie in  dem der Rechtspflege 
ihre Rechtskenntnisse zu vertiefen. Sie stellten vor 
allem ihre bewährte Fachzeitschrift in  den Dienst 
der Sache; im  übrigen waren die örtlichen Unter
organisationen um die Veranstaltung von Vortrags
reihen durch Hochschullehrer, höhere Justizbeamte 
und Rechtsanwälte bemüht. Später wies auch die 
preuß. Justizverwaltung die Beamten auf die Not
wendigkeit hin, „durch Steigerung ihrer Leistungen 
ihre besondere Eignung darzutun“ 2). Der bisherigen 
Entwicklung entsprechend wurde hierbei u. a. aus
geführt :

„D ie Wege zu diesem Ziel müssen in erster Reihe 
der Einsicht und Beurteilung der Beamten selbst über
lassen bleiben. Auch ist anzunehmen, daß die Beamten- 
Fachverbände auf geeignete gemeinsame Fortbildungs
einrichtungen bedacht sein werden. Inwieweit von der 
Justizverwaltung entsprechende Einrichtungen geschaffen 
oder gefördert werden können, bleibt Vorbehalten. V or
nehmlich werden Beamtenhochschulen oder Hochschul
kurse der Beamten eine geeignete und günstige Gelegen
heit zu ihrer fachlichen Fortbildung und zur Erweiterung 
ihres allgemeinen Wissens bieten, insbes., wenn die Fach
verbände und die Provinzialbehörden es sich angelegen sein 
lassen, eine den dienstlichen Bedürfnissen angepaßte Aus
gestaltung der Lehrpläne oder die Einrichtung von Sonder
lehrgängen bei der Verwaltung der Beamtenhochschule an
zuregen. Sache der Beamten w ird  es dann sein, fü r eine 
ausreichende Zahl von Zuhörern zu sorgen . . *

Die Bedeutung dieses Erlasses für die Fort
entwicklung der Reform liegt darin, daß nunmehr 
die Provinzialbehörden, die sich bis dahin zurück
haltend gezeigt hatten, für die Förderung der Rechts
pflegerausbildung interessiert wurden. In den meisten 
Bezirken wurden seitdem in  enger Zusammenarbeit 
der OLGPräs. und der Organisation der Justizamt
männer im Benehmen m it der örtlichen Leitung der 
Verwaltungsakademien Recbtspflegerkurse _ bei den 
Beamtenhochschulen eingerichtet. Von wenigen Aus
nahmen abgesehen, verschlossen sich die Behörden
chefs der Erkenntnis nicht, daß so der angestrebte 
Erfolg der theoretischen Ausbildung der Kec s- 
pfleger am besten gewährleistet werde. iese au

11 r>T7 1930 961 Der V o rtra g  von Exz. D r. M ü g e l  is t je tz t auch 
i  1 r r  c i  j  l y “ U’ W erdendes Recht“ erschienen unterals 1. H e ft der neuen Sammlung P.prlin 1 M

dem T ite l : Justizreform. Verlag Otto Liebmann, B erlin . 1,60 M „  
Vorzugspreis fü r A bonnen ten  der DTZ 1,30 M .

3
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wissenschaftlicher Grundlage durchgeführten Sonder
lehrgänge, die hauptsächlich von Hochschullehrern 
und zur Lehrtätigkeit besonders befähigten praktischen 
Juristen abgehalten werden, haben überall lebhaftes 
Interesse der Rechtspfleger gefunden. Zu Hunderten 
haben sie sich in  den einzelnen Bezirken oft aus ent
legenen Orten monatelang an zwei Abenden zu den 
Kurseneingefunden, deren Kosten bisher in  der Haupt
sache von denBeamten aufgebracht wurden. Hierund da 
gelang es, auch an Orten ohne Verwaltungsakademie 
Rechtspflegerkurse unter der Mitwirkung hierzu ge
eigneter. Richter zu veranstalten. Ein großzügig an
gelegter Plan der' preuß. Justizverwaltung zur syste
matischen Durchführung der Rechtspflegerausbildung 
in  ihrem gesamten Bereiche konnte leider nicht 
durchgeführt werden, weil das Finanzministerium die 
Geldmittel verweigerte, die teilweise auch für die 
Ausbildung derjenigen Beamten verwendet werden 
sollten, denen im Rahmen der Reformmaßnahmen 
einfachere Geschäfte aus dem Bereiche der Urkunds
beamtentätigkeit übertragen worden waren. So sind 
denn die Justizverwaltung und Rechtspfleger darauf 
angewiesen, ohne wesentliche finanzielle Unterstützung 
durch die Staatskasse diejenigen Reformen weiter 
auszubauen, durch die unter Uebertragung von 
Arbeiten von höher bezahlten auf minderbesoldete 
Kräfte bereits erhebliche Ersparnisse erzielt sind; 
der Finanzminister berechnet sie im Vorwort zum 
Haushalt der Justizverwaltung für das Rechnungsjahr 
1930 auf 24,3 M ill. M.

Die Förderung der Rechtspflegerausbildung, die 
von Exz. Dr. M üge l m it Recht als die Voraussetzung 
weiterer Maßnahmen zur Ersparung von Richter
kräften bezeichnet wurde, w ird nach den bekannten 
Absichten der preuß. Justizverwaltung von dieser 
sicherlich nicht vernachlässigt werden. Daß die 
Berufsorganisation der Rechtspfleger ihre gesamten 
Kräfte diesen Bestrebungen dienstbar machen wird, 
entspricht ihrem Programm. Ih r gesteigertes Interesse 
an der Vertiefung der Rechtspflegerausbildung wird 
bedingt durch die Vorschläge zur Fortentwicklung 
der Justizreform durch einen weiteren Ausbau der 
Rechtspflegertätigkeit, die der Bund Deutscher Justiz
amtmänner selbst in seiner Denkschrift1) gemacht 
hat. Aber abgesehen von der Uebertragung weiterer 
Richtergeschäfte auf die Rechtspfleger hat die A b 
sicht der preuß. Justizverwaltung, die bisher über
tragenen Geschäfte vom Arbeitsgebiet des Richters 
völlig loszulösen und sie in  das des Rechtspflegers 
als zu seinen Berufs auf gaben gehörig zu überführen, 
die Frage in den Vordergrund gerückt, welche 
Folgerungen hieraus für die Regelung der Ausbildung 
des Nachwuchses der Rechtspfleger zu ziehen sind. 
In  der Voraussicht dieser Entwicklung hat der Bund 
Deutscher Justizamtmänner schon vor Jahren auf die 
Notwendigkeit der Neugestaltung des Ausbildungs
ganges hingewiesen. Davon ausgehend, daß die 
bisher von den Richtern auf Grund der Ausbildung 
des Volljuristen wahrgenommenen Geschäfte da
durch, daß sie auf die Rechtspfleger übergegangen 
sind, sich ihrem Wesen nach nicht verändert und 
auch an ihrer bisherigen Bedeutung für die Recht
suchenden nichts eingebüßt haben, w ird eine ver
tiefte Ausbildung der Supernumerare in  einem 
besonderen Lehrgang gefordert. Nur so w ird es 
möglich, die zur Ausübung der Rechtspfleger-

3) V e rb illigung , Vereinfachung, Beschleunigung der Rechls- 
flege. Reformvorschläge des Bundes Deutscher Justizamtmänner, 
elbstverlag B e rlin  O. 27, W allnertheaterstr. 28.

funktionen erforderlichen Rechtskenntnisse für den 
gesamten Stand sicherzustellen. Für die Zweck
mäßigkeit solcher Regelung spricht, daß den aus dem 
Urkundsbeamten hervorgehenden württembergischem 
Bezirksnotaren auf die gleiche Weise die Rechts
kenntnisse vermittelt werden, deren sie zur selb
ständigen Wahrnehmung fast der gesamten freiw.. 
Gerichtsbarkeit bedürfen. Wegen der guten Er
fahrungen, die bei der theoretischen Ausbildung der 
Rechtspfleger durch die Verwaltungsakademien ge
macht sind, liegt es nahe, ihnen auch die Lehrgänge' 
für die Supernumerare zu übertragen. Dem Vernehmen 
nach hat sich die Verwaltungsakademie in  Berlin zu 
deren Uebernahme bereit erklärt. Es w ird damit, 
gerechnet werden können, daß sich andere Ver
waltungsakademien ihr anschließen werden.

Die praktische Durchführung des Gedankens ist: 
z. Zt. Gegenstand gründlicher Prüfung durch die 
Justizverwaltung und die Organisation. Die A n
regung dazu gaben die beachtlichen Ausführungen, 
des bisherigen Generalreferenten für Beamten
fragen im preuß. Justizministerium, Ministerialdirigent. 
Dr. W e b e r, in  der Jubiläumsfestschrift der Ver
waltungsakademie Berlin1). M it der Lösung des: 
Problems w ird zur bestmöglichen Sicherstellung des 
Erfolges eine weitgehende Vereinheitlichung der Aus
bildung der preuß. Justizsupernumerare zu verbinden 
sein, an der es bisher fehlt, weil die Ausbildung zur 
Zeit ganz in den Händen der Provinzialbehörden, 
liegt, „denen auch, . . . die Ausgestaltung des V o r- 
bereitungs-(Probe-)Dienstes ganz überlassen is t“ * 2). 
Es ist deshalb erklärlich, wenn sich gewisse Wider
stände gegen die einheitliche Neuregelung des Aus
bildungsganges in  dem erwähnten Sinne geltend 
machen. Dabei wird jedoch die tief einschneidende- 
Veränderung in  der Bedeutung des Urkundsbeamten 
in  seiner Eigenschaft als Rechtspfleger nicht in  dem 
Maße berücksichtigt, wie es den Interessen der Rechts
pflege entspricht. Der Unterschied zwischen einer „vor
verfügenden“ und einer eigenverantwortlichen Tätigkeit: 
ist so erheblich, daß er den Charaker des Amtes in  einem 
Umfang beeinflußt, der auch bei der Regelung der 
Voraussetzungen für die Wahrnehmung des Amtes zum 
Ausdruck gelangen muß. Dies g ilt in  erster Linie- 
für die A rt der Ausbildung für das Amt. Die bis
herige Methode der belehrenden Unterweisung des; 
von Station zu Station wandernden Supernumerars. 
in  den jeweils einschlägigen Geschäften muß durch, 
gründliche und systematische Einführung in  die fü r  
die Rechtspflegertätigkeit in  Frage kommenden Rechts
gebiete ersetzt werden; so wird die vollständige: 
Beherrschung des gesamten Stoffes und die Erkenntnis, 
der Zusammenhänge der einzelnen ineinander- 
greifenden Rechtsmaterien am besten gewährleistet. 
Dagegenreichen hierzu die derzeitigen in den einzelnen, 
OLGBezirken ganz verschiedenartig gestalteten E in
richtungen zur theoretischen Ausbildung des Nach
wuchses nicht aus, soweit solche überhaupt vorhanden: 
sind. Im Interesse der Justizverwaltung und Rechts
pflege ist dringend zu wünschen, daß hier ein ent
schlossener Schritt getan wird, um die Homogenität, 
der Rechtspflegerfunktionen und der Ausbildung zu 
deren Wahrnehmung herzusfellen.

Unter denjenigen, die für die Durchführung der 
theoretischen Ausbildung der Justizsupernumerare in, 
wissenschaftlichen Lehrgängen an der Verwaltungs-

>) „Preuß. Justizverwaltung und Verwaltungsakademie B e rlin “ ,  
Festschrift z. lO jäh r. Bestehen der Verwaltungsakademie B e rlin  (1929). .

2) V g l. W e b e r ,  a. a. O. S. 129.
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abademie eintreten, bestehen Meinungsverschieden
heiten darüber, ob diese Lehrgänge neben der prak
tischen Ausbildung einhergehen sollen oder ob sie 
von ihr loszulösen sind. Dr. W eber spricht sich 
für die erste Alternative aus. Es -will ihm nicht 
zuviel verlangt erscheinen, wenn dem Justizsuper- 
numerar 3—4 Stunden Theorie, 3—4 Stunden prak-
Ül Ch-! und } t 2 Stunden Selbstunterricht
arbeitstaglich zugemutet werden“ . Geo-en diese Auf 
fassung bestehen erhebliche Bedenkem auf die hier 
nur kurz eingegangen werden soll. Gewiß ist von 
den Supernumeraren eine gewissenhafte und gründ- 
liche Ausnutzung ihrer Arbeitszeit zu verlangen 
Aber sie, die eben die Schule verlassen haben und 
m den entscheidendsten Jahren der Entwicklung 
stehen, derart m Anspruch zu nehmen, daß ihnen fü i 
<he Fühlungnahme m it den Erscheinungen des täg
lichen Lebens kaum noch Zeit übrig bliebe, scheint 
uns geeignet zu sein, die Persönlichkeitsbildung des 
Rechtspflegernachwuchses zu gefährden. Auch an 
der Notwendigkeit der körperlichen Ertüchtigung 
darf gerade unter den heutigen Verhältnissen nicht 
vorübergegangen werden; auch hierfür muß Zeit 
verfügbar bleiben. Außerdem erblicken w ir in  der zeit
lichen Verbindung der praktischen und theoretischen 
Ausbildung in sachlicher Beziehung wesentliche Nach
teile. Es wird kaum die Möglichkeit bestehen, die 
beiden Ausbildungszweige so durchzuführen, daß 
aut den einzelnen Arbeitsgebieten Praxis und Theorie 
stets Hand m Hand gehen. Soweit dies aber nicht 
der Fall ist, besteht Gefahr, daß eine von beiden 
beiten oder sogar beide notleiden. Selbst wenn jene 
Ueberemsümmung zu erreichen wäre, würde je nach 
der Veranlagung des einzelnen Supernumerars der 
Hrtolg entweder in  der einen oder anderen Richtung 
Zurückbleiben. Dabei spielt es eine besondere RolL
A,1cKniTageSpe?rUi 11dle. praktische oder theoretische Ausbildung zeitlich den Vorrang hat. Da aber nach
beiden Richtungen hin auf größte Intensität besonders 
W ert zu legen ist, kann nur die Trennung von Praxis 
und Theorie in Frage kommen. Dabei ist zu beachten, 
daß es sich hier bei der Theorie nur um die systema
tisch aufgebauten Lehrgänge zur Vertiefung der 
Rechtskenntnisse und nicht um die einführende 
theoretische Unterweisung handelt, die auch im prak
tischen Ausbildungsgang nicht entbehrt werden kann. 
Andererseits wird in  den Lehrgängen die Verbindung 
mit derl raxisdurch dieBehandlungpraktischerFälle in 
seminaristischen Uebungen aufrecht zu erhalten sein.
AnsapTtMH me? dlJrser Ausführungen kann auf die 
Ausgestaltung der Rechtspflegerausbildung im Vor-
S t r f e s h a T b  nniCT  näher eingegangel werden, 
betonte N o t w t d g e i f  ¿ S  ^ a ß  M üge l 
Zusammenhänge zwischen dem Ausbau der jTstiz- 

i  f? ’ S<?Wf-lt  dle Übertragung richterlicher Ge
schäfte auf die Rechtspfleger in Frage kommt und 
der den neuen Berufsaufgaben entsprechenden Aus
bildung des Nachwuchses der Rechtspfleger von den 
maßgebenden Stellen in  vollem Umfang erkannt und 
bei der Neuregelung der Ausbildungsvorschriften 
gebührend berücksichtigt werden.

Juristische Rundschau.
g ennm 1 R e ic k s ta g h a t d ie  Y ounggese tze  an 
nirgend^1611' , Beij0I1dere Freude darüber herrsch 
11'  ’ - ’ nicht bei der für sie stimmende]

Auch hier hat wieder der Zwang de
Mehrheit.

Verhältnisse den Ausschlag gegeben. Die Tatsache 
des verlorenen Krieges und die hierdurch dem 
Deutschen Reich auferlegte Schuldverpflichtung ist 
nicht wegzuwischen. Das zwingt immer wieder zu 
Verhandlungen. Deutschland ist in der Lage des 
Schuldners, der zu zahlen verspricht, sobald er wieder 
und soweit er wieder zu Kräften kommt. Der schwerste 
Einwand, den die Opposition der Regierung hinwarf, 
bestand in der Frage an den Reichskanzler, ob er 
denn die Erfüllung für möglich halte. Darauf konnte 
weder eine bejahende noch eine verneinende Antwort 
gegeben werden. Im  ersteren Falle hätte man aus 
dem Anerkenntnis in  späterer Zeit unliebsame Folge
rungen gezogen. Im  letzteren Falle wäre die Unter
zeichnung eines Paktes im Bewußtsein des Nicht- 
erfüllenkönnens auch der Ausspruch des Nichterfüllen- 
wollens gewesen. Daher konnte nur ein Hinweis 
auf die Ungewißheit der Zukunft und die Hoffnung 
wirtschaftlicher Besserung erfolgen. Auch hier ist der 
Vergleich m it dem Schuldner in der Privatwirtschaft 
lehrreich. Kein Gläubiger läßt sich durch Worte 
seines Schuldners von der Unmöglichkeit der Zahlung 
der geforderten Summe überzeugen. E r glaubt dem 
schönsten Plaidoyer nicht. Nur die Tatsachen können 
ihn überführen. So muß auch jetzt wieder auf diesem 
Wege weitergeschritten werden. Darin liegt der Wert 
der Teilung der Schuld. Soweit sie nicht kommer
zialisiert ist, untersteht sie nach wie vor der Er
füllungsmöglichkeit. Wer daran zweifelt, und das 
ist bei sehr vielen ruhig denkenden Menschen der 
Fall, auch der w ird den Beweis der Unmöglichkeit 
durch den Gang der Ereignisse für den einzigen 
Weg der Befreiung von der Schuld ansehen müssen. 
Die Erfüllungszusage führt zur Nichterfüllung. N icht 
in  dem Sinne, daß Deutschland von Anfang an die 
Absicht der Nichtzahlung hat. Wohl aber, daß es 
durch seine Anstrengungen auch die Gläubigermächte 
überzeugen w ill, daß ihre Forderungen über seine 
Kräfte hinausgehen. Je mehr Zeit vergeht, desto 
mehr prägt sich auch den früheren Feinden die 
Ueberzeugung ein, daß Forderungen auf dem Papier 
iü r sie wertlos sind. Man mochte sich nach Ende 
des Krieges an den phantastischen Zahlen berauschen. 
Jetzt kehrt auch die nüchterne Erwägung bei der 
Entente ein. So wird man auch die heutige Regelung 
nur als eine Etappe auf dem Wege der Feststellung 
der Leistungsfähigkeit D e uts chlands b etrachten müss en 

Man kann nicht sagen, daß die V e rh a n d 
lu n g e n  im  R e ic h s ta g  über den Youngplan einen 
besonders günstigen Eindruck machten. Immer wieder 
tauchte der Zwiespalt der Parteien auf. Jede der
selben hatte ihre besonderen Wünsche. Jede suchte 
den Koalitionsgenossen auf die künftige Ordnung 
des Finanzwesens festzulegen. Das mag partei
taktisch verständlich gewesen sein. Politisch war 
es unklug. Nach außen und nach innen mußte hier 
im  Interesse des Ganzen Geschlossenheit gezeigt 
werden. Es liegt kein Grund vor, über das parla
mentarische Regierungssystem den Stab zu brechen. 
Einem Mann von besonderer Eigenart wie H e llp a c h  
mag es erlaubt sein, sich vom Reichstag entmutigt 
abzuwenden. Es hat nicht jeder die passive Fähig
keit, auch Unangenehmes im Interesse der Unter
ordnung unter die künftigen Ziele zu tragen. Lernen 
kann man aber und soll man auch im Reichstag aus 
Hellpachs Verhalten. Ein Stück Idealismus ist in  
keiner Politik zu entbehren. Dazu gehört das H in- 
weggehen über eigene Interessen und die Opferung 
des Sonderstandpunktes für das Ganze. Eine erfolg-

3*
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reiche Außenpolitik kann nur von diesem Gesichts
punkte aus getrieben werden. B e fre ie n d  w irk te  
das V e rh a lte n  des R e ic h s p rä s id e n te n . Er hat 
nicht leichten Herzens die Younggesetze unter
schrieben. Eine Fülle von Briefen und Eingaben 
hat ihn beschworen, die Unterschrift zu verweigern. 
Er hat all dies sorgsam geprüft und doch hat er 
alle Bedenken im H inblick auf die durch den Young- 
plan gebrachte Besserung, nicht zum mindesten wohl 
auch auf die hierdurch bewirkte Befreiung der be
setzten Gebiete zurückgestellt. Er hat noch mehr 
getan. Er ist aus der sonst von ihm beobachteten 
Zurückhaltung herausgetreten. Er hat eine Botschaft 
an das deutsche Vo lk gerichtet, nicht nur zur Recht
fertigung seines Verhaltens, sondern um eine Mahnung 
an alle Deutschen zu richten. Denen, die ihn vor 
der Verdunkelung seines Namens als Heerführer 
warnten, hat er erwidert: „Ich  habe mein Leben in 
der großen Schule der Pflichterfüllung in  der alten 
Armee verbracht und hier gelernt, stets ohne Rück
sicht auf die eigene Person meine Pflicht gegenüber 
dem Vaterlande zu tun.“ Das Vorbild, das er damit 
dem deutschen Volke gibt, wird, so darf man hoffen, 
eine dauernde mächtige Wirkung haben. Folgen 
ihm die Deutschen auf diesem Wege, lernt auch 
der Reichstag, sich einer entschlossenen praktischen 
Arbeit zuzuwenden, dann hat Hindenburg das Reich 
zum zweiten Male durch sein mannhaftes Auftreten 
gerettet. Wieder kann man erkennen, daß, so stark man 
die Bedeutung der Massenbewegung heute einschätzen 
mag, doch die letzten entscheidenden Worte und der 
entscheidende Anstoß von dem einzelnen ausgehen.

M it dem neuen Haager Abkommen steht auch 
das neue R e ich sb a n kg e se tz  im  Zusammenhänge. 
Der Dawes-Plan hatte einen Einfluß der Fremdmächte 
auf die Reichsbank gebracht. Sie saßen im  Generalrat 
der Reichsbank. Jetzt verschwinden sie wieder. Seine 
Mitglieder müssen deutsche Reichsangehörige sein. 
Der Präsident der Reichsbank w ird nur auf je vier 
Jahre gewählt. Wahlkörper ist der Generalrat. Von 
dessen zehn Mitgliedern müssen mindesten sieben 
für ihn stimmen. Die Wahl bedarf der Bestätigung 
durch den Reichspräsidenten. Erst m it der Aus
händigung der Ernennungsurkunde durch diesen ist 
der gewählte Präsident der Reichsbank rechtmäßig 
bestellt. Die Bestätigung des Reichsbankpräsidenten 
durch den Reichspräsidenten ist ein Vollrecht ge
worden. Die Versagung macht die Wahl unwirksam. 
W ir haben also hier eine Aufhebung einer Besatzung 
und eine Wiederkehr der Souveränität. Die Reichs
bank bleibt aber, abgesehen von der Mitwirkung des 
Reichspräsidenten bei der Wahl des Reichsbankpräsi
denten, völlig unabhängig von der Regierung. Ent
sprechend demHaagerUebereinkommen in  der zweiten 
Konferenz sichert nur ein neuer Schlußabsatz des § 21 
RBG. die Mitarbeit der Reichsbank bei der Bank für 
internationalen Zahlungsausgleich. Es gibt also kein 
Recht der Ablehnung. Insoweit steht die Reichs
bank in  unmittelbarem Dienste des Reiches. Ihr 
Präsident ist sein Vertreter bei der Internat. Bank. 
Bei allen diesen Bestimmungen des Gesetzes, die dem 
A rt. V  des Haager Abkommens entsprechen, muß 
jeder AenderungsVorschlag, der rechtlich auf sie ein
wirken würde, dem Verwaltungsrat der Bank für 
internationalen Zahlungsausgleich vorgelegt werden. 
Ihm steht ein Einspruchsrecht zu m it derBegründung, 
daß die Aenderungen mit dem neuen PI an ni cht vereinbar 
sind. Mangels Verständigung entscheidet ein Schieds

gericht. M it diesem Reste der Einwirkung der Internat. 
Bank wird die Reichsbank sich abfinden können.

D ie  F in a n z la g e  des R e ichs  und  der 
L ä n d e r drängt zu besonderen Maßnahmen auch 
auf dem Gebiete der Rechtspflege. Man glaubt, 
auch dieses Gebiet nicht verschonen zu dürfen. 
Gewiß ist es richtig, daß gesunde Ersparnisse 
überall, wo sie gemacht werden können, durchzuführen 
sind. Aber ebenso sicher ist es, daß man sich davor 
hüten muß, die Ersparnis m it dem Verlust idealer 
Momente allzu teuer zu erkaufen. Um so weniger, 
da es stets zweifelhaft bleibt, ob w irklich eine Er
leichterung der Landeskassen zu erzielen ist. Der 
jetzt im Reichsjustizministerium ausgearbeitete E n t
w u r f e ines Gesetzes zur A e n d e ru n g  der 
G e ric h ts v e rfa s s u n g  zeigt wieder das Gesicht der 
Gelegenheits-Novellengesetzgebung. Immer wieder 
muß davor gewarnt werden. Man kann nicht fort
gesetzt an dem System und Aufbau der Gerichts
verfassung und des Zivilprozesses ändern und flicken. 
Man kann nicht einzelne Stücke rein mechanisch 
herausgreifen und dabei glauben, daß die Güte der 
Rechtspflege erhalten bleibt. Der Entwurf bringt 
Neubildungen, ohne daß er in  der Lage ist, die 
bleibenden gesetzlichen Vorschriften ihnen anzu
passen. Wieder w ird die Zuständigkeit der Amts
gerichte erhöht. Auch dies nicht etwa, weil man 
die Institution des Einzelrichters der des Kollegial
gerichts vorzieht. Darüber läßt sich streiten und 
reden. Schlimm ist aber, daß der Ausgangspunkt 
nur die Verminderung der staatlichen Aufwendungen 
ist. Sicher werden durch die stärkere Heranziehung 
der Amtsgerichte eine ganze Anzahl kleinerer Land
gerichte existenzunfähig. Auch das mag unter Um
ständen tragbar sein. A llein nur dann, wenn das 
Verfahren so gestaltet wird, daß die Konzentration 
auf ein Gericht an Stelle mehrerer in  die Garantien 
der Rechtspflege nicht eingreift. Bedenklicher noch 
ist die Erhöhung der Berufungssumme. Der in 
appellable Amtsrichter soll über Objekte entscheiden, 
die für gar manchen eine Lebensfrage sind. Auch 
darüber kann man unter Umständen hinwegkommen. 
Aber nicht schon dann, wenn man lediglich die 
Berufungssumme von 50 RM. auf 200 RM. herauf
setzt. Nur wenn unser ganzes Prozeßverfahren so 
gestaltet wird, daß das Vertrauen zur Rechtspflege 
und zum Spruch des Einzelrichters so stark wird, 
daß es sich ihm bedingungslos unterwirft, wird man 
ihm die zweite Instanz entziehen dürfen. Frei
lich setzt das auch wieder dann eine materielle 
Besserung der Richter voraus. Die Justizverwaltung 
müßte in  der Lage sein, die besten Köpfe der 
Juristen weit als Richter festzuhalten. Es genüge, 
auf diese Momente hinzuweisen. Die heutige Zeit 
ist schwer genug von Erschütterungen heimgesucht. 
Man soll nicht zweifelhafter Ersparniserfolge wegen 
auch das Gebiet der Justiz ihnen aussetzen. Der 
Ansturm geht von den Ländern aus. Die Führung 
hatte hier Preußen übernommen. Wäre es nicht 
richtiger, wieder bei der Frage des Uebergangs der 
Rechtspflege auf das Reich einzusetzen und dann 
zu sehen, wie sich die Organisation praktisch ge
stalten läßt? W ird sich dann aber nicht von selbst 
auch für das Reich als erste Aufgabe darstellen, 
eine zeitgemäße Reform des Prozeßrechts, an der 
schon lange gearbeitet wird, zu Ende zu führen?

Außerordentlich schwierige Aufgaben liegen der 
Regierung und dem Parlamente bei der O rd n u n g  des
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R e ich sh a u sh a lte s  ob. Es muß Rat geschafft 
werden, um das Budget in  Ordnung zu bringen. 
Alle Vorschläge stoßen selbstverständlich bei den 
jeweils davon Betroffenen auf Widerstand. Jeder 
spürt die Steuer, die ihn besonders trifft. Das Ideal 
eines Steuersystems, bei dem sich jeder wohlfühlt 
w ird nie gefunden werden können. Es ist früher 
schon an dieser Stelle von einem Neuaufbau unserer 
ganzen S teue rgese tzgebung  gesprochen worden 
Die wichtigste wirtschaftliche Aufgabe ist die Neu
bildung von Kapital. Keine Partei, keine Welt
anschauung kann es entbehren. Darum muß alles 
vermieden werden was kapitalzerstörend, ja auch 
nur, was hindernd au die Kapitalbildu^g wirkt. 
Der Ausbau der indirekten Steuern w ird nicht zu 
umgehen sein. Ein seltsamer Auswuchs dieser Idee 
aber war der Gedanke, die Erhöhung der B ie r 
s teue r den Ländern zu überlassen. Das mag wohl 
seinen politischen Grund in  der Rücksicht auf Bayern 
haben. Sicher w ird man schon aus praktischen 
Gründen sich m it dem zweitgrößten Lande und dem 
größten Biererzeuger verständigen müssen. Es hat 
keinen Zweck, wegen Geldfragen einen Konflikt 
heraufzubeschwören. Aber dessen Vermeidung wird 
sich doch wohl in anderer Weise ermöglichen lassen, 
Von der Frage, ob die Ueberweisung der Biersteuer 
an die Länder verfassungsändernd ist, mag abgesehen 
werden. Man hat sich leider daran gewöhnt, bei 
jeder einer Partei oder einem Lande unangenehmen 
Regelung einen E ingriff in  die Verfassung zu sehen.

er Einwand der mittelbaren Verfassungsänderung 
gehört allmählich zum stehenden Requisit des 
politischen und wirtschaftlichen Kampfes. Das Haupt
bedenken aber fließt doch wohl daraus, daß man 
den ganzen Gedanken des jetzt bestehenden Steuer
systems durchlöcherte. Die Rücküberlassung einer 
Konsumsteuer auf die Länder muß als Stärkung des 
Partikularismus wirken. Hat man diesen Weg be
gonnen, so werden weitere Schritte auf ihm folgen. 
Dazu die praktischen Schwierigkeiten, die aus ver
schiedener Höhe der Biersteuer in den verschiedenen 
Ländern erwachsen würden. Auch sie führen zu 
einer Abschließung des einen Landes gegen das 
andeie oder auch zu einer Nacherhebung von Steuern 
beim Export des einen in das andere. Wieder bildete 
das eine Begünstigung des eigenstaatlichen Charakters 
eines Landes. Es ist zu hoffen, daß die ganze Idee, 
nachdem die politischen Gründe für sie wegfielen, 
auch wieder verschwindet.

M ährend man versucht, eine Umgestaltung der 
Ke 2-us Eispamisgründen herbeizuführen, zwingt 

d e ;n br w astuing deS Reichsgerichts zu Maßnahmen, 
p  • , ' en gegengesetzten Richtung wirken. Das 
Reichsjusüzmmisterium hat dem Reichstag den
Ü T  f 61“  u GeSetZeS Über d ie  Z u z ie h u n g

i m  n rlCu  'eirn  ZUm R e ic h s g e r ic h t  vor- 
ge egt J. Das Reichsgericht kann die ihm obliegende
Arbeit nicht mehr bewältigen. Man hatte m it der 
letzten Novelle vom 8. Febr. 1929 die Erhöhung der 
Revisionssumme auf 6000 RM. durchgeführt. Die 
Zahl der beim Reichsgericht eingereichten Revisionen 
hat eine gewisse Abnahme erfahren. „D er Rück
gang hat aber das erhoffte Ausmaß nicht annähernd 
erreicht.“ Die Revisionen in  Ehesachen sind weiter 
^ ? . .S e:n- Damit ist die kleine Minderung nahezu 
-J ^J g juisgeglichen. Die Zahl der am 1. Jan. 1930

S. 31 v tt<j ffentuch t '  ^ ärz ^ 3 0  is t inzwischen bereits im  R G B l. I

anhängigen Sachen betrug 2351 gegen 2304 am 
gleichen Tage des Vorjahres. Die Folge ist, daß 
zwischen der Einlegung der Revision und dem Urteil 
durchschnittlich 10—42 Monate liegen. Daß dies 
für die Rechtsuchenden auf die Dauer untragbar ist, 
gibt die Regierungsvorlage zu. Sie sieht aber keine 
andere Möglichkeit, als durch die Einrufung von 
Hilfsrichlern zunächst die Aufarbeitung der Rück
stände und dann die Kürzung der Spanne 
zwischen Revision und Urteil auf etwa 4—6 Monate 
zu erreichen. Vorübergehend w ird ein weiterer 
Zivilsenat gebildet werden. Auch für die Straf
senate erscheint es sachgemäß, die Heranziehung 
von Hilfskräften zu ermöglichen. Es sind etwa 
8— 10 Hilfsrichter in  Aussicht genommen. Man 
hofft, daß in etwa 3 Jahren die derzeitige Stockung 
im  Geschäftsgang allmählich behoben wird. Bei 
der in  der Begründung, aus der die vorstehenden 
Bemerkungen entnommen sind, geschilderten Not
lage wird nichts übrig bleiben, als den angegebenen 
Weg zu beschreiten. Sehr verlockend ist er nicht. 
Auch wenn es gelingt, einen Teil der Rückstände 
aufzuarbeiten, so ist doch kaum anzunehmen, daß 
damit eine dauernde Besserung geschaffen wird. 
Die Bedenken gegen eine Vermehrung der Senate 
des Reichsgerichts sind bekannt. Sie werden 
vorübergehend zurückgestellt werden können. Es 
mag dann vielleicht eine kurze Zeit kommen, in 
der das Reichsgericht rascher arbeitet. Die Er
fahrung lehrt, daß immer wieder der alte Zustand 
zurückkehrt. Auch dies führt zu der Frage einer 
gründlichen Neugestaltung unseres Prozeßrechts und 
der Gerichtsverfassung. Auch hier muß man er
kennen, daß man schließlich m it Notbehelfen auf 
die Dauer nicht arbeiten kann. Davon, daß durch 
die Einstellung der Hilfsrichter Kosten erwachsen, 
welche zum Teil die bei den unteren Gerichten 
erhofften Ersparungen wieder aufzehren, soll nur 
im  Vorbeigehen gesprochen werden. Eine dauernde 
Entlastung des Reichsgerichts ist nur dann zu 
erwarten, wenn die Richter und ihre Urteile im  
Reich solches Vertrauen erwecken, daß die Rechts
m ittel geringer werden. Die Heraufsetzung der 
Revisionssumme hat bisher nichts genützt. H ilfs
richter sind nur ganz vorübergehende Maßnahmen. 
Die Gesundung muß von innen kommen. Je besser 
ausgestaltet und ausgestattet die untere Instanz ist, 
desto weniger wird das oberste Gericht in  Anspruch 
genommen werden müssen.

D e r A ka d e m isch e  Senat der d eu tschen  
U n iv e rs itä t  in  P rag  hat am 19. Febr. 1930, am 
10. Jahrestag der Entrechtung der Universität, eine 
Kundgebung erlassen. Das heule noch geltende 
Gesetz über das Verhältnis der Prager Universitäten 
war in  dertschechoslowakischenNationalversammlung 
ohne Aussprache angenommen worden. DieDeutschen 
dieses Staates waren darin nicht vertreten. Schon am 
24. März 1920 hat der Akademische Senat Verwahrung 
eingelegt dagegen, „daß das von beiden Völkern im 
Jahre 1882 vereinbarte Universitätsgesetz nunmehr 
unter Ausnutzung der augenblicklichen Machtverhält
nisse durch eine einseitige Oktroyierung ersetzt wurde“ . 
Nun wendet er sich von neuem an die Regierung 
und an beide Häuser der Nationalversammlung. Das 
der deutschen Universität zugefügte Unrecht soll 
wieder gutgemacht werden. Dabei verlangt der 
Senat nur die Annahme des versöhnenden Stand
punktes, daß beide Prager Universitäten, die deutsche
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und die tschechische, die Fortsetzerinnen der alten 
Karlsuniversität sind. Der deutschen Universität in 
Prag ist nicht nur ih r alter Name „Karl-Ferdinand- 
Universität“ aberkannt. Es ist auch der tschechischen 
Universität allein der Name „Karls-Universität“ zu
gesprochen worden. M it Recht hat darin der Senat 
der deutschen Universität eine Degradierung und 
ideelle Schädigung erblickt. M it dieser neuen Kund
gebung wendet er sich nicht nur an die zuständige 
Stelle der Tschechoslowakei. Sein Aufruf rüttelt 
auch an dem Gewissen der ganzen gebildeten Welt. 
Man halte das Verlangen nach der Wiedergewinnung 
des geschichtlichen Namens für einen Kampf um 
eine Aeußerlichkeit. Auf dem Gebiete der Wissen
schaft sollte doch zuerst die Völkerversöhnung ein- 
treten. Das historische Recht, das der Sieger im  
Rausche des Augenblicks beiseite schob, sollte auch 
hier wieder hergestellt werden.

Rechtsanwalt Dr. H a c h e n b u rg , Mannheim.

V e r m i s c h t e s .
Die Reform des deutschen Presserechts. In  der

Juristischen Studiengesellschaft München sprach am 12. März 
deren erster Vorsitzender, Staatsrat Dr. K . M e y e r, Präsi
dent des OLG. München, über die R e fo rm  des d e u t
schen  P re s s e re c h ts . In  den einleitenden Worten er
wähnte er seine langjährigen persönlichen Beziehungen 
zur Presse, in  die er auch jetzt noch schreibe, seine M it
arbeit und seinen Vorschlag in der Strafrechtskommission, 
das Schutzrecht des § 193 StrGB. für die Presse auf die 
Wahrnehmung öffentlicher Interessen auszudehnen. Er hob 
hervor, daß seine Darlegungen vom pressefreundlichen 
Standpunkt aus getragen seien, aber auch die Interessen 
des Staats, der Allgemeinheit und des einzelnen nicht außer 
acht ließen und erörterte dann in seinem sachlichen, von 
P o litik  nicht berührten Vortrag nach der Entwicklung des 
Pressewesens ihren notwendigen Schutz, die Preßfreiheit, 
d. h. die Freiheit vor behördlichen Eingriffen. Die Frei
heit der Presse, die, aus der Nachrichten- eine Meinungs- 
presse geworden, jetzt eine öffentliche Funktion ausübe, 
Weltmacht, Regulator des öffentlichen Gewissens und m it
leitender Faktor im  Staat geworden ist, sei eine notwendige 
Grundlage des Volks- und Rechtsstaats. Die Preßfreiheit 
sei aber verfassungsrechtlich in  Art. 118 RVerf. nicht ge
sichert, der für die Presse lediglich das Zensurverbot ver
ankere und nur das allgemeine Recht der freien Meinungs
äußerung und damit einen Teil der Preßfreiheit schütze. 
Bei der Reform des Preßgesetzes werde darüber zu reden 
und inzwischen zu sorgen sein, daß nicht eine Abbröckelung 
der Preßfreiheit durch die Augenblicksgesetzgebung der 
Gegenwart eintrete. Der Vortragende berührte dann die 
Reform des Presserechts im  weiteren Sinn, die alle Rechts
gebiete, vom Persönlichkeitsrecht, dem Journalistenrecht 
bis zum Urheberrecht durchkreuze. E r erwähnte hierbei 
die bisherige Selbstverwaltung der Presse, besonders die 
Maßnahmen der Reichsarbeitsgemeinschaft der deutschen 
Presse, ih r Tarifwerk und ihre Ehrengerichtsordnung, dann 
das zugleich m it der Reform des Preßgesetzes in  Aussicht 
genommene Joumalistengesetz, den Schutz der inneren 
Freiheit der Presse gegen wirtschaftliche Einflüsse, be
sonders auf dem Wege über den Inseratenteil, die Sicherung 
der Unabhängigkeit des Redakteurs gegenüber dem Ver
leger, Maßnahmen gegen die Vertrustung der Presse, gegen 
die Bildung von Konzernen und Meinungsfabriken und aus 
diesen Reformproblemen auch die Fragen aus den neuzeit
lichen technischen Errungenschaften, das Verhältnis zwischen 
Rundfunk und Presse.

Der Vortragende wendete sich dann der Reform des 
Presserechts im  engeren Sinn, der Reform des StrGB. und 
des Preßges. selbst zu. Das neue StrGB. lege das Recht 
der freien Meinungsäußerung für die Presse auf Jahrzehnte 
lang fest. Komme es nicht zustande, so müsse bei der 
Reform des Preßges. durch eine Novelle der Schutz des

§ 1 9 3  zur Wahrnehmung berechtigter öffentlicher In ter
essen auf die Presse ausgedehnt werden. Die Reform
fragen für die Presse durchzögen fast das ganze Strafges., 
voran den A llg. Teil, Ehrenstrafe, Strafzumessungsgründe 
bei. achtungswerten Beweggründen, Abkürzung der Preß- 
verjährung durch nur einmalige Verlängerung auf dreiMonate, 
Vorsorge, daß nicht bei dem bedingten Straferlaß durch 
Auflagen Eingriffe in  die Preßfreiheit gemacht würden, 
dann auch den Besonderen Teil und hier vor allem im 
Abschnitte Beleidigung die Erfordernisse eines stärkeren 
Ehrenschutzes und die Schaffung der magna Charta, die 
Erweiterung des § 193 für die Presse. In  einer Uebersicht 
über die bisherigen Beratungen des Strafrechtsausschusses 
des Reichstags hielt Redner die dort zur Verstärkung des 
Ehrenschutzes aus dem Entwürfe angenommene Vorschrift 
des Ausschlusses des Wahrheitsbeweises bei übler Nachrede 
für gerechtfertigt, wenn jemand in  der Absicht zu schmähen, 
aus Gewinnsucht oder einem anderen niedrigen Beweg
gründe Angelegenheiten des Privat- oder Familienlebens 
eines anderen, die das öffentliche Interesse nicht berühren, 
öffentlich aufstellt oder verbreitet, und erörterte im einzelnen 
den Werdegang der Erweiterung des § 193. Die V o r
schrift im  Regierungsentwurf m it dem Erfordernisse einer 
Interessenabwägung lehnte er als Kautschukbestimmung 
ab, bezeichnete die Bestimmung im Entwürfe von 1919 
als für die Presse besser, die in  ihrer öffentlichen Funktion 
eine sichere Rechtsgrundlage haben müsse und hielt eine 
Ueberprüfung in zweiter Lesung für erforderlich, ob die 
vom Strafrechtsausschuß nun in  1. Lesung am 14. Jan. d. J. 
angenommene Vorschrift, die die Interessenabwägung ab
lehne und erfordere, daß der Täter zur Wahrnehmung 
eines berechtigten öffentlichen Interesses handle, und sich 
erweislich in  entschuldbarem guten Glauben an die W ahr
heit der Aeußerung befunden habe, insbes. durch das 
Erfordernis der Erweislichkeit, wofür den Redakteur die 
Beweislast nicht treffen, die Berufung auf das Redaktions
geheimnis aber nicht genügen solle, eine wirkliche und 
genügende Erweiterung des § 193 darstelle. Den Zusatz 
in  der österreichischen Formulierun g zu der deutschen Fassun g, 
wenn der Täter die Aeußerung nur in  solcher Form oder 
auf solche Weise aufgestellt oder verbreitet hat, so wie es 
zur Wahrnehmung des Interesses erforderlich war, hielt 
er fü r keine Verbesserung der deutschen Fassung. Er 
bezeichnete als gesetzgeberisches Ziel fü r eine befriedigende 
Reform Schutz der verantwortungsbewußten und gewissen
haften Presse uud ihres Rechtes auf öffentliche K rit ik  m it 
der Folge, daß der Redakteur dann straffrei sein solle, 
wenn er alle ihm möglichen Maßnahmen getroffen habe, 
sich über den Tatbestand objektiv zu unterrichten. Dabei 
erwähnte der Vortragende auch, daß der Strafrechtsausschuß 
m it Rücksicht auf die Erweiterung des § 193 für die Fälle 
der üblen Nachrede auch eine Feststellungsklage des Be
leidigten im  Strafverfahren auf gerichtliche Feststellung 
der Unwahrheit der aufgestellten ehrenrührigen Behauptung 
ohne Bestrafung des Täters beschlossen und dem E in
führungsgesetz Vorbehalten habe. Ein sicheres Urteil hier
über, insbes. in Ansehung des Redaktionsgeheimnisses sei 
jedoch erst möglich, wenn die formulierten Vorschriften 
vorlägen. Der Vortragende hielt es im  übrigen für nötig, 
daß die Gesetzgebung hier ganze Arbeit tue, damit die 
Klagen über den unzureichenden Schutz der Presse aus 
§ 193 und über den unzureichenden Ehrenschutz endgültig 
verschwinden.

In  seinen weiteren Ausführungen besprach er die 
notwendige Reform des Preßgesetzes, die unter Zuziehung 
der Presseorganisationen als Ganzes erfolgen müsse und 
keine Teilreform  sein dürfe. Das Gesetz habe i. J. 1874 
den Bedürfnissen entsprochen, sei aber jetzt durch die 
Entwicklung der Verhältnisse, insbes. der Technik (L icht
spiel, Lichtwanderschrift, Rundfunk) gesprengt und zu eng 
geworden. Das Gesetz sei veraltet, löse zahlreiche Streit
fragen aus und habe den Begriff des Preßvergehens und 
des verantwortlichen Redakteurs nicht festgelegt, der ebenso 
wie die Anonymität der Presse unentbehrlich sei und in 
dessen Begriffserfordernissen die Rechtsprechung des RG. 
nicht einheitlich gewesen sei. M it M inisterialdirigent 
Dr. H a e n tz s c h e l, Berlin, dem unermüdlichen Kämpfer
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fü r die Reform des Presserechts, sei er der Ansicht, daß 
-die Erfordernisse für den verantwortlichen Redakteur im  
neuen Preßgesetz genau festzustellen sind. Dabei berührte 
Redner zwei Unterfragen, einmal die parlamentarische 
Immunität des verantwortlichen Redakteurs, die nach den 
•dem Reichstage vorliegenden Anträgen und den Erörterungen 
in der Oeffentlichkeit bei aller Selbstdisziplin der Parlamente 
•ähnlich wie in  Oesterreich gesetzgeberisch dahin gelöst 
werden müsse, daß ein Reichstags- oder Landtagsabgeord- 
meter als verantwortlicher Redakteur nicht zeichnen dürfe 
Denn es sei staats- und rechtspolitisch auf die Dauer 
untragbar, daß die Bestimmungen über die Immunität der 
Abgeordneten dazu fuhren, daß dadurch Zeitungen oder 
-Zeitschriften immun werden und daß sie, wenn für sie 
«m  Abgeordneter zeichnet, vor anderen Zeitungen eine 
privilegierte Stellung einnehmen. Dann sprach sich der 
Vortragende, das Gesetz y  27. Dez. 1926^ nur fü r eine 
Etappe haltend, für eine völlige Beseitigung des Zeugnis- 
zwanges gegen die Presse aus. M it Rücksicht auf die 
•öffentliche Funktion der Presse und auf die Erweiterung 
des § 193 werde sie in  der gesetzgeberischen Entwicklung 
¡zwangsläufig aus dem grundsätzlichen Recht kommen, daß 
die Presse für das, was ih r anvsrtraut ist, ebenso eine 
Vertrauensstellung einnimmt, wie die Rechtsanwälte und 
•die Aerzte. Es entspreche dies auch der früheren Partikular- 
•gesetzgebung in  Baden und Württemberg, auch dem 
Kommissionsentwurf des Preßgesetzes und der Strafprozeß- 
■ordnung, wo die Bestimmungen über die Aufhebung des 
Zeugniszwanges gegen die Presse in dritter Lesung im  
Wege des Kompromisses gestrichen worden seien. Die Ver
hängung des Zeugniszwanges gegen die Presse löse staats- 
po ltisch ärgerliche Erörterungen aus, und eine statistische 

ebersicht über den staats- und justizpolitischen Gewinn 
¡aus seiner Anwendung würde ein ganz geringes oder gar 
kein Ergebnis liefern. Der Vortragende erörterte hierauf 
■das m jeder Hinsicht reformbedürftige, unvollkommene, 
rn der Rechtsprechung verschieden angewandte, sachlich 
nber unentbehrliche Berichtigungsrecht des § 11 Preßges., 
das insbes durch Zusätze wirkungslos gemacht werden 
konnte und dessen Befristung andererseits zum Schutze 

er Presse notig sei. Aus den weiteren preßrechtüchen 
Reformfragen hob er dann noch hervor die Aenderung 
der komplizierten Sukzessivhaftung des § 21, Aenderung 
der \  orschriften über Beschlagnahme, Beseitigung des § 30 
Abs. I  durch die AusfGesetzgebung zu A rt. 48 RVerf. und 
empfahl die Streichung des in der Zeit der Verfolgung 
des internationalen Verbrechertums und der amtlichen V o r
berichte über große Strafprozesse veralteten § 17 (Verbot 
der Veröffentlichung amtlicher strafprozessualer Schrift
stücke). Im  Anschluß daran streifte Redner auch das 
Verhältnis zwischen Justiz und Presse, das am Kölner 
Richtertag unter . sachgemäßer Zuziehung von Vertretern 
■der Presse und erst jüngst bei dem Presseempfang im  
bayer. Landtag am 25. Jan. d. J. erörtert worden sei. Es 
r  u S‘?t ^ ler in  einer Reihe von Grundfragen eine erfreu- 
von !i1J e^ ereiI1Stimmung erSeben- Justiz und Presse, die 
des 7n«™ r ’,nab,hangig sind, hätten die Notwendigkeit 
d f L ü k ^ n  i nT ,  eDS erkann t D ie  Presse hat in  ih re r
sie sei Verm-H!ktl0U auch eme reehispolitische Aufgabe, 
durch h7e Rer cM Z™ S?hen Recht und V o lk und habe 
R^chUimre P ^  lhre K r it ik  nach den verschiedensten 
Sichtungen zur Rechtsentwicklung und zur Hebung des 
•öffentlichen Rechtsgefuhls beizutragen, jedoch ohne Herab- 
Setzung der Rechtsemrichtungen, denn auch die Presse 
lebe im  und vom Rechtsstaat und unter seinem Schutze 
Ihre K ritik  könne nur subjektiv sein wie jede K ritik  Der 
Richter, der an das Gesetz gebunden sei und den das Gebot 
der Gesetzestreue, voran gegenüber der Verfassung treffe 
habe dieses Recht der Presse zur subjektiven K rit ik  anzu- 
■erkennen und die Aufgaben gegenüber der Rechtspflege, 
namentlich durch die möglichst weit auszubauenden Presse
stellen, tunlichst zu erleichtern. Für Jurisprudenzstudierende 
®rapfahl er hierzu das Hören eines Pflichtkollegs über 
sir ?ssewese“  an der Universität. Er erwähnte dabei, daß 
anb haUC'1 *n <Rr Gericbtsberichterstattung eine Einigung 
Lap3 Ue f l i r t e  hierzu zwei Stimmen aus verschiedenen 

gern, dem Richterstande und der Presse, den früheren

Leiter der Deutschen Richterzeitung, Reichsgerichtsrat 
Dr. Be w e r, und den Verfasser des großen zweibändigen 
Werkes „D ie Zeitung“ , Schriftleiter Dr. G ro th , an, der 
in  Erörterung der Aufgaben der Presse gegenüber der 
Rechtspflege auch die Hebung und bessere Ausbildung des 
Standes der Gerichtsreporter vorschlägt. Der Vortragende 
wies schließlich in  grundsätzlichen Worten auf die A uf
gaben und Pflichten der deutschen Presse hin, insbes. den 
Staatsgedanken zu fördern und am Wiederaufbau unseres 
notleidenden Reiches mitzuarbeiten, dem einzig unbestritten 
Einigenden in  der Gegenwart, und führte über die Aufgaben 
und Pflichten der Presse noch die Worte dreier Männer 
an, die in  ihrem öffentlichen W irken über 100 Jahre aus
einanderliegen, des publizistischen Gegners Napoleons, 
J o se f G ö rre s , der für die Leitung einer Zeitung insbes. 
Wahrhaftigkeit fordere, des Präsidenten des Vereins der 
deutschen Zeitungsverleger, Kommerzienrat D r. K ru m b  - 
h a a r, Liegnitz, der das W ort geprägt hat, in  den Händen 
der Verleger und Redakteure ruhe die nationale Würde, 
und des Kardinalstaatssekretärs P a c e ll i ,  der am 8. Mai 
1929 bei dem Empfange der ausländischen Presse in Berlin 
das W ort gesprochen hat, der Mann des Wortes und der 
Feder sei geistiger Miturheber des Schicksals, des Glücks 
und Unglücks seines Volkes. Der Vortragende schloß m it 
dem Wunsche, daß den Deutschen jetzt und in  der Zukunft 
allezeit eine gute Rechtspflege, eine gute Presse und ein 
vertrauensvolles Zusammenwirken zwischen Justiz und 
Presse in  einem nach innen einigen und glücklichen und 
nach außen machtvollen Deutschen Reich beschieden sein 
möchte, dessen Einheit —  Reichs- und Rechtseinheit —  
diese großen Errungenschaften der Bismarckschen Reichs
gründung -— über allem stehen muß.

Der Fall Groß vor dem Reichsgerichte. Der
Gotteslästerungsprozeß gegen G roß  und Gen. hat seit 
langem die weitesten Kreise, besonders den deutschen 
Juristenstand, lebhaft beschäftigt. Das Schöffengericht hatte 
auf 2000 M. Geldstrafe erkannt, in  der Berufungsinstanz 
vor dem LG. Berlin I I I  wurde jedoch Groß freigesprochen. 
Der I I .  Strafsenat des RG. hat nunmehr aber ein U rte il 
(2 D. 750/29) am 27. Febr. 1930 gefällt, das weit über 
diesen Fall hinaus von besonderer Bedeutung erscheint. 
Das U rte il ist noch nicht endgültig, weil die Sache vom 
RG. in  die Vorinstanz zurückverwiesen worden ist. Trotz
dem die schriftliche Begründung noch nicht vorliegt, 
glauben w ir gegenüber den dürftigen und zum Te il ent
stellten Zeitungsberichten im  H inblick auf die grundsätz
liche Bedeutung der Sache die sehr eingehend gefaßten 
mündlich ausgesprochenen Urteilsgründe erstmals in  authen
tischer Fassung nachstehend wiedergeben zu sollen. Die 
Begründung entspricht im  wesentlichen der von dem Reichs
anwalt vertretenen Rechtsauffassung.

W ir behalten uns vor, sobald die Sache rechtskräftig 
ist, sachlich zu ih r Stellung nehmen zu lassen.

„D ie Vorinstanzen haben bei ihrer Beurteilung die erste 
Begehungsform des § 166 StrGB.: „Aergernisgeben dadurch, 
daß jemand öffentlich in  beschimpfenden Aeußerungen Gott 
lästert“ , schon deshalb ausgeschieden, weil nur durch münd
liche oder schriftliche beschimpfende „Aeußerungen“ dieser 
Tatbestand erfü llt werden kann, nicht durch bildliche Dar
stellungen. Abgesehen davon, daß die unter den Bildern 
stehenden Unterschriften nicht außer Betracht bleiben 
können, und es sich demgemäß nicht um rein bildliche 
Darstellungen handelt, steht der Senat, im  Gegensatz zu 
einer im  Schrifttum allerdings vielfach vertretenen Auf
fassung, m it dem Oberreichsanwalt auf dem Standpunkt, 
daß weder der W ortlaut noch der Zweck der Vorschrift 
noch ihre Entstehungsgeschichte zu einer solchen E in
engung des Begriffes „Aeußerungen“ nötigt. Aeußerung 
ist vielmehr, ebenso wie in  § 193 StrGB., in  dem ganz all
gemeinen Sinne der gedanklichen Kundgebung zu ver
stehen. Gerade auch durch beschimpfende bildliche Dar
stellungen kann der Ehre und Heiligkeit Gottes Abbruch 
getan werden. Gerade ein B ild kann sich durch seine un
mittelbare Anschaulichkeit als besonders anstößig erweisen. 
Daß auch eine Lästerung Christi unter diese Begehungs
form  fallen kann, ist anerkannte Rechtsprechung. Voraus-



479 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 7. 480

Setzung für eine Verurteilung des Angeklagten nach der 
ersten Begehungsform des § 166 StrGB. würde sein, daß 
das B ild unter (mindestens bedingtem) Einverständnis des 
Angeklagten hei dem unbefangenen Betrachter den E in
druck erweckt, als solle dadurch die Person Christi an sich, 
ihrem Wesen nach, gekennzeichnet und herabgewürdigt 
werden. Sollte die Darstellung dagegen nur die Meinung 
hervorrufen, das habe die Kirche oder ihre berufenen V er
treter aus Jesus Christus gemacht, so würde damit der 
Tatbestand der Gotteslästerung im eigentlichen Sinne nicht 
gegeben sein. Nach dieser Richtung w ird das BerGer. den 
Sachverhalt hinsichtlich des Bildes Nr. 10 von neuem zu 
prüfen haben.

Soweit die zweite Begehungsform des § 166 StrGB.: 
öffentliche Beschimpfung der christlichen Kirchen oder 
ihrer Einrichtungen oder Gebräuche in  Betracht kommt, 
hat das BerGer. nicht verkannt, daß durch einzelne Zeich
nungen (Nr. 2, 9 und 10) kirchliche Einrichtungen und 
Gebräuche (Predigtamt, Priestertum, Christusverehrung) be
troffen werden können; es verneint aber, daß dies in be
schimpfender Weise geschehen sei. An sich ist die Frage, 
ob eine Kundgebung beschimpfend ist, d. h. die Mißachtung 
in  roher, besonders verletzender Form zum Ausdruck bringt, 
im  wesentlichen eine Tatfrage und insoweit der Nachprüfung 
in  der Revisionsinstanz entzogen. Voraussetzung hierfür 
aber ist, daß die Betrachtungsweise, von welcher der Tat
richter ausgegangen ist, rechtlich einwandfrei ist. Der 
rechtliche Ausgangspunkt des BerGer. unterliegt aber nach 
mehrfacher Richtung durchgreifenden Bedenken. Auch 
hierbei ist die Zeichnung Nr. 10 in den Vordergrund zu 
rücken.

Das BerGer. geht davon aus, daß es dem Angeklagten 
G roß  m it seinen Zeichnungen neben dem allgemeinen 
künstlerischen Zwecke darauf ankam, die Leiden, die Roh
heit und Sinnlosigkeit des Krieges darzutun und so die 
Idee des Krieges in  denjenigen Kreisen zu bekämpfen, 
welche zum Kriege hetzen. Da dieser Zweck nicht zu 
mißbilligen sei, könne von einer Beschimpfung nicht die 
Rede sein. Für den äußeren Tatbestand der Beschimpfung 
entscheidet in  erster L in ie  aber nicht der vom Täter ver
folgte Zweck seiner Kundgebung; es kommt ■wesentlich 
darauf an, ob die Angehörigen der christlichen Kirche in 
ihren religiösen Empfindungen durch eine in roher Form 
erfolgende Mißachtung ihrer Einrichtungen und Gebräuche 
verletzt werden. Denn durch § 166 StrGB. soll das re li
giöse Gefühl der Anhänger der christlichen Kirche und 
anderer anerkannter Religionsgemeinschaften geschützt 
werden. Deshalb kommt es nicht darauf an, wie die 
Zeichnungen allgemein auf das Publikum wirken, noch 
weniger kann allein der Eindruck auf Menschen, die m it 
besonderer künstlerischer Urteilsfähigkeit ausgestattet 
sind, entscheidend sein. Maßgebend ist vielmehr, welche 
W irkung bei überzeugten Anhängern der christlichen 
Kirchen die vom Angeklagten gewählte entstellende 
A rt der Darstellung, namentlich ihres höchsten Symbols, 
des leidenden und sterbenden Christus am Kreuz, hervor
zurufen geeignet war und hervorrief; ob durch die Bilder 
das religiöse Gefühl solcher Mitglieder der christlichen 
Religionsgemeinschaften (Kirchen) verletzt wird, die normal 
empfinden, sich also ebenso von übergroßer Reizbarkeit 
wie von Gleichgültigkeit femhalten. Dabei können auch 
nicht, wie das BerGer. meint, solche Anhänger der christ
lichen Religionen ganz ausscheiden, die sich weniger m it 
dem Sinn beschäftigen, den der Künstler m it seinen Zeich
nungen verbindet, sondern mehr das Aeußere auf sich wirken 
lassen. Das Gesetz w ill vielmehr auch das schlichte 
Gefühl des einfachen religiös gesinnten Menschen schützen, 
der mehr sieht als denkt. Zu betonen ist allerdings, 
daß durch § 166 StrGB. nicht eine scharfe K ritik  an den 
Einrichtungen und Gebräuchen der christlichen Kirchen 
verboten ist, selbst wenn sie ihre Anhänger verletzt. 
Aber auch eine scharfe K r it ik  darf nicht in eine Be
schimpfung ausarten. Sie muß jedenfalls Maß halten, 
namentlich in  der Form, und darf nicht durch eine rohe 
Form das herabsetzen, was Millionen hoch und heilig ist. 
Je heiliger und verehrungswürdiger ein Gegenstand für 
andere ist, um so leichter w ird die Grenze überschritten.

Christus am Kreuz bedeutet für die ganze Christenheit ih r  
höchstes Symbol. M it Rücksicht hierauf mußte besonders ge
prüft werden, ob eine entstellende Darstellung, ein Mißbrauch 
in der Benutzung dieses Symbols, nicht von gläubigen 
Christen als eine besonders rohe Form der Mißachtung emp
funden werden mußte und empfunden wurde. Es ist auch 
nicht einzusehen, wie die hohe Aufgabe der Kunst be
schimpfende Ausschreitungen in  der Form rechtfertigen 
soll; auch die Kunst hat die religiösen Gefühle der An
hänger der Religionsgemeinschaften zu achten, soweit das 
Gesetz ihnen Schutz gewähren w ill. Auch die Kunst is t 
denjenigen Schranken unterworfen, die das StrGB. aufgestellt. 
hat. Die Kunst ist nur e in  Zweig an dem Baume der 
Kultu r und kann für sich nicht den Vorrang vor anderen, 
mindestens gleichwertigen Betätigungen des Kultirrlebens 
beanspruchen, sondern muß auf sie Rücksicht nehmen.

Was in  erster L in ie  in  Beziehung auf die Zeichnung 
Nr. 10 ausgeführt ist, g ilt m it gewissen Einschränkungen 
auch für die anderen beiden Zeichnungen.

Hiernach war die Betrachtungsweise des angefochtenen 
Urteils, aus der heraus es zur Verneinung des äußeren 
Tatbestands der Beschimpfung gelangt ist, verfehlt. Diese 
Auffassung über den äußeren Tatbestand hat auch die Er
wägungen des BerGer. beeinflußt, aus denen es den inneren 
Tatbestand verneint hat. Dadurch, daß die Absicht des- 
Angekl. Groß bei Herstellung der Zeichnungen lediglich 
auf die Kriegsbekämpfung und im Zusammenhänge damit 
auf Geißelung von Auswüchsen der Kirche in  Gestalt ih rer 
kriegshetzenden Vertreter gerichtet gewesen ist, w ird  nicht, 
wie das BerGer. meint, der direkte Vorsatz ohne weiteres: 
ausgeschlossen. Denn der Angekl. konnte sich zur E r
reichung seines Zweckes m it Bewußtsein einer beschimpfen
den Ausdrucksform bedient haben. Ebensowenig kommt 
es darauf an, ob durch die B ilder eine rohe G e s in n u n g  
zum Ausdruck gebracht werden sollte.

Das BerGer. führt allerdings auch aus, dem Angekl. 
Groß habe die Annahme, daß seine B ilder nicht oder gar 
falsch verstanden werden könnten, vö llig  fern gelegen. In  
Verbindung m it dem vorangehenden Satze, es sei durch 
nichts erkennbar, daß Groß neben dem festgestellten Zwecke 
noch das Bewußtsein gehabt haben könnte, seine B ilder 
drückten Mißachtung kirchlicher Einrichtungen aus, und 
noch dazu in  roher, verletzender Form, würde allerdings 
der Vorsatz, und zwar sowohl der unbedingte wie der 
bedingte, ausgeschaltet werden, wenn das BerGer. von dem 
richtigen Begriffe der Beschimpfung ausgegangen wäre. 
Da hiergegen aber die hervorgehobenen Bedenken be
stehen, vermögen auch die Ausführungen des BerGer. zum 
inneren Tatbestände nicht die Freisprechung des Angekl. 
Groß zu rechtfertigen.

Bez. des Mitangekl. Herzfeld begnügt sich das BerGer. 
m it dem Hinweise, daß seine Mittäterschaft aus denselben 
Gründen wie die Täterschaft des Angekl. Groß entfalle. 
Deshalb konnte bei der Fehlerhaftigkeit jener Gründe auch 
seine Freisprechung nicht aufrechterhalten -werden. Es is t 
aber vom BerGer. auch übersehen, daß der innere Tat
bestand bei den beiden Angekl. nicht ohne weiteres der 
gleichen Beurteilung unterliegen muß. Vielmehr kann der 
eine das Vorhandensein des äußeren Tatbestandes erkannt 
oder fü r möglich gehalten und trotzdem absichtlich oder 
doch bewußt auf die Gefahr hin die Veröffentlichung vor
genommen haben, während dem anderen ein solches 
Bewußtsein gefehlt hat.“

Beschlüsse des w eiteren Vorstandes des Preuß. 
Richtervereins zum E n tw u rf eines Gesetzes zu r  
Aenderung des GVG. und einiger Vorschriften über 
das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.
Gegen die Erhöhung der Zuständigkeitsgrenze der süd
deutschen Gemeindegerichte von 60 M. auf 100 M. (§ 14- 
Nr. 3 GVG.) ist nichts einzuwenden.

Gegen die Bestellung eines Amtsrichters bei mehreren- 
AG. (§ 22 Abs. 2 GVG.) bestehen keine Bedenken.

Zu der durch den § 22 a vorgeschlagenen Ueberweisung 
der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, der Konkurs- und 
Vergleichsverf. fü r die Bezirke mehrerer AG. an eines, 
dieser Gerichte ist folgende Entschließung gefaßt:
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„Die Vereinigung der bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
nebst Konkurs- und Vergleichsverf. mehrerer AG. bei 
e inem  AG. kann nicht empfohlen werden. Sie wider
spricht einem Grundsätze der Rationalisierung, "wonach zur 
Ersparung von Zeit, Kraft, Material und Geld solche Ge
schäfte, die untereinander in Wechselwirkung stehen, bei 
geeigneten Behörden zu vereinigen sind. Durch eine Zer- 
teilung der Behörden w ird auch die Bevölkerung m it un- 
nötigem Aufwand von Zeit Kraft und Geld belastet und 
der Wirtschaft entzogen Das rechtsuchende Publikum der 
klemen Gerichte hat stets großen W ert darauf gelegt seine 
Angelegenheiten der streitigen und freiw. Gerichtsbarkeit 
an demselben Gerichte zu erledigen Fs f l i . «  j r  v 
dem Vertrauen des Volkes zur Rechtsofleo-e a r *. e“ dhch

S , i “ , ' rer ;SSEMSg S£ —-
Zu § 23 Nr. 1 ist beschlossen: Genen ein» w u - r  

de,r G,re,nzef der Zuständigkeit der AG. ist Nichts emzuwend“ n 
jedoch darf die Zustandigkeitsgrenze den Betrag von 1000 M 
nicht überschreiten.

Zum neuen Abs. 2 des § 157 G VG .: Die Vereinigung 
der Rechtshilfeersuchen für die Bezirke mehrerer AG. bei 
einem von ihnen w ird nur für die Großstädte empfohlen, 
in  denen es mehrere AG. gibt.

Zum neuen § 511a Abs. 1 ZPO.: Die Erhöhung der 
Berufungssumme w ird abgelehnt. Sollte eine Erhöhung 
der Berufungsgrenze beschlossen werden, so hat der Richter 
das Recht, jede Sache für berufungsfähig zu erklären.

Zu den übrigen Aenderungsvorschlägen wurden keine 
Beschlüsse gefaßt. —

Der weitere Vorstand hat sich schließlich gegen eine 
etwa noch beabsichtigte Einschränkung der Kollegial- 
gencntsbarkeit bei den LG. ausgesprochen. ö

• . y erw 3ltungs-Akademie Berlin (Präsident: Reichs- 
mimstermD. Dr. S c h iffe r) .  Auch das Vorlesungsverzeichnis
Auswahl ^ ° mJ?ersemester 1930 enthält wieder eine reiche 
Auswahl an Vorlesungen und Uebungen auf den Gebieten
d '1 f j j ’ ’ lrtschafts-, Sozial- und Fachwissenschaften, 
die für jeden Beamten von W ichtigkeit sind. Der Studien- 
plan gestattet sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen, 
ihre Ausbildung durch systematische wissenschaftliche Arbeit 
zu vervollständigen. Besonders wichtig ist es, daß die von 
den Beamtenorganisationen geschaffene Bildungsstätte im  
Rahmen der Verwaltungsreform diejenige Einrichtung ist, 
die auf Grund langjähriger Erfahrungen das Wissen zu 
vermitteln vermag, das für die Beamten zur Uebernahme 
größerer Arbeitsgebiete unbedingt erforderlich ist. Auch 
m dem kommenden Semester w ird unter der Leitung von 
Senatspräs..M ühlenfeld ein R e c h ts p f le g e rk u rs u s  ab
gehalten, in  dem Registerwesen, Strafrecht, Strafprozeß
recht und Strafvollstreckung behandelt werden. Beginn 
der V orlesungen: 28. A pril 1930. Anmeldung bei “ der 
Geschäftsstelle der Akademie, Berlin W  8, Charlottenstr. 50/51.

Berlin desVp ieu R ^rh i!leD1el BeZirksverban(Ies Qroß"

rendare eingeladen sind. M ü ' R ü S ? ™ d l f  enget 
Grenzbeziehungen sind diese Vorträge für die Förderung 
der Rechtspflege besonders wichtig. Der Vorstand de! 
Bezirksverbandes und der eigentliche Veranstalter diese!

a J "  KGV  R- H a u c h e c o rn e , habe! 
sich durch diese neue Darbietung wieder besonders ver 
dient gemacht. Es werden u. a. sprechen: Prof. D r med 
B irn b a u m  über die Bedeutung der medizinischen Psycho
logie für Strafrechtswissenschaft und -Praxis (8. A n rill 
Geh. MedRat, Prof. Dr. B o n h o e ffe r  über Bewußtseins
störungen und PrivDoz. Dr. med. Joß m ann  über orga
nische und nichtorganische Unfallsfolgen (29. April), Prof.

r - K ra m e r über jugendliche Krim inelle (6. Mai), Priv.- 
S°h ^ r ‘ R °k G s c h  über Alkoholismus und Oberarzt Dr. 

chw arz über Morphinismus und Kokainismus (27. Mai), 
mtatsrat Dr. B ra tz  über die verschiedenen Typen der

Psychopathen und ihre gerichtlichen Beziehungen nebst Be
sichtigung der Wittenauer Heilstätten (3. Juni). Teilnehmer
karten durch den Preußischen Richterverein, Kantstr. 163.

Ferienkurse der Universität Bonn v. 7.— 17. A p r i l
1930. Im  Rahmen dieser Kurse finden in diesem Jahre 
erstmals auch Vorlesungen aus den Gebieten des Wirtschafts
rechts, des Verwaltungsrechts und der Rechtswissenschaft 
statt für Juristen, Verwaltungsbeamte und Wirtschafts
wissenschaftler. Auf v e r fa s s u n g s g e s c h ic h tlic h e m  und 
v e r fa s s u n g s p o lit is c h e m  Gebiete halten u. a. Vorträge 
die Proff. E. K a u fm a n n , Berlin: Reich und Länder in 
der Bismarckschen Verf., G ra f zu D o h n a : Reich und 
Länder in  der Weimarer Verf., P e te rs , Berlin: Die Wand
lungen der kommunalen Selbstverwaltung im  19. Jahrhundert 
und die Neugestaltungspläne der Gegenwart, Geh. Rat 
S c h re u e r: Die französische Staatsentwicklung im Vergleich 
zur deutschen; auf dem Gebiete der R e c h ts w is s e n 
s c h a ft: RGPräs. i. R. Prof. S im o n s , Berlin: Verfassungs
gerichtsbarkeit und Staatsgerichtshof, Prof. S chu lz : Der 
franko-italienische Entwurf eines Obligationenrechts, Prof. 
D ö l le :  Ausgewählte Fragen aus dem internat. Ehe- und 
Kindschaftsrecht, MinRat B r  an d is , Berlin : Die künftige 
Rechtsstellung der unehelichen Kinder, W irk l. Geh. Rat, 
Prof. G ö p p e rt: Ausgewählte Fragen aus dem Kartellrecht 
und arbeitsrechtliche Probleme; auf w ir ts c h a f ts w i ssen- 
s c h a ft l ic h e m  G e b ie te  u. a.: Prof. R ö ß le : W irtschaft
liche Grundlagen des Aktienrechts und Prof. P r ib ra m , 
Frankfurt a. M : Reform des Schlichtungswesens. —  A n
meldungen sind zu richten an: F e r ie n k u rs e  d e r U n iv .  
B o n n , Poppelsdorfer Allee 25. Die Hörerkarte für alle 
Vorlesungen kostet 8 M.

Festabend der Berliner Anwaltschaft. Die An
waltskammer zu Berlin und der Berliner Anwaltsverein 
gaben am 19. März ihren 2. großen Festabend, zugleich 
aus Anlaß des 50jährigen Bestehens der Freien Berliner 
Rechtsanwaltschaft. Auch dieses Bankett verlief in  glänzender 
Weise. Unter den 800 Anwesenden befanden sich zahl
reiche Botschafter und Gesandte, mehrere Reichsminister 
und Minister von Preußen, an der Spitze der Reichsjustiz- 
und preuß. Justizminister, die Spitzen der Behörden, der 
Gerichte, der Hochschulen, viele Abgeordnete, Vertreter 
von Kunst, Literatur, Handel, W irtschaft und Industrie. 
Der Vorsitzende des Vorstandes der Anwaltskammer Berlin, 
RA. Dr. E rn s t  W o lf f ,  hielt die erste Ansprache, worauf 
die Anwesenden das Deutschlandlied sangen. An Stelle 
des verreisten Reichsaußenministers Dr. C u r t iu s  h ie lt der 
neue amerikanische Botschafter S acke tt in  englischer 
Sprache eine inhaltsreiche Rede, die von einem Rechts
anwalt übersetzt wurde. Sackett stellte sich als früherer 
Rechtsanwalt der Festversammlung vor und sprach in inter
essanter Weise über die Rechtsentwicklung der Ver. Staaten. 
Max S le v o g t hatte 2 interessante Blätter über Justizreform 
und Ausbildungsprobleme gezeichnet. Die Berliner Anwalt
schaft darf auf den glänzend gelungenen Abend stolz sein, 
insbesondere auch die Veranstalter des Festes.

Der Arbeitsgerichtsverband hielt v. 8. bis 1 2 . Febr.
d. J. unter Leitung seines Vorsitzenden, des Präsidenten 
des Berliner Arbeitsgerichts Dr. D e p ö n e , in  E ssen  und 
D u is b u rg  eine Landestagung für Rheinland und West
falen ab, deren Bedeutung weit über die Grenzen dieser 
Provinzen hinausgeht. Anwesend waren Vertreter der 
Reichs- und preuß. Ministerien, der Provinzialverwaltungen, 
der OLG. Düsseldorf und Hamm, darunter OLGPräsident 
Dr. S c h o lle n , Düsseldorf, der Regierungen von Köln, 
Düsseldorf und Münster, der jur. Fakultäten der Univ. 
Köln und Münster, Landesarbeitsämter, des Oberbergamtes 
in  Dortmund, der Stadt Essen, der Anwaltskammer und 
zahlreiche Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Am Vorabend veranstaltete die Vereinigung für die berg
baulichen Interessen in  Essen einen Begrüßungsabend, 
bei dem die Proff. S c h u ltz -S c h ä ffe r ,  Marburg, und 
L e h m a n n , Köln, Vorträge über arbeitsrechtliche Fragen
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hielten. Großes Interesse fanden die Vorträge des Prof. 
Dr. N ip p e rd e y ,  Köln, über „Neuregelung des Gesamt
vereinbarungsrechts unter Berücksichtigung der deutsch
österreichischen Rechtsangleichung“ und Vorträge des 
Landesarbeitsrichters H e rs c h e l über „Unbillige Härte“ , 
des RA. M a n s fe ld t über „Nichtigkeit und Anfechtbarkeit 
von Betriebsratswahlen“ , der LG D ir. K ra m e r  über Rechts
fragen aus dem Hafen- und Schiffahrtsgebiet und D enecke  
über „Gruppenakkord“ . Im  Mittelpunkte der Tagung stand 
die Diskussion über 21 Streitfragen des formellen und 
materiellen Arbeitsrechts. Der Gang der Verhandlungen 
und die Vorträge werden in  der Zeitschrift des Arbeits
gerichtsverbandes, „Das Arbeitsgericht“ , erscheinen. Neben 
den wissenschaftlichen Verhandlungen fanden gesellschaft
liche Veranstaltungen sowie eine Besichtigung der Duisburger 
Hafenanlagen statt.

Amtsgerichtsrat G lü c k s te in ,  Berlin.

E rnst Heymann zum 60. Geburtstag. Am 6. A pril 
vollendet der Ordinarius in  der Berliner Juristenfakultät, 
Geh. JR., Prof. Dr. Emst Heymann sein 60. Lebensjahr. 
Wenn die DJZ., zu deren Freunden und Mitherausgebern 
er gehört und in deren Spalten er oft das W ort ergriffen 
hat, ihm zu diesem Tage ihren Gruß entbietet, so g ilt dieser 
Gruß einer Persönlichkeit von ungewöhnlichem Ausmaß des 
Wirkens, einem Manne, der zu den markantesten Erscheinungen 
des heutigen Berliner Rechtslebens zählt. Schon in  jungen 
Jahren wurde er aus seiner schlesischen Heimat als Extra
ordinarius nach Berlin berufen, wo er drei Jahre lang eine 
umfangreiche Lehrtätigkeit entfaltete. Nachdem er in Königs
berg zwei Jahre und in Marburg zehn Jahre ord. Professuren 
verwaltet hatte, kehrte er 1914 zur Berliner Juristenfakultät 
zurück, deren Historiograph er unterdessen geworden w ar1) 
und an der er nunmehr auf eine Wirksamkeit von insgesamt 
19 Jahren zurückblicken kann. Aber sein Aufgabenkreis 
erschöpft sich bei weitem nicht in dem an sich schon 
pflichtenreichen Lehramt an Deutschlands größter Hoch
schule. Heymann ist M itglied und beständiger Sekretär 
der preuß. Akademie der Wissenschaften; M itglied des 
Zentraldirektoriums der Monumenta Germaniae; Mitglied 
und stellv. Vorsitzender der preuß. Sachverständigen
kammern; er ist ein häufiger Berater der Ministerien in 
den in sein Arbeitsgebiet einschlagenden Fragen; er leitet 
den Verlagsausschuß der Notgemeinschaft der Wissen
schaften; ihm untersteht das Institut für Auslands- und 
Wirtschaftsrecht an der Berliner Universität; er gehört als 
M itglied des Instituts für ausländisches und internationales 
Privatrecht der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften an. Eine solche zentrale Stellung kann 
nur derjenige erwerben und versehen, der, wie Heymann, 
über ein enzyklopädisches Wissen verfügt. Rechtsdogmatik 
und Rechtsgeschichte, das allgemeine bürgerliche Recht, 
das Handelrecht und das Immaterialgüterrecht m it ihren 
weitverzweigten Spezialdisziplinen werden von seinem Lehr- 
und Forschungsgebiet umfaßt; seine Feder dient m it der 
gleichen Hingabe und dem gleichen Erfolge der Textkritik 
der Leges barbarorum wie der Kommentierung desHGB.; 
m it tiefster rechtsphilosophischer Bildung verbindet er, der 
k e in  Assessorexamen abgelegt hat, den praktischen Blick 
und das lebendige Interesse für die aktuellsten Probleme 
des modernen Wirtschaftsrechtes, denen er in  seinen „Arbeiten 
zum Handels-, Gewerbe- und Landwirtschaftsrecht“ eine 
fruchtbare Pflegestätte bereitet hat. Als einer der ersten 
hat Heymann für den deutschen Juristen die Kenntnis aus
ländischen Rechtes und rechtsvergleichende Schulung ge
fordert, und er hat die Erfüllung dieser Forderungen durch 
eine Reihe hervorragender Darstellungen fremder Rechte 
erleichtert. Durchdrungen von dem hohen Beruf des 
akademischen Lehrers, ist er in  W ort und Schrift um 
dauernde Verbesserungen des Rechtsunterrichtes und seiner 
Methoden bemüht gewesen, und daß er dabei im  Sinne 
des Dichterwortes verfahren ist: „Aeltestes bewahrt m it

l)  Siehe die vo rtre ffliche  D arste llung „H unde rt Jahre Berline r 
Ju ris ten faku ltä t“ von E rnst Heymann in : „D ie  Juristische Fakultä t 
der U niversität B e rlin  von ih re r G ründung bis zur Gegenwart“ . Fest
gabe der DJZ. zur Jahrhundertfe ier der F riedrich-W ilhe lm s-U n iversitä t 
zu B erlin , herausg. von D r. O tto Liebmann.

Treue, freundlich aufgefaßtes Neue“ , soll ihm besonders 
gedankt sein in  einer Zeit, in  der die Reformfreudigkeit 
größer als die Reformbedürftigkeit ist.

Möge dem auf der Höhe des Lebens stehenden, unermüd
lich schaffenden Manne noch ein langes W irken in  unge
brochener Arbeitskraft beschieden sein zum Segen der 
Wissenschaft und zur Freude derjenigen, die ihm in  engster 
Arbeitsgemeinschaft verbunden sind, und die in  ihm nicht 
nur den großen Gelehrten, sondern ebenso den warm
herzigen Menschen und liebenswerten Kollegen verehren.

Professor Dr. T itz e ,  Berlin.

Die (41.) Spruchsammlung der DJZ. zum BGB.
1928/1929 ist, was w ir auf vielfache Anfragen mi'tteilen, 
m it dem Hefte vom 15. März nur an die Abonnenten des
1. Vierteljahres 1930 der DJZ., und zwar u n e n tg e l t l ic h ,  
geliefert worden. Am 1. A pril erst n e u e in g e tre te n e  
A b o n n e n te n  können diese Spruchsammlung nachträglich 
für 2 M. beziehen. Der Ersparnis wegen, und um später 
den Jahrgang 1930 vollständig einbinden lassen zu können, 
empfiehlt sich jedoch der nachträgliche Bezug des ganzen
1. Vierteljahres. Dann w ird die Spruchsammlung kostenlos 
mitgeliefert.

Unsere Abonnenten können auch weitere Stücke der 
Spruchsammlung für 2 M. erhalten, aber nur zum  e ig e n e n  
G e b ra u ch . An N ic h ta b o n n e n te n  w ird  diese Sonder
beilage g ru n d s ä tz lic h  auch k ä u f l ic h  n ic h t  abgegeben.

Neue W erke aus dem V erlag e  u n se re r DJZ. (O tto  L ie b 
m ann, B e r lin ) :
E n g is c h ,  K a r l, D r., Privatdozent, U n te r s u c h u n g e n  ü b e r V o r -  

s a tz  u n d  F a h r lä s s ig k e i t  im  S t r a f r e c h t .  493 Seiten. 21M . 
V orzugspre is  fü r  A bonnen ten d e r DJZ. nur 18,50 M.

F r i t z ,  Robert, D r., Landgerichtsrat, A u s  d em  a m e r ik a n is c h e n  
R e c h ts le b e n .  46 Seiten. 1,50 M .

H e in s h e im e r  f ,  K a r l, Dr., Geh. H ofrat, Professor, U e b u n g e n  
im  B ü r g e r l ic h e n  R e c h t.  5 ., vermehrte Auflage. Herausgg. 
von Professor, Rechtsanwalt D r. K a r l  G e i le r .  (P raktika des 
bürgerlichen und öffentlichen Rechts. Herausgg. von den P ro ff. 
G. A n s c h ü tz ,  A . G r a f  zu  D o h n a ,  K . G e i le r ,  W . G r o h ,  
K . H e in s h e im e r  f .  Band II I .)  79 S. 2,20 M.

M ü g e l ,  O., D r., Staatssekretär i. Preuß. Justizm inisterium  a. D ., 
J u s t iz r e f o r m  (Werdendes Recht, Beihefte der Deutschen 
Juristen-Zeitung, herausgg. von Staatssekr. a. D . D r. O. M ü g e l  
u. Reichsminister a. D . D r. E. S c h if f e r ,  H eft 1). 51 S. 1,60 M. 
V orzugspre is  fü r  Abonnenten d e r DJZ. oder S ubskrib en te n  
au f diese neue Sam m lung fü r  e in  J a h r 1,30 M.

S te n g le in s  K o m m e n ta r  zu  d e n  S t r a f r e c h t l i c h e n  N e b e n 
g e s e tz e n  d e s  D e u ts c h e n  R e ic h e s . 5. Auflage, v ö ll ig  neu
bearbeitet von Oberreichsanwalt a. D ., P ro f. D r. E b e r m a y e r ,  
Reichsgerichtsrat a. D . C o n ra d ,  Reichsanwalt D r. F e is e n -  
b e r g e r ,  Oberstaatsanwalt F lo e g e l ,  Reichsanwalt D r. S c h n e i-  
d e w in  u. Reichsgerichtsrat D r. S c h w a rz . I I .  Band, 3. L ie ferung, 
enthaltend: S c h n e id e w in ,  Gesetze, betr. d ie Verkehrsanstalten 
n. Nachtrag zu den Polizeigesetzen; F e is e n b e r g e r ,  Gesetze, 
betr. das See- und Schiffahrtswesen; S c h w a rz , A rbeitsrechtliche 
und gewerbliche Gesetze. Preis dieser L ie ferung 17 M . V orzugs-

?»reis fü r  A bonnenten d e r DJZ. 15 M. D er vo lls tänd ig  vor- 
iegende I. B a n d  (1156 Seiten)kostet 51 M ., in  H alb leder geh. 57M. 

V orzugspre is  fü r  A bonnen ten d e r DJZ. nur 46 M ., geh. 52 M . 
I I .  B a n d  L ie fe rung  1—3 (800Seiten) 38,50 M., V orzugspre is  fü r  
A bonnen ten  d e r DJZ, nur 34,30 M . Einzelne Bände, Te ile  oder 
Lieferungen des W erkes werden n ich t abgegeben.

S t r u t z ,  Georg D r., w eiland Senatspräsident am Reichsfinanzhof, 
E r g ä n z u n g s b a n d  zu m  K o m m e n ta r  z u m  E in k o m m e n 
s te u e r g e s e tz  v. 10. Aug. 1925, enthaltend: 1. Gesetz zur Aende- 
rung des Einkommen- (und Körperschaft)steuergesetzes v. 29. Juni 
1929 (Verlustvortrag usw.). E rläu te rt von Regierungsrat G u s ta v  
H e in e r .  2. Nachträge zu Band I  u. JI. Bearbeitet von f  G e o r g  
S t r u tz .  312 Seiten. E inzelpreis 14 M., geh. 16,50 M . V orzugs
p re is  fü r  A bonnen ten  d e r DJZ. 12 M., geb. 14,50 M.

=  D er je tz t einschl. Ergänzungsband 3 bändige S t r u tz  sehe K o m 
m e n ta r  zu m  E in k o m m e n s te u e r g e s .  w ird  den A bonnenten 
d e r DJZ. vo rübe rgeh end  b is  1. J u li 1930 zum h e ra b 
gese tz ten  P reise von  zusam m en 110 M. geb. (statt 137 M.) 
geliefert.

T r i e p e l ,  H einrich, D r., Geh. Justizrat, o. ö. Prof., D ie  S ta a ts - 
V e r fa s s u n g  u n d  d ie  p o l i t i s c h e n  P a r te ie n .  (Oeffentlich- 
rechtliche Abhandlungen. H e ft 10.) 2 ., unveränderte Auflage. 
37 S. 1,20 M .

Personalien. Der um die Wirtschaft hochverdiente 
Präsident des Reichsbankdirektoriums Dr. S chach t, Berlin, 
ist von seinem Amt zurückgetreten. An seiner Stelle wurde 
der frühere Reichskanzler Dr. L u th e r  ernannt. M it Luther, 
der auch dem deutschen Juristenstande durch seine verdienst
volle Tätigkeit im  Städtetag, als Oberbürgermeister von Essen 
und durch seine politischeWirksamkeitweithinbekannt ist, tr itt
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wiederum ein überaus kenntnisreicher und hervorragender 
Mann an die Spitze des Reichsbankdirektoriums. —  
Der .'bisherige Reichstagsabgeordnete LG D ir. Dr. H ans 
W u n d e r l ic h ,  Leipzig, ist zum Reichsgerichtsrat'ernannt 
worden. Schon vor 2 Jahren war davon die Rede. Nun
mehr war die Ernennung sehr überraschend. Bereits am
1. A pril tr itt Wunderlich sein neues Amt an. Eine er
freuliche und schmerzliche Nachricht zugleich Den obersten 
Gerichtshof des Deutschen Reiches kann man restlos zu 
dieser Berufung beglückwünschen. Wunderlich ist ein ge
borener Richter Die eigenen Standesgenossen im Deutschen 
Richterbund haben seine Bedeutung durch Bestellung zum
2. \  orsitzenden anerkannt. Vollendet» -rm. , & ,
Rechts, unbeugsamer W ille  zur Gerechtigkeit ^
fü r die Bedürfnisse des Lebens S  g ' °ffener Blick
ins letzte, diese und andere un^ntbehrliclTnTgenschafmn
W under,ict T S h° Chste”  ^ h te r a m L  besitztWunderhch m hervorragendem Maße. Auch persönlich
^tird er gewiß die herzlichsten Glückwünsche nicht ab
lehnen. Denn je und je hat er in der Ausübung des
Richteramtes sein höchstes Berufsglück gefunden. Anderswo 
aber herrscht lebhaftes Bedauern. I m Reichstage, dem er 
seit 1921 angehörte, empfindet man das Ausscheiden dieses 
hervorragenden Mitgliedes als einen schweren Verlust. 
Durch seine unermüdliche Arbeitskraft, seine Pflichttreue, 
seine reichen Kenntnisse hat er in  einem Jahrzehnt E r
staunliches geleistet. Als wirksamer Redner ist er zur 
Vertretung des Reichsj'ustizetats und bei wichtigsten Ge
setzesvorlagen, z. B. jüngst beim Republikschutzgesetz, 
hervorgetreten. Die Hauptarbeit hat er in der Stille 
ge eistet. Kein Gesetzgebungswerk ist durch die Rechts- 
aussc usse gegangen, an dem Wunderlich nicht einen 

aup an ei gehabt hätte. Mochten es bürgerlich- oder 
... en,,1C ' recIltllche Probleme gewesen sein, immer und 
überall war sein klares und scharfsinniges U rte il von ent
scheidendem Gewicht, von Freunden und Gegnern gleicher
maßen gewürdigt und hoch eingeschätzt. Dem großen 
M erk der Strafrechtsreform hat er sein reiches Wissen und 

onnen unermüdlich zur Verfügung gehalten. Im  Straf
rechtsausschuß wird Wunderlich in  Wahrheit unersetzlich 
f f “ /  ®em, ^gm atisd ie r Scharfsinn und seine gesetzgebe
rische Gestaltungskraft haben hier oft den richtigen Wee 
gezeigt Es ist aufrichtig zu beklagen, daß er diesem 
nationa en Rechtswerke nicht bis zu seinem Abschluß er- 
halten bleibt. Auch die DJZ. bleibt ihm immer zu auf
richtigem Danke für seine ausgezeichneten Berichte über den 
Fortgang der Strafrechtsreform u. a. verpflichtet. Sie hofft, 
daß er ih r auch in  seinem neuen Amt die Treue bewahrt; 
denn der praktische und wissenschaftliche Jurist ist in  ihm in 
seltener Weise vereint. —  An Stelle des bayerischen Staats
rates vo n  N ü ß le in , der infolge Erkrankung in den 
Ruhestand versetzt und aus dem Reichsrat ausgeschieden 
ist, wurde Ministerialrat im  bayer. Staatsministerium der 
Justiz Dr. D ü r r  zum stellv. Bevollmächtigten Bayerns 

eim eichsrat bestellt. — Der bisherige verdienstvolle 
sternrrn -A r ' S‘rafTOllzugsabteilung im preuß. Justizmini- 
D irektor . in.ist®na ld lrlgeöt Dr. H asse, Berlin, wurde zum 
ihm verliert 'd i . 61 01^er: Repliriungskammer ernannt, M it 
sachkundigen K e n n ^ ^ s / T * w a l t u n g  einen besonders 
wurde Ministeriakat D r medaB ? g6S- A “  Sdner SteUe
Obermedizinalrat tt‘ . d' B u rg e r  ernannt, der früher 
Die Stelle Ä h r ^ Ä T W  “  ^  
verwaltet worden ist, m it einem Arzt besetzt w o rT n . - D e r  
weitere Vors and des Preuß. Richtervereins hat in  sehaer 
Sitzungv. 8. Marz LG D ir.D r. Schm idt,Berlin ,b isher 1 Staats 
anwalt beim KG., zu seinem 1. Vorsitzenden gewählt — 
Prof. Dr. L a n g h e in e k e n , Halle, der verdienstvolle 
Lehrer des bürgerlichen und Zivilprozeßrechts, wird am
3. A pril 65 Jahre alt. Ihm verdankt die Wissenschaft eine 
Reihe wertvoller Schriften und Abhandlungen (auch in  un
serer DJZ.), in  denen er mehrfach auch die mathematische 
Wissenschaft zur Auslegung und zum Verständnis der 
Rechtswissenschaft herangezogen hat. —  Prof. Dr. S ib e r ,

eipzig, w ird am 10. A pril 60 Jahre alt. Der bekannte 
ehrer und Gelehrte des römischen und bürgerlichen Rechts 

lst Mitherausgeber von Jherings Jahrbüchern und des

Planckschen Kommentars zum BGB. E r hat uns viele 
wertvolle und tiefgründige Schriften überliefert; genannt 
seien u. a. nur die über Kompensation und Aufrechnung, 
Prozeßführung des Vermögensverwalters, Römisches Recht 
in  Grundzügen usw.— Reichsfinanzrat i. R., Geh. OberRegRat 
Dr. T ra u tv e t te r ,  Bad Reichenhall, beging am 11. März 
seinen 70. Geburtstag. E r stammt aus der Zollverwaltung, 
war von 1908 an im  Reichsschatzamt, dann im  RFM. tätig, 
v. 1. Jan. 1920 bis 1. März 1926 M itglied des RFH. Er 
ist Herausgeber der Zeitschrift fü r Zölle und Verbrauchs
steuern. Durch Abhandlungen und Werke über Zölle und 
Verbrauchssteuern, u. a. gab er in  Gemeinschaft m it Hoff- 
mann, Kloß und Cuno den großen Kommentar zu den 
Zo ll- und Steuergesetzen heraus, hat er sich als kenntnis
reicher Fachmann und anerkannte Autorität bewährt. —  
Prof. Dr. E r ik  W o lf ,  der erst kürzlich einen Ruf nach 
K ie l annahm, hat neuerdings den Ruf nach Freiburg i. B. 
vom Wintersemester 1930/31 ab angenommen. —  Ord. 
Prof. Dr. E c k h a rd t,  K iel, wurde zum Prof, für Rechts
wissenschaft, insbes. Verkehrsrecht, an der Handelshoch
schule Berlin ernannt. —  Dem Altpräsidenten der Österreich. 
Rechtsanwaltskammer Dr. P fe if fe r ,  W ien, wurde aus Anlaß 
seines 50jährigen Doktorjubiläums von der W iener Fakultät 
das Diplom eines Doktors der Rechte erneuert. — OLGPräs. 
a. D. D ü rb ig ,  Augsburg, ist im  69. Lebensjahr verstorben. 
E r gehörte von 1887 ab dem Richterstande an und war 
von 1919— 1929 Chefpräsident des OLG. Augsburg. — 
In  Basel verstarb Bundesrichter Dr. Os er. Er wurde 1893 
Prof. inFreiburg(Schweiz), 1912Mitglied des Bundesgerichts, 
und war Mitarbeiter Eugen Hubers am neuen Z ivilrecht; 
sein Kommentar des Obligationenrechts hat grundlegende 
Bedeutung erlangt, und sehr beliebt sind seine Taschenaus
gaben des schweizer. Zivilgesetzbuchs und Obligati onenrechts.

J u s t i z s t a t i s t i k .
Berichterstatter: Dr. R o e s n e r, Referent im Statistischen 

Reichsamt, Berlin.
Die Altersgliederung und der Familienstand der 

Rechtsanwälte im  Deutschen Reich. Bei der letzten 
Berufszählung im  Juni 1925 ist, wie bei früheren Erhebungen 
gleicher Art, wieder eine Aufgliederung der Erwerbstätigen 
nach Altersgruppen und ihrem Familienstand vorgenommen 
worden, die fü r die Rechtsanwaltschaft zu folgenden Ergeb
nissen führt: ö

Die Zählung ergab insges. 13 376 selbständig tätige 
Rechtsanwälte, von denen 13 333 männlich und 43 weiblich 
waren. Am stärksten war die Altersgruppe der 40—50 iähr. 
m it 4888 =  36,5 %  Anwälten besetzt. Es folgen die Alters- 
grnppen der. 3 0 -4 0  jähr (3246 RA. =  24,3 % ) und die
? lr 7 A o 7 w iahi '  ( f 42 RA. =  19,0% ). 1023 Anwälte
oTT ™  standen bei der Erhebung im  A lter von 25 bis 
30 Jahren. 17 übten bereits den Anwaltberuf im  Alter 
von 2 0 -2 5  Jahren aus. Es ist sehr wahrscheinlich, daß 
diese beiden letzten Altersgruppen infolge des in  der Nach
kriegszeit besonders großen Zustroms zum Rechtsstudium 
inzwischen stärker besetzt sind, während sich die übrige 
Altersgruppierung der Anwälte trotz des fast 5 jähr. Zurück- 
liegens der Zählung kaum nennenswert verändert haben 
dürfte. 1660 Anwälte =  12,4 %  waren über 60 Jahre alt, 
davon entfallen 784 auf die Ältersgrupe der 60— 65 jähr. 
und 575 auf die 65— 70 jähr., während im  A lter von über 
70 Jahren noch 301 RA. =  2,3 %  standen.

Dem Familienstande nach waren von den 13 333 RA. 
2888 =  21,7 %  ledig, 9935 =  74,5%  verheiratet und 510 
verwitwet und geschieden. Von den 43 Rechtsanwältinnen 
waren 27 =  62,8 °/0 ledig, 12 =  27,9 %  verheiratet und 4 
verwitwet und geschieden.

W eiterhin wurden 653 (darunter 11 weibliche) nicht 
selbständige RA. ermittelt, die entweder in leitenden Posten 
als Direktoren, Geschäftsführer oder als Angestellte bei
Behörden, Unter-Wirtschaftsverbänden und sonstigen -------

Bei der Altersaufgliederung diesernehmungen tätig waren. — ---------- o ^
Anwälte zeigt sich, daß die jüngeren Altersgruppen relativ 
eine stärkere Besetzung aufweisen als die selbständig 
tätigen RA., was die Schwierigkeiten bei der Gründung
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einer selbständigen Anwaltsexistenz unter den wirtschaft
lichen Verhältnissen der Nachkriegszeit nur allzu deutlich 
kennzeichnet. Es standen allein 128 Anwälte =  19,6%  
im  A lter von 20—30 Jahren, darunter 13 im A lter von 
20— 25 Jahren. Auf die Altersgruppe der 30—40jähr. 
entfielen 209 Anwälte (32 % ). 196 Anwälte =  30 %  waren
40— 50 und 86 =  13,2 %  50—60 Jahre alt. Im  A lte r von 
über 60 Jahren standen 34 Anwälte =  5,2 % ; hiervon 
waren 4 mehr als 70 Jahre alt.

Ledig waren von den nicht selbständigen Anwälten 216, 
verheiratet 408, verwitwet und geschieden 18. Von den 
Rechtsanwältinnen, die im  Angestelltenverhältnis standen, 
waren 9 ledig und je 1 verheiratet bzw. verwitwet und 
geschieden.

S p r e  e hs a a l .
Neues vom Strafregister. Die Reichsregierung hat 

nach Zustimmung des Reichsrats am 11. März 1930 (RGBl. I  
S. 36) eine V. zur Aenderung der StrafregisterV. v. 8. März 
1926 (RGBl. I  S. 157, 254) erlassen. Die V ., die am
1. Mai 1930 in  Kraft tritt, bringt zwar keine Neuerungen 
grundsätzlicher Art, enthält aber doch eine Reihe fü r die 
Praxis wichtiger Aenderungen und Ergänzungen der be
stehenden Vorschriften.

Die V . nimmt im  neuen § 2 Abs. 2 gewisse Ver
urteilungen aus dem Kreise der strafregisterpflichtigen Ver
urteilungen aus. Die Verurteilungen wegen Steuerordnungs
widrigkeiten nach § 377 RAbgO. und § 144 Branntwein- 
monGes. und wegen Ueberschreitung der Polizeistunde nach 
Art. I  § 2 in  Verb, m it § 4 Abs. 2 und 3 des Notges. v. 
24. Febr. 1923 werden in  das Strafregister nicht mehr ein
getragen. Bereits eingetragene Vermerke solcher A rt 
werden aus dem Register entfernt. Man ging von der 
Erwägung aus, daß solche Bestrafungen für die Beur
teilung der Persönlichkeit des Verurteilten in  etwaigen 
späteren Strafverfahren ohne Bedeutung sind und für 
die mitteilenden Finanz- und Gerichts- und die Strafregister
behörden eine erhebliche Arbeitsbelastung darstellen. Zur 
Vermeidung von Zweifeln ist im neuen § 2 Abs. 4 aus
gesprochen, daß außer der Hauptstrafe auch alle ange
ordneten oder zugelassenen Nebenstrafen und Nebenfolgen, 
die im  Falle der Uneinbringlichkeit einer Geldstrafe an 
ihre Stelle tretende Ersatzfreiheitsstrafe und die in  den 
Fällen des § 27 b RStrGB. an sich verwirkte Freiheits
strafe dem Strafregister mitzuteilen ist.

Im  neuen § 4 Abs. 1 w ird die Pflicht zur Mitteilung 
des Tages der Verbüßung einer Freiheitsstrafe an das 
Strafregister ausgedehnt auf die Fälle, in  denen auf Ge
fängnisstrafe von 3 Monaten oder weniger und daneben 
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte oder einzelner 
Rechte oder Fähigkeiten erkannt ist. Dies ist geschehen, 
um in allen Fällen die Frist für den Beginn der beschränkten 
Auskunft nach dem Straftilgungsges. v. 9. A p ril 1920 
(RGBl. S. 507) aus dem Strafregister berechnen zu können. 
Ferner wurde die Pflicht zur M itteilung des Verbüßungs
tages auf solche Zuchthausstrafen ausgedehnt, neben denen 
auf Verlust der bürgerl. Ehrenrechte oder auf Zulässigkeit 
von Polizeiaufsicht erkannt ist. Dadurch w ird ermöglicht, 
die Dauer dieser Nebenstrafen aus dem Register errechnen 
zu können. Schließlich ist die M itteilung der teilweisen 
Verbüßung bei bedingtem Straferlaß vorgesehen. Dieser 
Tag hat, abgesehen von seiner Bedeutung für die Beur
teilung der Persönlichkeit des Bestraften, in  Zukunft auch 
rechtliche Bedeutung1).

In  § 9 Nr. 1 ist vorgeschrieben, daß dem Strafregister 
von dem Abschluß eines Strafverfahrens wegen Zurechnungs
unfähigkeit eines Beschuldigten Mitteilung zu machen ist. 
Diese Pflicht w ird  in  Ergänzung einer Lücke auf die Fälle 
ausgedehnt, in  denen ein Strafverf. nicht durchgeführt 
werden kann, weil der Beschuldigte als Taubstummer die 
zur Erkenntnis der Strafbarkeit der von ihm begangenen 
Handlung erforderliche Einsicht nicht besaß.

1) V g l. EG. z. A D S trG B . u. z. S trafvollzGes. A rt. 71 Z iff. 7 
— § 6a Abs. 2 — der Reichsratsvorlage; Entw. eines Ges. z. Aendg. 
der T ite l I I  bis V  der GewO. A rt. I I I  Z iff. 6 — § 57 Abs. 3 *— der 
Reichstagsvorlage.

Dem Strafregister ist im  Vordruck A  (Strafnachricht) 
der Tag der Entsch. mitzuteilen. Als Tag der Entsch. g ilt 
nach § 13 Abs. 4, wenn sie in  höherer Instanz in  der Haupt
sache geändert ist, der Tag der Entsch. der höheren Instanz. 
Da in  einzelnen Ländern die Akten der höheren Instanz 
bei dem Gericht 1. Instanz verwahrt werden, erschien es, um 
Rückfragen bei Erhebung von Akten zu vermeiden, geboten, 
neben dem Aktenzeichen der höheren Instanz das Gericht 
1. Instanz und dessen Aktenzeichen vermerken zu lassen.

Bedeutungsvoll sind die neuen Vorschriften der §§ 21a 
und 34 Abs. 2. Sie beseitigen den Mißstand, daß das 
Material über kriminalbiologische Untersuchungen ver
urteilter Personen bei den Untersuchungsanstalten brach 
liegt und Strafverfolgungsbehörden und Gerichte seinen 
Inhalt in  späteren Strafverf. gegen den Untersuchten nicht 
verwerten können. § 21a bestimmt, daß die erfolgte 
Untersuchung und der Name der Untersuchungsanstalt auf 
der im  Strafregister einliegenden Strafnachricht oder der 
Strafliste zu vermerken ist. Die A rt der Mitteilung solcher 
Vermerke an die um Auskunft ersuchenden Behörden ist 
im  § 34 Abs. 2 geregelt.

Der neue § 23 a schließt eine Lücke in  der Straf
registerV. E r schreibt vor, daß dem Strafregister auch 
mitzuteilen ist, wenn nach Feststellung der Strafvoll
streckungsbehörde eine Strafe verjährt ist, die unter § 6 
Abs. 1 Nr. 2 des Straftilgungsges. fällt. Dadurch ist sicher
gestellt, daß auch für diese Fälle die Fristen für den Beginn 
der beschränkten Auskunft aus dem Strafregister festgestellt 
werden können.

Die StrafregisterV. sah bisher schon (§ 35) die Erteilung 
eines abgekürzten Strafregisterauszugs vor. Die neue V or
schrift des § 35 a führt einen weiteren Fall ein, wie ihn 
Preußen und Sachsen bisher schon für ihre Strafregister 
vorgesehen hatten. W ird  in einer Uebertretungssache um 
Auskunft ersucht, so genügt, falls nicht die ersuchende 
Behörde ausdrücklich einen vollständigen Auszug verlangt, 
die M itteilung der Verurteilungen wegen Uebertretungen 
und die M itteilung der Gesamtzahl der Verurteilungen 
wegen Verbrechen und Vergehen.

Nach § 37 Abs. 1 bestimmt der Reichsminister der 
Justiz, inwieweit ausländischen Behörden Auskunft aus dem 
Strafregister zu geben ist. Zur Behebung von Zweifeln 
werden in der V . den ausländischen Behörden die Be
hörden und Stellen gleichgestellt, die von der deutschen 
Regierung gemeinsam m it ausländischen Regierungen ein
gerichtet sind, z. B. die gemeinsam m it anderen Staaten 
gebildeten Gerichte.

An rein praktischen Neuerungen sind zu erwähnen, daß 
die Strafregister oder Teile von ihnen in Kartothekform 
oder in einer anderen von der allg. Einrichtung der Straf
register abweichenden A rt geführt werden können (§ 28 a), 
daß für die Vordrucke A  (Strafnachricht), F  (Ersuchen 
um Auskunftserteilung) und G (Steckbriefnachrichten) das 
Din-Format B 5, für die VordruckeF auch dasDin-Format A 4  
eingeführt ist (§ 43 Abs. 1), und daß bei Ausfüllung des 
Vordrucks F m it Maschinenschrift durch die Strafregister
behörden die Einteilung des Vordrucks in  Spalten unbe
achtet bleiben kann, wenn dadurch die Klarheit der M it
teilung nicht beeinträchtigt wird. Für diese Fälle ist zur 
Verhütung von Unvollständigkeiten angeordnet, daß der 
Vermerk in  seinen Einzelheiten in  der Reihenfolge der 
Spalten über die ganze M itteilung hinweg niederzuschreiben 
ist (§ 33 Abs. 2 Satz 5).
Amtsgerichtsrat Dr. D o e rn e r ,  Hilfsreferent im  Reichs

justizministerium, Berlin.

Arbeitsrechtliche Revisionszulassung im Ueber» 
maß. Das Arbeitsgerichtsgesetz (AGG.) sieht eine absolute, 
vom Streitwert abhängige und eine relative Revisions
zulassung vor. Die relative Revisionszulassung kommt in 
Betracht, wenn das Landesarbeitsgericht (LAG .) der An
nahme ist, daß der Rechtsstreit grundsätzliche Bedeutung 
hat. Als man diese Bestimmung geschaffen hatte, regten 
sich Bedenken, ob die Revisionszulassung wegen grund
sätzlicher Bedeutung nicht allzu selten erfolgen würde. Die 
Praxis hat das gerade Gegenteil ergeben.
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Sieht man die statistischen Feststellungen über die Tätig
keit der AGBehörden durch, so kommt man zu unan
genehmen Ergebnissen. Diese statistischen Feststellungen 
liegen z. Zt. nur für 1928 vor. Sie besagen, daß in  jenem 
Jahre 762 Revisionen das RAG. beschäftigt haben. Nur 
22 °/0 der Sachen lagen über der damaligen Revisionsgrenze. 
Der Rest beruhte auf besonderer Revisionszulassung. Von 
den vorgelegten Revisionen wurden nur 393 erledigt also 
etwa die Hälfte. Im  Jahre 1929 ist der Eingang etwas 
zurückgegangen. Amtliche Ergebnisse sind noch nicht ver
öffentlicht. Schätzungsweise werden gegen 600 Revisionen 
eingegangen sein. Sicherlich gelangten jetzt ebenfalls die 
meisten Sachen vor das RAG., weil die Sache angeblich 
grundsätzliche Bedeutung hatte. Auch 1929 w ird nur ein 
Bruchteil der Rechtsstreitigkeiten erledigt worden sein. 
W ie stark das RAG. m Anspruch genommen ist, ergibt 
sich daraus, daß zwischen der Entsch. des LA G  und der 
des RAG. nach Publikationen durchschnittlich 9 Monate 
liegen. Gewiß bedeutet das gegenüber dem ordentlichen 
zivilprozessualen Verfahren schon einen großen Fortschritt. 
Aber hier könnte noch erhebliche Besserung eintreten, der 
Beschleunigungstendenz des AGG. noch mehr Rechnung 
getragen werden, wenn die LAG. die Revisionszulassung 
wegen grundsätzlicher Bedeutung auf das erforderliche 
Maß zurückführen würden. Sieht man einmal die in  der 
Zeitschrift „Arbeitsrecht“ veröffentlichten Prozeßberichte 
durch, so findet man, daß einige westliche und einige 
mitteldeutsche LAG. weit zahlreicher vor dem RAG. eine 
Rolle spielen als die anderen. Sie können doch nicht 
allgemein so vie l mehr Sachen von grundsätzlicher Be
deutung zu behandeln haben als die anderen Mittelinstanzen 
unter den AGBehörden! Offenbar macht man an manchen 
Stellen von der Revisionszulassung einen allzu schranken
losen Gebrauch. Gewiß ist nichts dagegen einzuwenden, 
wenn gesetzliche Bestimmungen der Auslegung des RAG. 
unterbreitet werden. Das ist sogar geboten. Aber man 
muß dabei die Einschränkung machen, daß nicht immer 
wieder dieselbe Frage vor das oberste Gericht gebracht 
zu werden braucht. Auch die Auslegung der Tarifverträge 
w ird vielfach einer Nachprüfung durch das RAG. zugeführt 
werden müssen. H ier aber ist zu bedenken, daß man nicht 
jede tarifliche Auslegung nachprüfen lassen sollte. Handelt 
es sich um einen Reichstarifvertrag oder einen Tarifvertrag 
fü r einen sonstigen größeren Bezirk, so kommt Revisions
zulassung z. B. in Frage, wenn die Beantwortung der auf
geworfenen Frage bereits für zahlreiche Personen W irkung 
ausübt oder der Vertrag noch einige Zeit in  Geltung bleibt 
oder eine nicht selten in anderen Tarifverträgen wieder
kehrende Fassung aufweist. Unzweckmäßig aber ist es, 
Fragen über demnächst ablaufende örtliche Tarifverträge 
vor das RAG. zu bringen, die keinerlei allgemeine Be
deutung im Einzelfall haben und nur auf der so häufig 
vorkommenden schlechten Fassung des einzelnen Vertrages 
beruhen. Unangebracht ist es auch, an sich bedeutungs- 
vollere Fragen aus Tarifverträgen immer wieder durch das 

• u ' ®ntscheiden zu lassen, nachdem die oberste Instanz 
sich schon mehrfach m it diesen Themen befaßt hat.
bei r ttt p  als°  dr“ gend erforderlich, daß die LAG. sich 
erW en erhebliche Beschränkung auf-
rechten W e /u e - 16 zur Verantwortung w ird sie häufig den 
V  r T  nnd Sie hindern’ die Sache nur deS-

m n dle R evisionsmstanz zu bringen, weil die Frage 
zweifelhaft ist, ohne daß der Rechtsstreit allgemeine Be
deutung aufzuweisen hat. Auf einer der Tagungen des 
AGVerbandes hat ein M itglied des RAG. auf die über
mäßigen Revisionszulassungen hingewiesen. Erhebliche 
Wirkungen scheint dieser Hinweis nicht gehabt zu haben 
W er die Arbeitsgerichtsbarkeit fördern w ill, muß hier immer 
wieder zur Einschränkung mahnen.

Vorsitzender des Landesarbeitsgerichts Dr. Jadeso hn  
Breslau.

A nsta lt des öffentlichen Rechts. Die preuß. Staats
bank (Seehandlung) ist eine Anstalt des öffentl. Rechts 
(Ges. v. 22. Febr. 1930, GS. 19 § 1). Wenn hier gesagt 
wäre: die Staatsbank ist zahlungsfähig und kreditwürdig,

so läge es zweifellos auf der Hand, daß das Eigenschaften 
sind, die nicht durch Gesetzesbefehl verliehen werden können.
Aber m it der Eigenschaft als Anstalt des öff. R. ist es 
nicht anders, denn das ist nicht eine gesetzliche Zusammen
fassung von Vorrechten und Pflichten, sondern nur rechts
wissenschaftliche Abstraktion, und diese ist noch jetzt äußerst 
bestritten1). Ich sehe die Eigenschaft einer Anstalt als 
öffentl. darin, daß die Verwaltung von einer Geschäftsstelle 
geführt w ird, die schon an und für sich als öffentl. Be
hörde anerkannt ist (das liegt vor). J e l l in e k  hält für 
wesentlich, daß die Anstalt hoheitliche Befugnisse übel 
die Untertanen ausübe (und das liegt nicht vor)-). In  
Bayern gelten als öffentl. alle Stiftungen, die der staat
lichen Aufsicht unterliegen3). Die Frage, ob die Geschäfte 
als öffentl.-rechtliche gegen Benutzungsgebühren oder als 
privatrechtl. gegen W erklohn betrieben werden, hat m it 
der Eigenschaft als Anstalt des öffentl. Rechts nichts zu 
tun4). Ein Unterschied zwischen Anstalten und Stiftungen 
des öffentl. Rechts besteht nicht. Eine Anstalt kann rechts
fähig sein oder nicht; wenn sie rechtsfähig und nicht 
Körperschaft ist, so ist sie Stiftung. In  § 89 BGB. werden 
die Anstalten nur aus Vorsicht besonders erwähnt. Es 
gibt auch Körperschaften und Stiftungen, die keine Anstalt 
betreiben, auch gibt es Anstalten, die zweifellos rechtsfähig 
und öffentl. sind, bei denen aber zweifelhaft ist, ob 
das zugrunde liegende Rechtssubjekt Körperschaft oder 
Stiftung sei5).

Justizrat K a r l  F r ie d r ic h s ,  Ilmenau.

Die Pfändung von Lohnsteuererstattungs
ansprüchen. In  letzter Zeit sind bei der Reichsfinanz- 
verwaltung Schwierigkeiten dadurch entstanden, daß Firmen, 
die vollstreckbare Forderungen haben, bei den Wohnsitz- 
finanzämtem ihrer Schuldner Pfändungen oder Vorpfändungen 
vonAnsprüchen auf Lohnsteuererstattung(LStE.) eingereicht 
und Anträge gestellt haben, durch die sie m it H ilfe  des 
Finauzamts (FA.) die Vollstreckung ihrer Forderung durch
zusetzen versuchen. Fälle solcher A rt sind nicht nur für 
die FAe., d. h. praktisch, w ichtig; auch die Rechtsfragen 
sind wissenschaftlich interessant.

1. Sind Ansprüche von Steuerpflichtigen auf LStE. 
gegen das zuständige FA. (§ 93 EinkStGes.) pfändbar? 
Betont sei, daß es sich, wie sich aus § 93 EinkStGes. er
gibt, bei Ansprüchen auf LStE. um Erstattungsansprüche, 
also solche aus Rechtsgründen, nicht aus Billigkeitsgründen, 
handelt. Wenn auch bedingte (§ 844 ZPO.) und selbst 
(hinreichend bestimmbare) künftige Forderungen pfändbar 
sind (so die h. L .; vgl. insbes. RGZ. 82, 229 und B a u m 
bach , ZPO., 5. Aufl., 1930, A. 1 zu § 829 m it weiteren 
Nachweisungen), sei doch bemerkt, daß bei einem 
LStEAnspruch weder ein künftiger noch ein bedingter A n
spruch vorliegt. Der Anspruch ist ein gegenwärtiger: das 
ist schon aus § 81 Abs. 1 Satz 1 und 2 RAbgO.," der 
seinem W ortlaut nach allerdings nur Steuerschulden ’trifft, 
zu folgern. Der Anspruch ist auch unbedingt; dem steht 
nicht entgegen, daß § 93 EinkStGes. die Erstattung von 
der Stellung eines Antrages binnen bestimmter Frist ab
hängig macht; dieses Erfordernis bedeutet nur eine Ver
fahrensvoraussetzung. Daß eine dem Grunde nach be
stehende Forderung auch pfändbar ist, wenn ihre Höhe 
noch festzustellen ist, ist bereits außerhalb des Steuerrechtes 
ausgesprochen (JW . 15, 1457 I I) .  § 136 Satz 2 RAbgO. 
geht somit m it Recht davon aus, daß LStEAnsprüche pfänd
bar sind. Die Pfändung ist auch vor der Feststellung der 
Erstattungsansprüche zulässig, wie § 136 Satz 1 RAbgO.: 
„die über den Anspruch . . .  zu entscheiden hat“ , erg ibt8). 
Das gleiche g ilt für die Vorpfändung (§ 845 ZPO.).

2. Mehr Schwierigkeiten bereitet die Frage, in w ie w e it  
LStEAnsprüche pfändbar sind. H ier g ilt folgendes. Die 
Ansprüche sind Ansprüche von Steuerpflichtigen gegen

1) F r ie d r i c h s  in  VerwArch. 23, 16 (1915), W . J e l l i n e k ,  

e w l2) Ohne ̂ bestimmte M einung P r e d a r i ,  GrundlmchO. 141, V or- 

™ ' V s a y f .  V G H ° L  JW . 1926, 2317. *) J e l l i n e k ,  VerwR. 495.

l ä eB ;c k V r . faJ t ^ ^ - . ' l 9 2 8 ,  Anm. 1 zu § 136.
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das Reich, vertreten durch das zuständige FA., auf E r
stattung von Lohnsteuer, nicht auf Erstattung von Lohn.

Die Pfändungsbeschränkungen des Ges. v. 21. Juni 1869 
(n. Fass.) betr. die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienst
lohnes und der V . über Lohnpfändung v. 25. Juni 1919 
(n. Fass.) finden keine Anwendung. Weiter sind Zweifel 
darüber aufgetaucht, ob das FA. bei Erledigung des E r
stattungsantrages trotz Vorliegens sonstiger Voraussetzungen 
die Pfändung und Ueberweisung deshalb nicht zu berück
sichtigen hat, weil das Einkommen des Steuerpflichtigen 
in dem für die Erstattung in  Frage kommenden Jahre 
nicht die steuerfreie Grenze überschritten hat. Die Frage 
ist m. E. zu verneinen. Einen Erstattungsantrag kann 
der Steuerpflichtige stellen auf Grund des § 93 EinkStGes., 
nicht des § 50 EinkStGes. (vgl. auch § 50 Abs.3 EinkStGes.). 
W ie der Erstattungsanspruch aus § 93 EinkStGes. nicht 
auf die Fälle des § 50 EinkStGes. beschränkt ist, kann_ 
trotz Vorliegens des § 50 Abs. 1 und 2 EinkStGes. kein 
Erstattungsanspruch gegeben sein1). Im  Erstattungsverf. 
nach § 93 EinkStGes. ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
dieses Paragraphen, nicht auch, ob die des § 50 EinkStGes. 
vorliegen. Das steht im  Einklang m it § 136 RAbgO. und 
§ 93 EinkStGes.

3. W ill der Gläubiger praktisch etwas erreichen, so 
muß er den Erstattungsanspruch nicht nur pfänden, sondern 
ihn sich auch überweisen lassen.

Daß die Pfändung von LStEAnsprüchen auch vor 
deren Feststellung zulässig ist, ist bereits erwähnt. W ird  
er von einem Gläubiger gestellt, so g ilt nach § 136 Satz 2 
RAbgO. das FA. als Drittschuldner i. S. der §§ 829, 845 
ZPO.; m it der Zustellung des Pfändungsbeschlusses an 
das FA. ist die Pfändung bewirkt (§ 829 Abs. 3 ZPO.). 
Es hat auch die Erklärungspflicht nach § 840 ZPO.; 
dieser prozessualen, durch die Pfändung begründeten Pflicht 
steht § 10 RAbgO. nicht entgegen. Unzulässig ist es nach 
§ 10 RAbgO., Auskunft darüber zu erteilen, welche Schuldner 
eines Gläubigers, gegen die sich Pfändungen von LStE.- 
Ansprüchen richten, Erstattungsanträge gestellt haben.

Ein Recht auf Befriedigung aus den gepfändeten Er
stattungsansprüchen erlangt der Gläubiger erst m it Ueber
weisung des Anspruches, die m it der Zustellung des Ueber- 
weisungsbeschlusses an das FA. bewirkt ist (§§ 835 Abs. 3, 
829Abs.3ZPO.). DerGläübigerkann jetzt von dem Schuldner 
die zur Geltendmachung der Forderung nötige Auskunft und 
die Herausgabe derUrkunden verlangen (§ 836 Abs. 3 ZPO.). 
Kann er auch ah Stelle des Schuldners den nach § 93 
EinkStGes. erforderten Erstattungsantrag stellen? Die Frage 
ist zu bejahen. § 836 Abs. 1 ZPÖ. w ird hier gelten müssen, 
selbst dann, wenn die Ueberweisung nur zur Einziehung 
erfolgt. Auch bei dieser A rt der Ueberweisung ist aner
kannt, daß der Gläubiger Forderungen des Schuldners sogar 
kündigen kann (B au m ba ch , A. 3 B  zu § 835); um so 
mehr muß er das rein verfahrensmäßige (allerdings öffent
lich-rechtliche) Recht des Schuldners zum Zwecke seiner 
Befriedigung ausüben können. Da er aber dieses Recht 
erst auf Grund der wieder auf Grund der Pfändung 
erfolgenden Ueberweisung des LStEAnspruches hat und 
dieser für das vorangegangene Kalenderjahr nach § 93 
EinkStGes. spätestens bis 31. März gestellt sein muß, 
so muß der Gläubiger auch den Pfändungs- und Ueber- 
weisungsbeschluß bereits vor dem 31. März ervfirkt haben. 
Hat der Gläubiger z. Zt. der Pfändung bereits den LStE.- 
Anspruch geltend gemacht und den zu erstattenden Betrag 
erhalten, so sind der Pfändungs- und Ueberweisungs- 
beschluß ein Schlag ins Wasser. Das FA. w ird in  diesem 
Falle dem Gläubiger die im  vorigen Satze erwähnten Tat
sachen mitteilen müssen.

4. Für die Vorpfändung (§ 845 ZPO.) g ilt das Aus
geführte entsprechend. H ier müssen noch die Voraus
setzungen des § 845 Abs. 2 ZPO. vorliegen. Die prozessuale 
Auskunftspflicht tr ifft das FA. gemäß § 840 ZPO. erst m it 
der Pfändung, nicht schon m it der Vorpfändung (so m it 
Recht auch B a u m b a ch , 1 zu § 840).

Regierungsassessor D r. M a tte rn ,  Berlin.

M itarb e it preußischer R ichter in den gemein
nützigen Rechtsauskunftsstellen. W ie OLGR. E rm e l
S. 92 d. Bl. ausführt, besteht noch immer ein Verbot für 
die Richter, sich in  den Rechtsauskunftsstellen zu betätigen. 
Nur Hamburg sei hiervon ausgenommen. Dieses Verbot 
wurde aber dem gemeinnützigen Verein für Rechtsauskunft 
in  Berlin gegenüber niemals angewendet. Die zur Ueber- 
nahme dieser Beschäftigung erforderliche Genehmigung 
ist den Richtern, die für uns tätig waren, fast ausnahmslos 
erteilt worden. Wenn in  einigen Fällen die Genehmigung 
verweigert wurde, so geschah es, weil jene Richter bereits 
andere Nebenbeschäftigungen ausübten und wohl ange
nommen wurde, daß sie bei Uebernahme weiterer Tätigkeiten 
ihrem Hauptamte zu sehr entzogen würden. Die Uebung 
geht also jedenfalls dahin, daß seitens der Vorgesetzten 
Stellen keine Bedenken bestehen, Richtern die Tätigkeit 
eines Rechtsberaters in den öffentlichen Rechtsauskunfts
stellen zu gestatten.

Die Erteilung solcher Genehmigungen liegt, wie auch 
Ermel anführt, sogar vorzugsweise im  Interesse der Justiz
verwaltung. Gleich dem Richter ist der Leiter einer Rechts
auskunftsstelle in  der Führung seines Amtes vollkommen 
unabhängig. Er ist nur dem Gesetz und seinem Gewissen 
verantwortlich. Hinzukommt, daß die Auskunftsstellen dem 
Recht, nicht der Partei dienen wollen und sie nicht die 
Prozeßführung, sondern die Einigung erstreben. Dadurch, 
daß sie unentgeltlich wirken, ist ihre Unparteiischkeit ge
sichert. Abgesehen davon, daß also die Tätigkeit der 
Rechtsberater der der Richter vielfach gleicht, ist sie aber 
auch so vielseitig, daß jeder Jurist Gelegenheit nehmen 
kann, sich fortlaufend in  allen Rechtsgebieten zu betätigen. 
W ichtig ist dabei auch für die Richter, daß sie in  enge 
Berührung m it allen Volkskreisen kommen, sie also die 
Lebensverhältnisse von Grund auf kennen lernen und E r
fahrungen in jeder Hinsicht sammeln können. Ihre juristischen 
Kenntnisse sind nur als ein Rüstzeug zur Erreichung sozialer 
Zwecke anzusehen. Daher wäre es erwünscht, daß in  
Preußen, nicht nur in  Berlin, Richter zur gemeinnützigen 
Rechtsberatung herangezogen würden oder sich selbst ih r 
zur Verfügung stellen wollten. Damit könnte auch dem 
Rechtsfrieden gedient werden.

Das eingangs erwähnte Verbot ist aber auch vö llig  
veraltet. Es geht davon aus, daß die Richter ihre ganze 
Zeit und Aufmerksamkeit der treuen und prompten Be
sorgung ihrer Amtsgeschäfte zu widmen verpflichtet sind 
und deshalb durchgehends m it auskömmlichen „Salarien“ 
versorgt würden1). Konsulentschaften gegen Entgelt sollen 
untersagt sein. Zu damaliger Zeit waren sich die Justiz
behörden über die junge Bewegung der gemeinnützigen 
Rechtshilfe noch nicht klar, zumal sie über die Ziele dieser 
Rechtsfürsorgetätigkeit wrenig unterrichtet waren. Inzwischen 
haben sich aber die Verhältnisse so geändert, daß kaum 
noch ein Zweifel daran bestehen kann, daß nicht nur die 
Ausübung dieser Tätigkeit eine gute ist, sondern daß sie 
auch der Rechtsprechung zugute kommen kann.

Magistratsrat R e c k h a rd ,
Leiter der öffentlichen und gemeinnützigen Rechts

auskunftsstellen in  Berlin.

t) M ü l l e r ,  Preuß. Justizverwaltung, 6. A u fl. 1909.

D ie  DJZ. nim m t grundsätzlich keine Beiträge an und auf, 
d ie irgendwo anderweitig bereits erschienen sind, gle ichzeitig 
anderweitig  erscheinen sollen oder anderen Organen bereits an- 
geboten waren.

D ie  DJZ. gestattet nur Nachdruck der A rbeiten im  A u s z u g  
unter genauer, u n v e r k ü r z t e r  Quellenangabe.

D ie  DJZ. e rte ilt grundsätzlich keine Rechtsauskünfte oder 
Auskünfte  p riva te r A rt.

D ie  Vergebung der Bücherbesprechungen fü r  die L ite ra tur
beilage is t fest geregelt. Angebote, Bücher zu besprechen, sind 
daher zwecklos.

Jeder nichtverlangten Einsendung von Manuskripten is t Rück
porto  beizufügen. Sendungen m it Strafporto werden n ich t ange
nommen. Empfangsanzeigen erfo lgen nicht.

t) V g l. S t r u t z ,  EinkStGes., 2 .Bd., 1929, Sb zu § 50, 3 zu § 93.
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) Heil 1
Reichsgericht.
1. Z iv ils a c h e n .

M itg e te ilt von Rechtsanwalt h. R G . C. G. R u la n d ,  Leipzig.

Zu § 66 AuiwGes. Der K l. war Kommanditist der 
Firma K. und hatte der Bekl. gegenüber zugunsten der 
Fa. K. im  Jahr 1909 eine Ausfallbürgschaft von 50 000 RM 
geleistet und sich verpflichtet, bei der Fa K  o d e r  d e r 
Bekl für die Dauer des Abkommens ein Guthaben in 
mindestens dieser Hohe zu unterhalten. Dieses Guthaben

SecW hebteSDnd S1 °h  id9°d’ dr tCSicherheit. Diese Schuld der Fa. K . ging- ; t io iq
Wege der Schuldübernahme auf die Beki. über Die V er
bindlichkeiten der Fa. K . gegen die Bekl. wurden imDez. 1922 
abgedeckt, so daß m it diesem Zeitpunkt die 50 000 RM. 
auf dem Konto des K l. verfügbar wurden. Der Betrag 
wurde nicht abgehoben, sondern das Konto verfie l der 
Entwertung. Der K l. forderte Aufwertung. Das LG. wies 
die Klage ab. Das BerGer. erklärte den Grund des An
spruchs für gerechtfertigt. Die Revision der Bekl. wurde 
zurückgewiesen. Der K l. habe das Guthaben von 50 000 RM. 
bei der Bekl. zu dem ausgesprochenen vertraglichen Zweck 
begründet, daß es der Bekl. als Pfand für eine etwaige 
Bürgschaftsschuld des K l. haften solle. Es sei also weder 
ein Darlehen noch ein Vertrag i. S. des § 700 BGB. beab
sichtigt, vielmehr der Charakter der Schuld als Gegenstand 
pjandrechtlicher Sicherheit ausschlaggebend, Gelder, die 
bei einer Bank zum Zweck der Sicherstellung eingezahlt 
wurden, seien keine Bankguthaben, auch wenn sie als solche 
gebucht seien. Sie verlören die Eigenschaft einer Kaution 
auch nicht, wenn der Kautionssteller von der Möglichkeit 
r-er v v  ebUDg fernen Gebrauch machte, wenn nicht das 
Guthaben m eine gewöhnliche Bankeinlage umgewandelt 
worden sei. Diese Ausnahme vom Grundsatz des S 66 
AufwGes. rechtfertige sich dadurch, daß das fragliche Geschäft 
durch seine Eigenart vollständig aus dem gewöhnlichen 
Bankbetrieb, der im  § 66 vorausgesetzt werde, heraus
gehoben sei. Das Wesentliche bei solchen Geschäften 
bestehe nicht dann, daß durch die Hingabe des Geldes an 
die Bank die Schuldnerschaft der Bank entstehen, sondern 
dadurch einem Dritten gegenüber eine Sicherheit gegeben 
werden solle. Nicht um Gläubiger der Fa. K . zu werden, 
sondern um auf diese Weise der Bekl. einen Pfandgegenstand 
zur Verfügung zu stellen, sie durch ein Pfandrecht an der 
Forderung des K l. gegen die Fa. K . zu sichern, habe der 
K l. die Einzahlung gemacht uud die Fa. K. sie entgegen- 
genommen. Auch wenn der K l. bereits vor dem Vertrag 
von 1909 eine Einlage bei der Fa. K . auf Grund sonstiger 
Beziehungen gehabt und nunmehr die Vereinbarungen über 
Sicherstellung der Bekl. getroffen hätte, würde die Einlage 
nur nach A rt der Kaution zu beurteilen sein. An Stelle 
der bisherigen rechtlichen Beziehungen zu K l. und Fa. K. 
nach den Grundsätzen des gewöhnlichen Bankguthabens
XndrecVMicL6 Eez*ehung getreten, daß die Kontoeinlage 
w ™  v t  v  Sicherheit der Bekl. werden sollte, so, als
diesem Z w e c k ^ r fH  dle Einzahlung der 50 000 RM. zu
statt bei I r  Fa DAuch wenn .die*Einzahlungstatt bei der Fa. K . bei der Bekl. erfolgt wäre, hätte der
Schwerpunkt des Geschäfts nicht darin gelegen, daß eine 
Schuldnerschaft der Bekl. nach A rt eines Bankguthabens 
gegenüber dem K l. begründet würde, sondern darin daß 
ih r nach A rt der Kaution Geld m it dem Recht der Empfängerin 
überantwortet wurde, in  dem Geld wegen ihrer ev. Büre- 
schaltsforderung Sicherung oder Deckung zu finden. I n 
solchem Falle sei die Geldhingabe nicht Vermögensanlage 
sondern Bestandteil eines gegenseitigen Vertrages und un
beschränkte Aufwertung möglich. Daß die Bekl. auf dem 
Weg der Schuldübernahme die aus der Einzahlung bei 
der Fa. K . dieser erwachsenen Pflichten übernommen habe 
sei für die Beurteilung der rechtlichen Beziehungen ohne 
Einfluß. Auch dann könne sich die Bekl. auf § 66 AufwGes 
nicht berufen. (Urt. I I .  85/29 v. 1. Nov. 1929.)

Goldmünzklausel. Die K l. klagt auf Zahlung eines
oldmarkbetrages aus einer Darlehnshypothek vom Jahr

1898, da vereinbart ist, daß „sämtliche Zahlungen, selbst 
bei veränderter gesetzlicher Währung in Gold nach dem 
Nominalbetrag zu leisten sind“ . Die K l. sieht darin eine 
Goldwertklausel, die Bekl. eine Goldmünzklausel. Die Klage 
wurde abgewiesen. Die Sprungrevision der K l. hatte keinen 
Erfolg. Die Vereinbarung sei zwar schon 1898 getroffen, 
und es lasse sich daher als Auslegungsgrund nicht ver
werten, daß nach der Rechtsprechung disJEintragung.einer 
Goldwertklausel, bei einer Hypothek nach den Vorschriften 
des BGB. nicht zulässig sei. Aber die Bedeutung als 
Goldmünzklausel ergebe sTcL unzweideutig aus dem W ort
laut, daß die Zahlung in Gold zu erfolgen habe, was bis 
auf weiteres nach der Bekanntmachung v. 28. Sept. 1914 
nicht verbindlich sei. Daß in der Klausel nicht von 
deutscher Reichswährung, Goldmünzen oder Reichsgold
währung die Rede und auf die Möglichkeit einer Aenderung 
der gesetzlichen Währung hin gewiesen sei, stehe dieser 
Auslegung nicht entgegen. (U rt. V . 385/28 v. 6. Nov. 1929.)

V e rw irkung . Der K l. verkaufte im  März 1914 sein 
Handelsgeschäft m it Inventar und Warenlager. Der Preis 
sollte in  vierteljährlichen Raten ab 1. Ju li 1915 gezahlt 
werden. Der Bekl. zahlte die Raten und einen verbleibenden 
Rest von 24 000 RM. am 12. Juni 1922. Der K l. klagte 
im  März 1928 auf Nachzahlung des aufgewerteten Betrages 
unter Berücksichtigung des GMWerts der Ratenzahlungen. 
LG. und OLG. verurteilten den Bekl. Auf seine Revision 
wurde die Klage abgewiesen. Es handle sich um einen 
Anspruch aus dem Kauf eines Geschäfts, also einem gegen
seitigen Vertrag, der nach § 63 Abs. 3 AufwGes. nicht 
als Vermögensanlage gelte, sondern der freien Aufwertung 
unterliege ohne die Beschränkungen des §63 Abs. 1 AufwGes. 
V o r der Entsch. des RG. v. 18. Febr. 1927 sei bei A n
sprüchen, die nicht aus dem Grundstücksverkehr entstanden, 
mochten sie aus Geschäften des kaufmännischen Güter
umsatzes und täglichen Wirtschaftslebens oder aus einem 
Geschäftskauf hervorgegangen sein, die Möglichkeit der 
Aufwertung nur dann anerkannt, wenn die Zahlung nach 
dem Aug. 1922 geleistet war. Erst das gen. U rte il habe 
dem K l. die Möglichkeit geschaffen, m it einer gewissen 
Aussicht auf E rfo lg Aufwertung zu verlangen. Auch nach 
der Verkündung der Entsch. seien noch einige Monate 
vergangen, bis durch gleichartige Entsch. anderer Senate 
von einer gefestigten Rechtspr. des RG. habe gesprochen 
werden können, und dann wieder eine gewisse Zeit, bis 
diese in  der Oeffentlichkeit bekannt wurde. Unter Berück
sichtigung dieser Umstände sei auch eine etwa 8 Monate 
nach Erlaß der Entsch. v. 18. Febr. 1927 erhobene Klage 
nicht als verspätet angesehen worden. Auch ein längerer 
Zeitraum schließe die Klage nicht unbedingt aus. Der 
Zeitablauf allein bewirke nur m it der Verjährung den 
Untergang des einmal entstandenen Rechts. Es komme 
darauf an, ob die Erhebung eines AufwAnspruchs nach 
längerer Zeit nach allen Umständen des einzelnen Falles 
gegen Treu und Glauben verstoße oder nicht. Aber die 
Untätigkeit des Gläubigers werde um so mehr gegen ihn 
sprechen, je länger sie dauert, und es werde einer besonderen 
Rechtfertigung fü r diese Untätigkeit bedürfen, wenn in der 
nachträglichen Erhebung des Anspruchs ein Verstoß gegen 
Treu und Glauben nicht gefunden werden solle. Eine 
solche Rechtfertigung sei nicht im  Alter des K l. zu finden, 
der offenbar ein nicht unbeträchtliches Vermögen verwalte. 
Es sei davon auszugehen, daß Besitzer größerer Vermögen, 
die AufwAnsprüche zu haben glaubten, die AufwRecht- 
sprechung verfolgten, durch die Tagespresse dazu auch in  
der Lage seien und sich auch bei Banken, Anwälten und 
anderen Stellen unterrichten könnten. Spätestens im  
Herbst 1927 habe sich deshalb der K l. entscheiden können, 
ob er seinen Anspruch geltend machen wolle oder nicht. 
Es entschuldige ihn nicht, daß er sich zuletzt etwa ein 
Jahr vor Klagerhebung bei einem Rechtsanwalt über die 
Aussichten einer Klage erkundigt und, weil damals die 
Entsch. v. 18. Febr. 1927 noch nicht bekannt gewesen 
sei, eine ungünstige Auskunft erhalten habe. Es sei dem 
Kl.', da die Kosten des Rechtsstreits für ihn nicht ruinös
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wirkten, zuzumuten gewesen, auch eine in  ihrem Ausgang 
nicht ganz sichere Klage zu erheben, wenn er seinen 
Anspruch nicht aufgeben wollte. Dieses Wagnis hätten 
auch die auf sich genommen, die durch die gerichtliche 
Verfolgung ihrer Ansprüche die Rechtsprechung in Aufw.- 
Sachen erst zur Klärung gebracht hätten. Der K l. habe 
sich auch bis Febr. 1928 nie wegen Aufwertung an den 
Bekl. gewandt. Die Abwicklung des Geschäfts liege weit 
zurück. Klägers Existenz werde durch die Aufwertung nicht 
berührt, während die Lage des Bekl. durch allerdings 
schon vor Klärung der AufwFrage erfolgte Aufgabe des 
Geschäfts ungünstiger geworden sei. Unter Beachtung all 
dieser Umstände verstoße es gegen Treu und Glauben, 
wenn der K l. im  März 1928 seinen AufwAnspruch erhob, 
nachdem er sich lange Zeit untätig verhalten hätte. 
(U rt. I I .  121/29 v. 8. Nov. 1929.)

Haftung fü r Bankauskunft des Vorstehers einer 
Depositenkasse. Der K l. nimmt die beklagte Großbank 
wegen Schadensersatz in  Anspruch, weil er sich bei einer 
ihrer Depositenkassen im Mai und Nov. 1925 durch Fern
gespräch über die Geschäftslage der Firma X , die m it dem 
K l. wegen Warenlieferung gegen Wechsel in  Verbindung 
getreten war, erkundigt habe, und vom Vorsteher dieser 
Depositenkasse in beiden Fällen sehr günstig lautende 
Auskünfte erhalten habe, die den K l. bewogen hätten, der 
Kundin im  Jahr 1925 Kredit zu gewähren. Die Bekl. habe 
sich das gesamte Vermögen dieser Kundin im  Laufe des 
Jahres 1925 übereignen lassen, so daß deren übrige Gläubiger 
über die wahre Geschäfts- und Kreditlage getäuscht worden 
seien und die Firma ihre Bewegungsfreiheit verloren habe. 
Die Klage wurde abgewiesen, auf Revision die Sache an 
die Vorinstanz zurückverwiesen. Es komme nur eine 
außervertragliche Haftung der Bekl. in  Betracht. § 31 BGB. 
beziehe sich auf Aktiengesellschaften, also die Bekl. Sie 
hafte also fü r unerlaubte Handlungen des Vorstandes oder 
eines anderen verfassungsmäßig berufenen Vertreters. Nach 
S 30 BGB. könne die Satzung neben dem Vorstand für 
gewisse Geschäfte besondere Vertreter zulassen. Die Satzung 
der Bekl. sehe die Errichtung von Zweigniederlassungen, 
Agenturen und Kommanditen vor. Das BerGer. habe ab
gelehnt, die Depositenkasse unter diesen Begriff zu bringen. 
Das w ird m ißbilligt. Der Inhalt der Satzung sei _ durch 
Auslegung zu ermitteln. Der buchstäbliche Sinn sei nicht 
entscheidend. Es komme darauf an, ob das als Depositen
kasse bezeichnete Unternehmen nach der A rt und dem 
Umfang seiner Geschäfte ein solches ist, daß es unter den 
Begriff einer Zweigniederlassung oder einer Agentur ge
bracht werden könnte. Bei Prüfung der Frage, ob die 
Depositenkassen als satzungsmäßige Einrichtungen anzu
sehen seien, dürfe an der tatsächlichen Entwicklung der 
Dinge nicht vorübergegangen werden. Es sei also erheb
lich, ob von den Depositenkassen der Großbanken täglich 
die umfangreichsten Bank- und Börsengeschäfte aller A rt 
abgewickelt werden, die Großbanken das Publikum auf
forderten, sich zu dem Zweck der Depositenkassen zu be
dienen, und die Verkehrsauffassung auch dahin gehe, daß 
die Kundschaft bei den Depositenkassen alle bankmäßigen 
Geschäfte abschließen könne. Seien nach erneuter Prüfung 
durch das BerGer. die Depositenkassen der Bekl. als 
satzungsmäßige Einrichtungen anzusehen, so sei zu er
örtern, ob die Leiter dieser Kassen besondere Vertreter 
i. S. des § 30 BGB. seien. Das würde davon abhängen, 
ob sie in  der Satzung selbst bestellt oder auf Grund einer 
Bestimmung der Satzung zu rechtsgeschäftlicher Vertretung 
der Bank fü r einzelne oder alle Geschäfte berufen und er
mächtigt seien. Es sei Tatfrage, ob die Erwägung, daß 
eine satzungsmäßige Zweigniederlassung regelmäßig die Be
stellung eines Leiters notwendig machen würde, der damit 
zu einem in  der Organisation der Bank vorgesehenen ver
fassungsmäßigen werde, auf die Organisation der Bekl. in  
B. zutreffe. Die Erteilung einer Handlungsvollmacht, die 
in  erster L in ie  das Innenverhältnis treffe, schließe die 
Vertretereigenschaft nicht aus. Die Vorsteher müßten nur 
nach außen eine selbständige Stellung für einen gewissen 
Geschäftskreis haben, wenn auch die Selbständigkeit allein 
noch nicht für § 30 BGB. entscheide. Bedeutungsvoll 
könne auch die Behauptung des K l. sein, daß eine jahre- 
lange den Bedürfnissen der Bank entsprechende Lebung

bestand, daß zwei Angestellte der Depositenkasse diese 
vertraten. Es würde auch eine B illigung des Vorstandes 
und eine stillschweigende Zustimmung des Aufsichtsrats 
rechtlich möglich sein. Falls der Angestellte nur Rechte 
zur Kollektivzeichnung gehabt hätte, würden diese nicht 
der Haftung der Bekl. aus unerlaubter Handlung des An
gestellten entgegenstehen. Wenn eine Haftung aus § 31 
BGB. nicht festzustellen sei, käme § 831 BGB. in Betracht. 
Auch aus ihm sei eine Verpflichtung des Geschäftsherrn 
zur allg. Beaufsichtigung des Angestellten herzuleiten. Es 
genüge nicht, daß die Eignung bei der Anstellung und 
Auswahl des Angestellten bestand. Bei längerer Dauer 
der Anstellung sei der Geschäftsherr verpflichtet, sich über 
die allg. Dienstführung auf dem Laufenden zu halten. Der 
dem Geschäftsherrn obliegende Entlastungsbeweis habe 
sich bei längerer Anstellung auf eine regelmäßige Ueber- 
wachung von selbst zu erstrecken. Auch ein Knebelungs
vertrag könne zwischen der Bekl. und der Fa. X  vorliegen. 
Es reiche nach der subjektiven Seite das Bewußtsein der 
Möglichkeit aus, daß die übrigen Gläubiger durch die 
Sicherungsübereignung geschädigt werden. Selbst die Ab
sicht, dem Schuldner bei Vertragsabschluß aufzuhelfen, 
schließe das Handeln gegen die guten Sitten nicht aus, 
wenn nur der Schädigungsvorsatz in  dem eben bezeichneten 
Sinn vorliege. Ob in  objektiver Hinsicht der Schuldner 
seiner wirtschaftlichen Selbständigkeit beraubt und die 
anderen Gläubiger über seine wahre Geschäfts- und Kredit
lage getäuscht wurden, sei klarzustellen. (U rt. V I. 142/29 
v .B9. Dez. 1929.)

2. S tra fsach en .
M itg e te ilt von Reichsgerichts rat a. D . C o n ra d ,  Leipzig.

§ 133 StrGB. Zum M erkm al „am tliche Aufbe
w ahrung“ . Auf ihre Revisionen sind die beiden Angekl. 
unter Aufhebung der verurteilenden Vorentsch. freige
sprochen worden. Aus den Gründen: Das angef. Urt. 
erblickt ein Vergehen gegen § 133 StrGB. darin, daß der 
Angekl. T. (PolWachtm.) auf Anordnung des Angekl. G. 
(PolHauptm.) eine Maschinenpistole aus dem für Waffen 
bestimmten Lagerraum der zweiten Bereitschaft der B.er 
Schutzpolizei entfernt und durch Zerlegen und Werfen in 
einen Kanal vernichtet hat. Voraussetzung für diese Ver
urteilung ist, daß sich die Maschinenpistole in  amtlicher 
Aufbewahrung an einem dazu bestimmten Orte befunden 
hat. Daß der Lagerraum als ein solcher Ort anzusehen 
sei, ist von dem BerGer. m it Recht angenommen worden. 
Es ir r t  aber, wenn es meint, daß die Maschinenpistole dort 
in  amtlicher Aufbewahrung war. Nach den Feststellungen 
gehörte die Maschinenpistole nicht zu den Beständen der 
Bereitschaft, der G. als Führer und T. als Waffen- und 
Geräteverwalter angehörte, war vielmehr von T. gelegent
lich eines Umzugs unter einem Regale in einem bis dahin 
unsichtbaren Zwischenraum vorgefunden und beim Umzuge 
nach der neuen Waffenkammer m it hinübergenommen 
worden. Er meldete den Fund seinem Bereitschaftsführer 
G., der" vorerst nichts veranlaßte, nach einiger Zeit aber 
dein T. erklärte, daß die überzählige Waffe verschwinden 
müsse, worauf T. dies in der angegebenen Weise ausführte. 
Da die Maschinenpistole nicht zu den Beständen der Bereit
schaft gehörte und ih r Dasein bis zum Auffinden den 
Bereitschaftsmitgliedern unbekannt war, bestand bis zu 
diesem Zeitpunkte keine amtliche Aufbewahrung. T. wollte 
einen amtlichen Gewahrsam nicht begründen, tat dies auch 
nicht durch die Mitnahme in  den neuen Lagerraum, es 
würde ihm hierzu auch die Zuständigkeit gefehlt haben. 
E r tat, was seine Pflicht war, und meldete den Fund der 
Maschinenpistole seinem Vorgesetzten G. Dieser lehnte die 
Aufnahme in  den amtlichen Gewahrsam ab, indem er zuerst 
nichts verfügte, dann aber ihre Vernichtung m it der Be
gründung veranlaßte, daß diese ohnehin auf Grund des 
Friedens Vertrages von Versailles zu erfolgen habe. Ohne 
den W illen, a m tlic h e n  Gewahrsam zu begründen, w ird  er 
nicht erworben, und zwar muß diesen W illen eine dazu 
b e ru fe n e  A m tspe rson  betätigt haben. Daran fehlt es hier 
in  beiden Richtungen auch dann, wenn G. als Bereitschafts
führer als die berufene Amtsperson anzusehen sein sollte. 
Dadurch w ird eine Bestrafung aus § 133 StrGB. aus- 

I geschlossen. Die Wegnahme zwecks Vernichtung bedeutete
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auch keine Aneignung. Zu dieser Verfügung über die 
Maschinenpistole waren sie mangels Anordnung einer 
höheren Stelle nicht auf Grund der Bestimmungen des 
VersVertr. berechtigt. Sie hatten aber lediglich die Be- 
seitigungs- und Vernichtungsabsicht. Selbst wenn die 
Maschinenpistole nicht herrenlos war, kommt deshalb weder 
Diebstahl nach § 242, noch Unterschlagung nach § 246, 
noch Amtsunterschlagung nach § 350 StrGB. in  Frage. 
Auch Sachbeschädigung nach § 303 StrGB. scheidet dann 
aus, wenn die Maschinenpistole herrenlos war. Im  übrigen
würde es an dem erforderlichen Strafantrag fehlen. __ (Es
folgt der Nachweis, daß die Strafvorschriften des Republik- 
schutzges. sowie des Gesetzes über Kriegsgeräte v. 27. Tuli 
1927 (RGBl. I  S. 239) nicht Platz greifen.) Da auch eine 
Verfehlung gegen ein sonstiges Strafgesetz nicht vorliegt, 
so sind die beidenAngekl. . . . freizusprechen. (U r t . I I  1170/29 
v. 14. Nov. 1929 g. T. u. Gen.)

Reichsarbeitsgericht.
M itg e te ilt von Reichsgerichtsrat L in z ,  Leipzig.

Geltungsbereich einesTV. Zahlreiche große Zigaretten
fabriken haben eine eigene Versandstelle gegründet, die 
die von ihnen verkauften Waren verpackt und versendet. 
Ein Gewinn w ird  dabei nicht erzielt. Die Arbeiter dieser 
Stelle wurden bisher nach den im  Transportgewerbe 
geltenden Löhnen bezahlt, sie fordern die des TV . der 
Zigarettenindustrie. Die Vorinstanzen haben die Klage 
abgewiesen, die Revision blieb ohne Erfolg. Der TV. 
findet Anwendung auf alle in  der Zigaretten-, Zigaretten
tabak- und Zigarettenhülsenindustrie beschäftigten Arbeiter, 
so hat auch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung den 
beruflichen Geltungsbereich umgrenzt. Es kommt nicht 
darauf an, ob der Arbeiter m it Arbeiten beschäftigt wird, 
die ihrer A rt nach die gleichen sind wie die in  der Ziga
rettenindustrie geleisteten, sondern auch darauf, ob der 
Betrieb als solcher unter den Bereich des TV . fällt. Es 
sollten auch die Arbeiter erfaßt werden, die nicht m it einer 
wesenseigentümlichen, sondern auch m it einer damit ver
bundenen Hilfstätigkeit beschäftigt sind. Sie sind aber in 
der Zigarettenindustrie nur dann tätig und fallen nur dann 
unter den TV., wenn sie in einem Betriebe arbeiten, der 
als ein zur Zigarettenindustrie gehöriger anzusehen ist. 
Nun ist die Bekl. ein juristisch und wirtschaftlich selb
ständiger Betrieb, übt nur eine Tätigkeit aus, die m it der 
Zigarettenindustrie im  eigentlichen Sinne nichts zu tun hat. 
W ird  diese Tätigkeit aber nicht mehr als eine m it dem 
Betriebe derZigarettenherstellung verbundene Nebentätigkeft 
ausgeübt, sondern bildet sie, losgelöst von ihr, den Gegen
stand eines besonderen selbständigen Betriebes und Unter
nehmens, so kann dieses auch nicht mehr als ein zur 
Zigarettenindustrie gehöriges Unternehmen i. S. des TV . 
und der Allgemeinverbindlichkeit angesehen werden. 
(U rt. 372/29 v. 8. Jan. 1930.)

Reichsfinanzhof.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten beim  R FH . D r. K lo ß ,  München.

, j r  Umsatzsteuerfreier Zwischenhandel beim Zeit- 
schnftenbezug. Werden im  Buchhandel Zeitschriften oder 
m einzelnen Lieferungen erscheinende Werke von den Be
ziehern für einen bestimmten Zeitraum und zu festem Preise 
bestellt, so daß der einzelne Bezieher das für ihn bestimmte 
StucK abnehmen muß, dann sind die einzelnen Hefte und 
Teillieferungen vorverkauft, wenn sie vom Verleger beim 
Händler eintreffen. Läßt der Buchhändler die Zeitschriften 
durch seine Organe den Kunden zustellen, so hat er i. S 
des § 7 UmsStGes. nach den Grundsätzen des U rt Entsch' 
des RFH. Bd. 22 S. 239 (DJZ. 1928 S. 178), nur zur Be
förderung den unmittelbaren Besitz erworben und über
tragen. Die beim Buchhändler vorgenommenen Handlungen 
m it der vorverkauften Ware wie die Prüfung der vom 
Verlag eingehenden Sammelsendungen auf ihre Vertrags
mäßigkeit, das Aus-und Umsortieren sind ebensowenig wie 
das Umpacken und Versenden solche, die über den Rahmen 
der Beförderung hinausgehen, da nach ständiger Recht
sprechung auch das Verteilen einer Sendung auf mehrere 

bnehmer diesen Rahmen nicht überschreitet. Auch das 
y?r '“ >erSe-hende Lagern in  den Geschäftsräumen des Buch- 

andlers ist, sofern es nicht besonderen, über die Be

förderung hinausgehenden Zwecken dient, der Steuer
befreiung unschädlich. Auch die Fälle, in  denen ausnahms
weise der Buchhändler dem Dauerbezieher die Zeitschriften 
nicht ins Haus bringen läßt, sondern sie vom Bezieher in 
der Geschäftsstelle des Buchhändlers abgeholt werden, sind 
nicht anders zu beurteilen. Wenn der Große Senat als 
Sinn des Gesetzes erkannt hat, daß einem darin vorgesehenen 
Verkehrsvorgang ein anderer vom Gesetzgeber nicht m 
Betracht gezogener, im  Gesetz nicht erwähnter Vorgang 
gleichzustellen sei, weil jeder von beiden wirtschaftlich zu 
demselben Erfo lg und das Gegenteil die W irtschaft aut 
Abwege führe, entspricht es auch im  vorl. Falle dem Grund
gedanken der Entsch., wenn zwei Verkehrsvorgänge m it 
gleichem wirtschaftlichen Ergebnis steuerlich gleichbehandeL 
werden. Schon vor der Entsch. des Großen Senats würde,
wenn im Falle der Besitzvermittlung durch einen Beförderungs
unternehmer der Abnehmer des Zwischenhändlers selbst 
die Ware beim B e fö rd e ru n g s u n te rn e h m e r  abgeholt 
hätte, niemand auf den Gedanken gekommen sein, daß 
dessen Besitzvermittlung deshalb aufgehört hätte, unschäd
lich zu sein. Nachdem der Große Senat es auch fü r un
schädlich erklärt hat, wenn der Zwischenhändler selbst 
befördert, wäre es sinnwidrig, seinem ausschließlich zur 
Beförderung ausgeübten Besitz die Unschädlichkeit deshalb 
abzusprechen, weil er nicht befördert, sondern der A b
nehmer dafür die Ware hei ihm holt, solange der Zwischen
händler nichts weiter tut, als die Ware zur Beförderung 
bereit zu halten. Es kann nicht der Zwischenhändler, der 
weniger tut m it der Ware, ungünstiger gestellt werden 
als der, der mehr tut. Das Abholen der vorverkauften 
Ware durch den Kunden ist daher in den Fällen der vor
liegenden A rt dem Ueberbringen durch den Zwischenhändler 
gleichzubehandeln. (U rt. V  A  616/29 v. 21. Okt. 1929.)

Eine GmbH, mit politischen Zwecken ist kein 
politischer Verein i. S. des § 11 Nr. 5 KörpStGes. 
Gegenstand des Unternehmens der beschwerdef. GmbH, 
ist nach ihrer Satzung die Förderung der pazifistischen 
Bewegung, besonders auf literarischem Wege durch Verlag 
und Vertrieb entsprechender Druckwerke. Sie begehrt 
Anwendung des § 11 Nr. 5 KörpStGes., wonach bei po li
tischen Vereinen nur gewisse Einkünfte steuerpflichtig sind. 
Der Begriff des politischen Vereins ist aus § 3 RVereins- 
Ges. v. 19. A p ril 1904 zu entnehmen. Danach ist jeder 
Verein, der eine E inwirkung auf politische Angelegenheiten 
bezweckt, ein politischer Verein. Der Begriff des Vereins 
i. S. dieser Vorschrift ist im  RVereinsGes. nicht definiert 
„m it Rücksicht auf die Bedenken, die jeder Begriffs
bestimmung auf dem flüssigen Gebiete des öffentl. Lebens 
entgegenstehen“ (Motive S. 22). Die unter den Kommen
tatoren zum Gesetze betr. die GmbH, herrschende Meinung 
nimmt aber an, daß eine GmbH, m it politischen Zwecken 
nicht als politischer Verein i. S. des RVereinsGes. zu gelten 
habe. Der Senat schließt sich dieser Auffassung an. 
Oeffentlich-rechtlich ist nicht jede Korporation, mag man 
sie auch zivilrechtlich unter den Sammelbegriff Verein 
bringen können, als Verein anzusehen. Die Zusammen
stellung von Versammlungen und Vereinen im  RVerG. ist 
dahin zu verstehen, daß sich diese beiden Veranstaltungen 
nur durch das Moment der Dauer unterscheiden sollen, 
und diese Zusammenstellung spricht dafür, daß das RVerG. 
die besonderen, handelsrechtlich geordneten Personen
vereinigungen m it juristischer Persönlichkeit, deren Wesen 
in  der Kapitalzusammenballung liegt, nicht in seinen Geltungs
bereich einbeziehen wollte. Nach Ansicht des Senats soll 
sich die Abgrenzung im  RVerG. nur auf Vereinigungen m it 
nicht geschlossener Mitgliederzahl beziehen, nicht die 
handelsrechtlich besonders geregelten Körperschaften um
fassen. Danach ist aus der Tatsache, daß die Gmbt . sic 
politisch betätigt, eine Beschränkung ihrer Steuerp ic 
gemäß § 1 1  Nr. 3 KörpStGes. nicht herzuleiten. Maß
gebend fü r die Besteuerung bleibt thr bilanzma lg  -
ausgewiesener Gewinn. (U rt. I. A  a. 185/29 v. 5. Nov. 1929.)

Reichswirtsctaaftsgerictat.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten des R W G . D r. K o p p e l ,  B “ lin .

R ech tsm itte lbesch ränkung  im  K riegsschadensch luß- 
gesetz (KSSG ). Im EndentschVerf. hat die Sprucnkammei 
die Verdrängung des Antragstellers (A .) festgestellt, den
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Anspruch des A. wegen Verschleuderung der Landwirtschaft 
aber, ohne die Frage der Verschleuderung zu prüfen, ab
gelehnt, weil die nach der GewaltschV. mögliche Ent
schädigung geringer sei als der hierauf anzurechnende, 
vom A. eingetauschte Gegenwert. Die Frage der Ver
drängung blieb im  EndentschVerf. offen, insofern fehlt es 
an jeder Feststellung in  positiver wie negativer Beziehung. 
Daraus folgt, daß die Frage im  späteren Verfahren zu
ungunsten eines A. entschieden werden kann, ohne daß 
dadurch der W eg der Rechtsbeschwerde eröffnet ist. Der 
A. kann demgegenüber nicht einwenden, daß er alsdann zu 
Unrecht des gerichtlichen Schutzes entbehre. Das KSSG. 
hat keineswegs in allen Fällen, in  denen ein A. beschwert 
ist, die Rechtsbeschwerde an das RW G. zugelassen, 
sondern sie auf den Fall beschränkt, daß Feststellungen 
des EndentschV. im  späteren Verf. abgeändert sind, und 
ausdrücklich in  § 21 Abs. 4 KSSG. bestimmt, daß in  allen 
übrigen Fällen der Präsident des REntschA. endgültig ent
scheidet. Der Gesetzgeber hat m ithin bewußt das RWG. 
nicht in  allen Fällen zur Entscheidung berufen. (U rt. 13. S. 
X X X I I I  d. 139/29 v. 6. Nov. 1929.)

Kamm ergericht.
1. Z iv ils a c h e n .

A . M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. K o  e b n e , B erlin .
§ 1 Ges. über wertbeständige Hypotheken vom 

23. Juni 1923. Wechsel im Wertmaßstab wertbestän
diger Hypotheken. Bei einer wertbeständigen Hypothek 
ist ein Wechsel in  dem fü r die Wertbemessung festgesetzten 
Maßstab, z. B. der Uebergang von Roggen zum Gold, nicht 
zulässig. (Beschl. 1 X . 648/29 v. 31. Okt. 1929.)

§ 8 Grundstücksverkehrsgesetz v. 10. Febr. 1923. 
Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Gegen 
die Versäumung der Beschwerdefrist hinsichtlich der Ver
sagung der Genehmigung ist eine Wiedereinsetzung in  den 
vorigen Stand nicht gegeben. Eine die Wiedereinsetzung 
gewährende Entsch. der fü r die Beschwerde zuständigen 
Verwaltungsbehörde ist fü r das Grundbuchamt nicht b in
dend. (Beschl. 1 X . 679/29 v. 21. Nov. 1929.)

§ 29 GBO. Fremdsprachliche Eintragungsbewilli
gung. Is t die Eintragungsbewilligung oder eine sonstige 
zu der Eintragung erforderliche Erklärung i. S. des § 29 
GBO. in  einer in  fremder Sprache abgefaßten öffentlichen 
oder öffentlich beglaubigten Urkunde enthalten, so darf der 
Grundbuchrichter die Eintragung von der Beibringung einer 
von einem beeidigten Dolmetscher gefertigten, m it der vor
genannten Urkunde durch Schnur und Siegel eines Notars 
verbundenen Uebersetzung der Urkunden und von der 
öffentlichen Beglaubigung der Unterschrift des Uebersetzers 
abhängig machen. (Beschl. 1 X . 757/29 v. 21. Nov. 1929.)

§§ 2100, 2111 BGB.; § 52 GBO. Grundbuchein
tragung des Nacherbenrechts ohne Nachweis der Zu
gehörigkeit des Vorerbrechts zur Erbschaft. Der Grund
buchrichter kann die Eintragung eines Rechts fü r einen 
Vorerben als solchen und die gleichzeitige Eintragung des 
Rechts des Nacherben nicht von dem Nachweise abhängig 
machen, daß das fü r den Vorerben einzutragende Recht 
der Nacherbfolge unterliegt, insbes. unter den Voraus
setzungen des § 2111 BGB. von ihm  erworben w ird. E r 
hat jedoch die Eintragung abzulehnen, wenn er weiß, daß 
das fü r denVorerben einzutragende Recht der Nacherbfolge 
nicht unterliegt. (Beschl. 1 X . 755/29 v. 21. Nov. 1929.)

§ 17 ReichsheimstättenGesetz. Zustimmung des Aus
gebers zur Vormerkungseintragung. Auch zur Eintragung 
einer Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Be
stellung einer Sicherungshypothek bedarf es der Zustimmung 
des Ausgebers. (Beschl. 1 X . 719/29 v. 5. Dez. 1929.)

B. M itg e te ilt von Landgerichtsd irektor G r a f ih o f ,  B erlin .

Ist in dem Vermerk in einer Löschungsbewilligung 
„in Fapiermark in  gleicher Höhe“ ein Vorbehalt i. S. 
des § 14 AufwGes. zu erblicken? Das KG. hat die Frage 
bejaht: E in solcher Vorbehalt liegt vor, wenn der Gläubiger 
zu erkennen gab, daß er die Zahlung des Nennbetrages 
nicht als volle Erfüllung seiner Forderung gelten lassen 
und sich die Möglichkeit späterer Nachforderung wahren 
wollte (RG. v. 28. A pril 1928 bei R in g  3 S. 517). Es 
ist daher nicht erforderlich, daß der Vorbehalt ausdrücklich

als solcher oder m it ähnlichem Ausdruck erklärt w ird ; 
andererseits genügt nicht der bloße Ausdruck des Miß
vergnügens über die geringe Leistung. Ob ein Vorbehalt 
erklärt ist oder nicht, ist nach Lage der Umstände des 
Falles zu beantworten. Es lassen sich Fälle denken, in 
denen W orte der hier fragl. A rt nur den Ausdruck eines 
Aergers ohne besondere Rechtsverwahrung enthalten. Wenn 
aber eine Großbank eine solche Klausel in  eine formular
mäßige Löschungsbewilligung aufnimmt, kann nicht ange
nommen werden, daß sie damit nur ihrem Mißvergnügen 
über die unzureichende Leistung einen im  übrigen folgen
losen Ausdruck habe geben wollen, sondern daß sie die 
Tatsache der Papiermarkzahlung deshalb habe feststellen 
wollen, um damit die Grundlage für spätere Nachforderung 
zu schaffen. Nur dahin kann bei verständiger W ürdigung 
die Klausel aufgefaßt werden. Der Senat erachtete daher 
einen Vorbehalt als vorliegend (vgl. RGZ. Bd. 110 S. 92, 
wo das RG. in  ähnlichem Falle die Annahme eines V or
behalts nicht beanstandet hat). Soweit das OLG. Dresden, 
Entsch. v. 11. Okt. 1928, R in g  3 S. 1001, einen ab
weichenden Standpunkt vertritt, kann ihm nicht beigetreten 
werden (vgl. auch Entsch. des 29. ZivSen. des KG. v.
3. Nov. 1928 —  29 U. 10 410/28). (U rt. 8 U. 6921/29 
v. 20. Sept. 1929.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. S im o n ,  Berlin.

Sonntagsruhe im Konditorgewerbe. Schickt ein 
Konditor Sonntags aus seiner Konditorei dort hergestellte 
Ware m it einem Kraftwagen nach einem von ihm betriebenen 
Café, um sie dort abzusetzen, so beschäftigt er den betr. 
Chauffeur nicht im  Handelsgewerbe. Es steht auch nicht 
fest, daß er ihn im  Schankwirtschaftsgewerbe beschäftigt. 
Vielmehr ist zu prüfen, ob die Besch, nicht lediglich ein 
Ausfluß des produktiven Konditorgewerbes ist und als 
solche gegen § 12 6 der BäckerarbZV. v. 28. Nov. 1918 
verstößt. (U rt. 3 S. 537/29 v. 12. Sept. 1929.)

Strandjagd in  Schleswig. Im  Gebiete des ehern. 
Herzogtums Schl, ist nach dem insoweit noch geltenden 
Jütschen Low  die Jagd auf dem Meeresstrande, insofern 
dieser keinem Gemeinde- oder Gutsbezirk zugehört, frei. 
Dieser Zustand ist auch durch die preuß. Gesetzgebung, 
insbes. die JagdO. v. 15. Juli 1907 nicht geändert. Maß
gebend für die Jagdberechtigung ist der Standpunkt des 
Wildes, nicht der des Jägers. Irrtum  über die örtliche 
Jagdberechtigung entschuldigt. (U rt. 1 S. 226/29 v. 
17. Sept. 1929.)

Ambulanter Gewerbebetrieb. Die Erlaubnis zum a. G. 
am Wohnorte ist, wo sie nach § 42 b RGewO. vorgeschrieben 
ist, auch dann erforderlich, wenn der Gewerbetreibende 
einen Wandergewerbeschein nach § 55 RGewO. besitzt. 
(U rt. 3 S. 410/29 v. 23. Sept. 1929.)

Befreiung vom Erscheinen. Der in  Abwesenheit des 
Angekl. ergehende Beschluß auf Befreiung vom Erscheinen 
in  der Hauptverhandlung (§ 233 StrPO.) ist dem Angekl. 
persönlich zuzustellen; der Angekl. ist trotz erfolgter Be
freiung zur Hauptverhandlung zu laden, und zwar beides 
auch dann, wenn der Verteidiger bei Erlaß des Beschlusses 
zugegen war und es übernommen hatte, den Angekl. zu 
benachrichtigen. (U rt. 1. S. 459/29 v. 24. Sept. 1929.)

Schokoladeverkauf auf Sportplätzen. Ein Sportplatz, 
zu dem während eines Wettspieles jedermann gegen Lösung 
einer Eintrittskarte Zutritt hat, ist während dieser Zeit ein 
öffentl. Ort, ein auf ihm betriebener Schokoladenkiosk eine 
offene Verkaufsstelle i. S. der ArbZeitV . f. Angest. v. 18. März 
1919. E r muß daher um 19 Uhr geschlossen werden. Eine 
Ausnahme von den betr. Vorschriften kann nur durch 
Kundgabe einer Einzelperson oder einem bestimmten Kreise 
von Personen gegenüber fü r diese stattfinden, nicht aber 
durch eine allg. Anweisung an die Polizeiorgane betr. die 
Erstattung von Anzeigen wegen Uebertretung der V o r
schriften. (U rt. 3. S. 544/29 v. 23./30. Sept. 1929.)

Mißbräuchl. Verwendung von Eintrittskarten. Ein 
Besitzer mehrerer Lichtspieltheater, der für das e in e  be
stimmte Eintrittskarten für ein an de res  verwendet, verstößt 
zwar nicht gegen die in  Anlehnung an Art. H  § 10 der 
Reichsratssteuerordnung v. 12. Juni 1926 erlassene Vorschrift 
einer GemStO. (Berlin, 12. Okt. 1927), daß der Unternehmer
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einer steuerpflichtigen Veranstaltung hei deren Anmeldung 
die auszugebenden Karten der Steuerbehörde vorzulegen 
habe, wohl aber gegen die gern. Art. I I  § 12 RRStO. er
lassene Vorschrift, daß die nicht ausgegebenen Karten 
3 Monate aufzubewahren und der Steuerbehörde auf Ver
langen vorzuzeigen, also zur Verfügung der Steuerbehörde 
zu halten sind. Strafvorschrift § 377 RAbgO., nicht S 72 
KommAbgGes. (vgl. A rt. I I  § 26 RRStO.). Feststellung 
eines Verschuldens nicht erforderlich. (U rt 4 S 

"V . 10. Okt. 1929.) ' ■ '

Preußisches Oberverwaltungsgericht.
I. M ltg e t vom Senatspr&sidenten des OVG. D r. L in d e n a u ” Berlin

hPdörfenStdenrdi|ch  VOn Bahnhofswirtschaftenbedürfen der Schankerlaubnis. Das OVG hat im  U rt
v. 10. Dez. 1925 .(Entsch. 80 365) entschieden dTß auf 
einen Gewerbebetrieb, der nicht vom Eisenbahnunternehmer 
selbst, sondern von einem Dritten selbständig und auf 
eigene Rechnung und Gefahr, wenn auch im  äußeren 
Rahmen der Eisenbahnuntemehmung und m it deren Duldung 
in  Eisenbahnräumen betrieben wird, § 6 der GewO, nicht 
anwendbar sei, daß daher auch Bahnhofswirte der Schank
erlaubnis nach Art. I  § 1 Notges. v. 24. Febr. 1923 be
dürfen. Die dagegen z. B. bei L a n d m a n n , 8. Aufl. I  S. 122 
gerichteten Ausführungen sind nicht überzeugend, auch 
nicht an der Stelle, an der sie behaupten, die vom OVG. 
gewählte rechtliche Struktur führe zu dem Ergebnisse, daß 
derjenige, der den Gesamtbetrieb einer Eisenbahnunter
nehmung pachtet, nicht als Eisenbahnunternehmer i. S. 
des § 6 anzuerkennen sei. W er den ganzen Eisenbahn
betrieb pachtet, betreibt die Eisenbahn und fä llt unter § 6, 
der den Betrieb der Eisenbahnunternehmung von der 
Unterstellung unter die GewO, ausnimmt ohne Rücksicht 

arauf, ob der Ei.senbahnunternehmer Eigentümer oder 
Pachter der Bahnanlagen ist. Landmann vertritt den im  
ir " i /  Bez- 1925 abgelehnten Standpunkt, daß die 
Entsch. über die Frage nur unter dem wirtschaftlichen 
Gesichtspunkt, ob die Bahnhofswirtschaft den Zwecken des 
Eisenbahnunternehmens zu dienen bestimmt ist oder nicht, 
za erfolgen habe. Das ist rechtsirrtümlich. Die Frage, 
ob em Bahnhofswirt einer Schankkonzession bedarf, darf 
nicht nach wirtschaftlichen Verhältnissen der die Räume 
verpachtenden Stelle, sondern muß aus dem wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Pächters heraus entschieden werden. Dann 
ergibt nicht nur die rechtliche Struktur des Pachtvertrags, 
sondern auch die wirtschaftliche Situation des Pächters’ 
daß dieser im  wirtschaftlichen Sinne selbständiger Unter
nehmer ist und als solcher einer Konzession bedarf. Die 
Rechtsauffassung des OVG. w ird gebilligt von H o ffm a n n , 
Komm. z. GewO. (v. Brauchitsch, Verwaltungsges., V., 
21. Aufl. S. 17) und w ird  vertreten von S c h m ö ld e rs , 
im Reichs- und Preuß. Verwaltungsbl. 49, 497 und 50, 198, 
Gegenüber dem Urt. des RG., 2. StrSen. v. 7. Okt. 1926. 
das an dem vom 3. Sen. des RG. in der Entsch. v. 3. April 
1924 (RGStr. 58, 137) eingenommenen Standpunkt, ohne 

etil••*}* ' rkenntnis des OVG. v. 10. Dez. 1925 einzugehen 
F ilnnh lv  Sei 1 hen/orgehoben, daß, wenn der Betrieb dei 
brhnvesenscher hm bz^  ^ tz t der Betrieb der Reichs-
b S n le 8  v 3 0 :, r C h A t G c w ° -  b 2 w - §  16 A b s - 5 
w i r d n i c h t  " .US-_1^24 von der GewO, ausgenommei
h erschei nt ,  neben diesem Eisenbahn
betrieb auch Nebenbetriebe, die selbständig von änderet 
Personen auf ihre Rechnung und Gefahr unterhalten werden 
der Unterstellung unter die GewO, zu entziehen (U rt 
I I I .  B. 10/29 v. 13. Juni 1929.) '•Urt II.

I I .  M itge te ilt vom Senatspräsidenten des OVG. D r. S c h o lz ,  B e rlin  
S teuersachen .

Indirekte Kreis- und Gemeindesteuern. Doppel
besteuerung. Der K l. ist wegen desselben Tatbestands 
zweimal zur Schankerlaubnissteuer herangezogen worden 
nämlich einmal vom Kreise auf Grund einer Kreissteuero! 
und einmal von einer kreisangehörigen Gemeinde (Ge- 
nieinde-SchanksteuerO.). Die gerügte Doppelbesteuerung 

unzu^ässig, da sie nicht ausdrücklich verboten ist. 
” ... ’/.es Kreis- und ProvAbgG. gestattet den Kreisen, selb- 
■ *6* also auch neben den kreisangehörigen Gemeinden,

Ire e Steuern zu erheben. Doch ist nach § 6 auf einen

billigen Ausgleich zwischen den beiderseitigen SteuerO.en 
Rücksicht zu nehmen; bei Streitigkeiten hierüber beschließt 
der Bezirksausschuß. Hierdurch werden aber nur die Be
ziehungen zwischen den Steuergläubigern behandelt (Kreis 
und Gemeinden), nicht zwischen dem Steuerschuldner und 
dem Steuergläubiger. Die Materialien zu der den § 6 ab
ändernden Novelle v. 26. Aug. 1921 (GS. S. 495) enthalten 
nur den Hinweis auf AusfAnweisungen, die eine Abgrenzung 
der Zuständigkeiten regeln sollen. Letzteres ist aber nicht 
geschehen. Die AusfAnw. (M inBl.i.V . 1922 S. 300) enthält 
keine festen Anordnungen und überläßt es im  wesentlichen 
den Aufsichtsbehörden, auf eine Einigung der beiden Steuer
gläubiger hinzuwirken. Danach hat allerdings die A uf
sichtsbehörde eine angemessene Verteilung der Steuersätze 
zwischen Kreis und Gemeinde zu betreiben. Die Gültig
keit der SteuerO. des Kreises w ird  aber durch die gleich
zeitig erlassene und die gleichen Steuerfälle behandelnde 
SteuerO. einer kreisangehörigen Gemeinde nicht berührt. 
(U rt. I I .  C. 62/29 v. 19. Nov. 1929.)

Bayerisches Oberstes Landesgericht München.
1. Z iv ils a c h e n .

M itg e te ilt von M in is te ria lra t C a m m e re r ,  München.
Lichtspielunternehmen als Handelsgewerbe nach

§ 2 HGB. Daß Lichtspielunternebmungen an sich zu den 
gewerblichen Unternehmungen gehören, die unter § 2 
HGB. fallen können, ist nicht zweifelhaft. Eine Pflicht 
zur Eintragung ins Handelsregister besteht also, wenn das 
Unternehmen nach A rt und Umfang einen kaufmännisch 
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Kaufmännische 
Einrichtungen sind solche, wie sie notwendig sind, um 
den Betrieb übersichtlich und zuverlässig abzuwickeln, und 
deshalb in  einem Vollhandelsbetrieb vorhanden sein müssen. 
Hierher gehört Buchführung, Aufstellung von Inventar, 
Aufbewahrung des Schriftwechsels. Für die Frage, ob 
das Bedürfnis nach solchen Einrichtungen besteht, kommt 
es nicht allein und nicht vorwiegend auf die Belange des 
Unternehmens, sondern ebenso auf die Belange der m it 
ihm in  Rechtsverkehr tretenden Personen an. Hiernach 
ist es rechtlich nicht fehlerhaft, wenn bei der W ürdigung 
der Eintragungspflicht eines Lichtspieltheaterunternehmens 
die Höhe des Umsatzes in  den Vordergrund gerückt wird, 
obwohl sie hauptsächlich durch die Kosten des Le ih
geschäfts bedingt ist. Denn auf die Sicherung des Rechts
verkehrs m it den Filmverleihgeschäften wurde m it Recht 
besonderes Gewicht gelegt. (Beseht. I I I .  130/1929 v 
11. Dez. 1929.)

2. S tra fs a c h e n .
M itg e te ilt von Oberstlandesgerichtsrat Z o l l e r ,  München.

Verbrauch der Strafklage wegen unerlaubtenHandels 
durch einen wegen Hausiersteuerzuwiderhandlung er
lassenen Strafbescheid. Zusammentreffen von un
erlaubtem Handel mit Betrug. §§ 20, 28 der V . über 
Handelsbeschränkungen v. 13. Juli 1923; § 387 RAbgO.; 
§ 263 StrGB. Eine nach A rt. 16 BayHausierStG. durch 
Strafbescheid des Finanzamts erfolgte Verurteilung wegen 
Betriebs eines Wandergewerbes ohne Besteuerungsnachweis 
verbraucht nicht die Strafklage wegen unerlaubten Handels 
nach §§ 20, 28 HandBeschrV., selbst wenn beide V er
fehlungen eine Tateinheit b ilden; denn das FinA. ist nach 
§ 387 RAbgO. nicht für beide Verfehl, zuständig, weil die 
Strafe aus der die schwereren Strafen androhenden 
HBeschrV. zu entnehmen ist. —  E in Händler, der auf
betrügerische Weise Bestellungen auf Waren entgegen- 
nimmt, die er von vornherein nicht ausführen w ill, und 
dadurch die Besteller um die Anzahlungen schädigt, kann 
nicht wegen Betrugs und wegen unerlaubten Handels m 
Tatmehrheit bestraft werden. Wenn er von Anfang an 
die bestellten Waren nicht liefern wollte, stellt die rem 
äußerlich erfolgte Entgegennahme der Bestellungen nicht 
einen Handel, nämlich nicht eine eigennützige aut Güter
umsatz gerichtete Tätigkeit dar, sondern nur ein I  auschungs- 
m ittel zur Verübung des geplanten Betrugs. Bei ernstlicher 
Lieferungsabsicht entfällt der Betrug. Es kann daher nur 
entweder unerlaubter Handel oder Betrug m Frage kommen. 
(U rt. R. I I .  433/29 v, 28. Okt. 1929.)



Literatur-Beilage zur d j z . 35. Jahn. (1 0 ) Belt l
Reichsgericht und W irtschaftsrecht. Ein Bild deutscher 

Praxis. Von Prof., OLGR. a. D. Dr. J u s tu s  W ilh e lm  
H edem ann . (Heft 8 der Schriften des Instituts für 
Wirtschaftsrecht an der Univ. Jena.) 1929. Jena, Fischer. 
Geb. 20 M.

Einer der besten Kenner des Wirtschaftsrechts gibt 
hier unter besonderer Wertung der Entscheidungen des 
RG. ein umfassendes B ild der deutschen Rechtsprechung 
und zeigt, wie sich in  ih r der wirtschaftliche Grundzug 
unserer Zeit spiegelt und wirksam erweist. Ueber Einzel
heiten mag man hier und da anderer Ansicht sein als der 
Verf. Es ist aber immer von hohem Reize, zu sehen, wie 
Hedemann, dem das Wirtschaftsrecht nicht ein stofflich 
begrenztes Rechtsgebiet, sondern, wie das Naturrecht, den 
im  Rechte zum Ausdruck gelangten Geist der Zeit be
deutet, m it verständnisvoller Einfühlung den hinter den 
„Entscheidungsgründen“ Hegenden Motiven richterlicher 
Entscheidungen nachgeht und überall den Geist unserer 
von wirtschaftlichen Erwägungen und Zwecken beherrschten 
Gegenwart am W erk sieht, um das Recht zu durch dringen 
und sich selbst Geltung zu verschaffen. Durch diese tief
schürfende A rt der Betrachtung ist Hedemanns W erk unter 
den Händen des Verf. aus einer kritischen Darstellung 
der Rechtsprechung zu einem System des Wirtschaftsrechts 
und zu einer Methodik seiner Anwendung geworden. Was 
Hedemann dabei gegenüber „der Leichtigkeit des öko
nomischen oder soziologischen Gedankenspiels“ über den 
„Grundwert der Gesetzestreue“ (S. 232), über die Pro
blematik der Interessenabwägung und über die Gefahren 
eines rechtlichen Primats von Treu und Glauben sagt, 
aus dem er „eine Verweichlichung der Justiz“ drohend 
hervorwachsen sieht (S. 348), reicht in  seiner Bedeutung 
weit über das Gebiet des Wirtschaftsrechts hinaus und 
verdient an allen Stellen nicht nur der Rechtsprechung, 
sondern auch der Gesetzgebung gehört zu werden. 
Präsident des Reichswirtschaftsgerichts Dr. L u c a s , Berlin.

Völkerbund und Staatssouveränität. Die Umwertung 
des völkerrechtlichen Souveränitätsdogmas im Zeitalter des 
Völkerbundes. Von Dr. W ilh e lm  F. S c h u b e rt. 1929. 
Berlin, Heymann. 7 M.

Die Arbeit nennt sich eine rechtspolitische Studie und 
w ill einen Beitrag zur Friedensarbeit geben. Sie geht von 
der vielfach dargelegten, aber richtigen Grundthese aus, 
daß Völkerr e c h t und absolute einzelstaatliche Souveränität 
unvereinbar sind. Der Grundgedanke läßt sich so zu
sammenfassen: Leider hat sich die Lehre von der absoluten 
einzelstaatlichen Souveränität bis vo r kurzem in  Doktrin 
und Praxis als herrschende durchgesetzt und damit jeden 
Fortschritt des Völkerrechts verhindert. Diese absolute 
einzelstaatliche Souveränität muß bekämpft werden. Sie 
existiert übrigens nicht mehr, ist bloß noch eine hartnäckig 
festgehaltene F iktion; was besteht, ist nur noch ein Aber
glaube. Der Völkerbundpakt als Kompromißschöpfung zeigt 
ebenfalls noch Spuren dieser alten Souveränitätskonzeption, 
etwa Art. 15 Abs. 8. Aber der Völkerbund soll und w ird 
—  dafür schon seine bisherige Praxis —  diese Konzeption 
zertrümmern; damit w ird sich der Primat des Völkerrechts 
auf der ganzen Lin ie  siegreich durchsetzen. Zur Stützung 
dieses rechtspolitischen Postulats w ird eine interessante 
rechtstheoretische Analyse des Paktes und der Tätigkeit 
des Völkerbundes gegeben. Dagegen sind die rechts
theoretischen Ausführungen des Verf. über den Souveränitäts
begriff unzulänglich, um so mehr, als ja der heutige Stand 
der rechtstheoretischen Literatur gerade über dieses Problem 
ein sehr hoher ist. Diese Ausführungen des Verf. stehen unter 
dem Niveau der Auseinandersetzungen z. B. von D u g u it ,  
P o l i t is ,  S u k ie n n ic k i ,  G a rn e r  sowie der Autoren der 
„W iener Schule“ .

Privatdozent Dr. K u n z ,  Wien.

Englands P riv a t- und Handelsrecht. Von A r th u r  
C u r t i.  1. Bd. Personen-, FamiHen-, Sachen- undErbrecht.

2. Bd. Handelsrecht. 1927. Berlin, Springer. 1, Bd. 
geh. 13,50. 2. Bd. geb. 20,50 M.

M it einer systematischen Darstellung des englischen 
Privat- und Handelsrechts dem Praktiker des Auslands 
einen brauchbaren, rasch unterrichtenden Führer durch die 
vielverschlungenen Wege dieses eigenartigen Rechtssystems 
in  die Hand zu geben, hat der Verf. m it Erfolg unter
nommen. In  schlichtem Stil gibt er im  1. Bd. eine ein
gehende Schilderung des Personen- und Sachen-, Familien- 
und Erbrechts, im  2. Bd. einen sorgfältigen Ueberblick 
über das Recht der Schuldverhältnisse und das Handels
recht, in  dessen Rahmen er insbes. auch das Gesellschafts
recht gründlich behandelt, wenn auch die erst nach Erscheinen 
des Werks eingetretene neueste gesetzliche Entwicklung auf 
diesem Gebiete leider nicht mehr berücksichtigt werden 
konnte. Eine Uebersicht über den gewerblichen Rechts
schutz und das Urheberrecht sowie über die Gerichts
verfassung und das Prozeßverfahren erhöht den praktischen 
W ert des Buches. Nur sollte bei einer Neuauflage dem 
befremdlichen Mangel der Nichtberücksichtigung der doch 
gerade fü r die Entwicklung des englischen Rechts, insbes. 
im  Bereiche des Obligationenrechts, vielfach von schöpfe
rischer Bedeutung gewesenen Rechtsprechung abgeholfen 
werden. Bringt doch Verf. selbst neben der regelmäßigen 
Anführung aller Gesetzesstellen häufig auch Beispiele aus 
der Praxis, ohne sie dann aber durch Entsch. zu belegen 
und damit dem m it der englischen Judikatur vielleicht 
weniger vertrautenLeser.für dendasBuch doch in  erster L inie 
bestimmt sein soll, eine Nachprüfung seiner Ausführungen 
zu ermöglichen.

Oberlandesgerichtsrat Dr. Dr. W i lk e ,  Dresden.

Das Aufwertungsrecht im Saargebiet. V o n F r.H e r la c h . 
1929. Saarbrücken, Verlag der Saarbrücker Druckerei- 
und Verlags-AG. Geb. 6,70 M.

Das Saargebiet ist reichlich spät zu einer gesetzlichen 
Regelung des Aufwertungsrechts gelangt. Das hatte den 
Vorteil, daß man nur nach dem bei uns bestehenden V orb ild  
zu greifen brauchte, was in  der V . v. 22. A p ril 1929 ge
schehen ist. Manche der in  den deutschen Gesetzen ge
regelten Gebiete harren fre ilich im  Saargebiet noch der 
Regelung; insbes. die Aufw. der Pfandbriefe, Sparkassen
einlagen, Industrieobligationen, Gemeindeanleihen. Im  
ganzen bestehen keine tiefergreifenden Abweichungen vom 
deutschen Recht. Am bedeutsamsten ist wohl, daß statt 
unseres Rückwirkungszeitpunkts v. 15. Juni 1922 für das 
Saargebiet der 1. Okt. 1921 gewählt ist. E in H ilfsm ittel 
für die Handhabung des saarländischen Rechts w ill dieses 
Buch bilden. W er m it einer Frage des saarländischen 
AufwRechts befaßt ist, w ird  des Kommentars nicht ent- 
raten können. In  jeder Einzelheit ist zu prüfen, ob und 
worin eine Abweichung gegenüber dem deutschen Recht 
besteht. Die Ausführungen des Kommentars benutzen das 
fü r das deutsche Recht erwachsene Schrifttum und unsere 
Rechtsprechung. Daneben wird in  schwierigeren Fragen 
ein Zurückgreifen auf unsere Erläuterungsbücher nicht 
entbehrlich sein. Auch nach der saarländischen V . bleibt, 
was diese noch nicht regelt oder in  Aussicht nimmt zu 
regeln, der freien Aufwertung nach den „allg. Vorschriften“ 
überlassen. E in Te il des Buches verarbeitet knapp die 
Ergebnisse des in  Deutschland gesammelten Rechtsstoffs. 
Auch das w ird die Handhabung des Rechts erleichtern.

Reichsgerichtsrat Z e i le r ,  Leipzig.

Das Strafprozeßrecht. Systematisch dargestellt von 
Prof. Dr. A le x a n d e r  G ra f zu D ohna . 3., neubearb. 
Aufl. 1929. Berlin, Heymann. Geb. 10 M.

Der im Jahr 1925 erschienenen 2. Aufl. des Werkes 
ist nach verhältnismäßig kurzer Zeit eine 3. Aufl. gefolgt. 
Sie berücksichtigt die in  der Zwischenzeit eingetretenen 
Aenderungen der StrPO. und setzt sich m it dem neueren 
Schrifttum (Rosenfeld, Gerland, Beling) auseinander. Die 
Eigenart des Werkes besteht wie in den früheren Aufl.
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darin, daß es in erster L in ie  pädagogischen Zweck verfolgt. 
Unter gewolltem Verzicht auf Vollständigkeit in  Einzelheiten 
und auf allzutiefes Eingehen auf systematisch-konstruktive 
Fragen werden in klarer Darstellung Entwicklung, Grund 
und praktische Bedeutung der verschiedenen Grundsätze und 
Einrichtungen in  großen Lin ien geschildert und die 
wichtigsten Reformfragen behandelt. Unter den kritischen 
Erörterungen ist die Stellungnahme gegen die Vorunter
suchung, gegen die inquisitorischen Teile der Haupt- 
verhandtung und gegen die Berufung hervorzuheben. Der 
Entw. des EinfGes. zum StrGB. war zur Zeit des A b
schlusses des Manuskripts noch nicht veröffentlicht. —  

Z^ ec >̂ Lernenden anzuregen und zu fesseln, 
w ird das Buch sicher in vollem Maße gerecht.

Professor Dr. K e rn ,  Freiburg i. B.

A u töm obügese iZ  (Reichsgesetz über den Verkehr- m it 
Kraftfahrzeugen) m it den einschlägigen Nebenbestim- 
rnimgen msbes. der V . über Kraftfahrzeugverkehr und 
einem technischen Leitfaden m it Abbildungen von Geh. 
Reg.-Rat, Min.-Rat Dr. F r i t z  M ü lle r .  5. erweiterte 
Aufl. 1929. Berlin, Stilke. Geb. 22 M.

Nach Erscheinen der 1. Aufl. (Dez. 1925) ist im  Jan. 
1929 bereits die 4. und im Juli 1929 die 5. Aufl. dieses Buches 
erschienen, das wohl als das z. Zt. führende und um
fassendste Erläuterungswerk auf dem Gebiete des Kraft
fahrrechts bezeichnet werden muß. Schon die überaus 
rasche Folge der verschiedenen Auflagen des Werkes, 
insbesondere der beiden letzten, ergibt seine Bedeutung 
und die große Anerkennung, die es m it Recht in den 
beteiligten Kreisen gefunden hat und die auch der 
jetzigen 5. Aufl. sicherlich nicht versagt bleiben wird. Der 
Umfang des Buches in  der 5. Aufl. m it 1042 Seiten über- 
s namentlich zufolge gewisser technischer Maß-
nahmen —  den der 3. Aufl. m it 1008 Seiten fast gar nicht, 
und doch ist der Inhalt -wesentlich gewachsen; hinzu- 
gekommen sind insbes. die ausführlich erläuterte Kraftfahr- 
mienV. v. 20. Okt. 1928, die neuen AusfBest. zum Kraft-
W r e B? eUeu P SeiZ T- 13‘ Juli 1928’ ferner die V - über 
m n S v  v P s  ¿ P P o X ö 27- AprÜ 1929 und die Abände- 
vm rrrr i ¿ 18* Mai 1929 zur V . über internat. Kraftfahr-
Schrifttum ̂hr' aK aUm d6r Erwähn™ g bedarf, daß das neuere Schrifttum und die neuere Rechtsprechung bis in die letzte
Zeit an den entsprechenden Stellen berücksichtigt sind. 
Auch der wiederum gebrachte Abschnitt „Technischer Le it
faden“ w ird m it seinen anschaulichen Abbildungen allen 
Benutzern des Buches sehr willkommen sein.

Reichsgerichtsrat a. D. C o n ra d , Leipzig.
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Handelsrecht usw.
Zeitschr. f. d. gesamte Handelsrecht u. Konkursrecht. 94. Bd. H . 2/3: 

G a rg a s ,  D ie  R eform  d. mederländ. Aktienrechtes. I n h u ls e n ,  
Englische Entscheidungen (1927/28). B o n d i ,  O rt u. Z e it d. Ge
neralversammlung. — H. 4 : G u n z e n h ä u s e r ,  D ie  Steigerung d. 
landw irtschaftl. Absatzes als Problem  neuerer amerikan. Gesetz
gebung. H e r z o g ,  Zur M ängelhaftung beim  K a u f v. W ertpapieren. 
E in  B eitrag zur Lehre vom subjektiven Recht u. Rechtsobjekt. 
B r e i t ,  Fusion u. Aktienrechtsre form  (Forts, in  Bd. 95, H . 1). — 
95. Bd. H. 1: G ö p p e r t ,  Vom  kaufmännischen Zurückbehaltungs
recht an eigenen Sachen. E rnst H ir s c h ,  Kann d. Vorstand einer 
A ktiengesellschaft zur Ausführung eines Generalversammlungs
beschlusses gezwungen werden? In h u ls e n ,  Englische Ent
scheidungen (1928/29).

Zenfralbl. f. Handelsrecht. 5. Jg. N r. 1: Rechtsanw. D r. F ritz  F ick 
(Zürich) f .  — H e r z o g ,  D ie  M us ik  im  Rechtsleben. H e in ,  D ie  
Bedeutung des Rechtsinstituts des Treuhänders f. d. Aktien-B ilanz- 
recht, beim  Uebemahmevertrag, bei d. Stimmrechtsaktie u. d.

Einmanngesellschaft. D e m is ,  Zwei Betrachtungen über d. Stimm
recht d. A ktionäre. W e r n e b u r g ,  D ie  B e itrittse rk lä rung  d. künf
tigen M itg liedes d. Genossenschaft. S p o h r ,  D ie  allgemeinen 
Voraussetzungen d. Anwendung d. Gesetzes gegen d. unlauteren 
W ettbewerb. — N r. 2: S im o n s o n ,  H aftung d. Banken f. d ie von 
ihnen entsandten Aufsichtsräte. H o r r w i t z ,  Aufsichtsrat u. V o r
stand in  d. Aktienrechtsreform . H o m b u r g e r ,  D ie  Antw orten 
d. Deutschen Anwaltsvereins auf d. Fragen d. Reichsjustizministers 
zur R eform  des Aktienrechts. F ritz  K o c h ,  Das neue englische 
A k tien rech t u. die deutsche Aktienrechtsrefonn.

Deutsche Wirtschafts-Zeitg. 27. Jg. N r. 10: W a ld s c h m id t ,  D ie  
Aktienrechtsreform .

Kartell-Rundschau. 27. Jg. H . 2: H e r le ,  Grundsätze der K a r te ll
aufsicht. T s c h ie r s k y ,  D ie  P re isbindung d. zweiten Hand als 
w irtschaftliches Organisations- u. Rechtsproblem. H e r z o g ,  W e tt
bewerbsgesetz u. m onopolartiger Lieferungsvertrag.

Zeitschr. f. Binnenschiffahrt. 62. Jg. N r. 2: S c h u m a n n , Das Reichs
gericht u. s. Rechtsprechung bei U nfällen auf d. Binnenwasser
straßen.

Hanseat. Rechts- u. Gerichts-Zeitschr. 13. Jg. H . 2: T s i r i n t a n i s ,  
Das neue griechische Versichergsvertragsgesetz (Entw.). D ö r s t -  
l i n g ,  D er Lebensversicherer als Darlehnsgläubiger. M ö l l e r ,  
D ie  besonderen Folgen der Nichtzahlung einer Folgepräm ie bei 
Abtre tung  des Hauptanspruchs gegen den Versicherer.

Die öffentlich-rechtl. Versicherung. 62. Jg. Nr. 5: R a h e , A k tie  und 
Versicherungsnehmer in  der Lebensversicherung.

Mitteilungen des Internat. Transport-Versichergs-Verbandes. 20. Bd.
Nr. 1: R a t in c k x ,  Fragen aus d.Flußkaskoversicherung. — N r. 3: 
A u d o u in ,  Anwendung d. Levantepolice oder d. französ. Güter
police (W idersp ruchin  Vertragsbestimmungen). F r ic k e ,  M ak le r
bedingungen in  der deutschen Transport-Versicherung.

Journal des Sociétés. 51. Ann. No. 1: B o s v ie u x ,  De la  distinction 
entre les avantages particu liers soumis à la  vérifica tion  e t les 
avantages soumis à l ’approbation d’assemblées spéciales.

Recueil jurid. des sociétés. 11. Ann. No. 1: D a ls a c e ,  D u  caractère 
ju r id . de la  réserve mathématique dans les sociétés assurant les 
accidents du trava il.

Zivilprozeß asw.
Hess. Rechtsprechung. 30. Jg. N r. 2: C o n r a d i,  D ie  Reform  des 

Rechtswesens n. d. Vorschlägen des Reichsministers Schiffer
Zeitschr. f . d .  Notariat. 75. Jg. N r. 2: Carl W ilhe lm  Kocke'rols 

W m /5ü3ahr' D ienstJubiläum). W ilhe lm  Pütz (Desgl.). — Nr. 3- 
A lb . C o h n , Is t ein V o lls treckungstite l f. d. persönl. Forderung 
aus einer auf M a rk  früherer Reichswährung lautenden Schuld
urkunde gern. § 794 Z. 5 ZPO. nur durch K lageerhebung zu 
erlangen ? & s

Notariats-Zeitg. W ien. 72. Jg. N r. 2: O e lz ,  D . w iederhergestellte 
W iener Grundbuch. F e lz m a n n ,  Um die gesetzl. Erfordernisse 
zum N otaria t. H e r l i n g e r ,  Lockerung des Vorbescheidsverbotes. 
(Schlußwort m. nochm aliger E rw iderung von G o ld s c h m id t ) .  
H a e c k l ,  N otar Hugo M ayburger f .

Strafrecht usw.
Archiv f. Kriminologie. 86. Bd. H. 1: M a r b e ,  D er Psycholog als 

gerichtl. Sachverständiger. S a l in g e r ,  Falsche Selbstbezichtigung 
im  Kokainrausch. D a n g e l,  Pseudotelepathie u. K rim in a lis tik . 
S a n d e rs , Zu r Psychologie des G iftm ordes durch Aerzte. S t  o o ß 
u. R u z ic k a ,  D e r Mordprozeß Halsmaun.

Die neue Generation. 26. Jg. H. 1/2: H o lu b ,  K r im in e lle  Anlagen 
u. E rb lichke it. (Entgegnung).

Bank-Archiv. 29. Jg. N r. 11: S o n ta g ,  D e r K re d itb e tru g  in  der 
Rechtsprechung des RG., im  Entw . e. A l l  gern. Deutsch. StrGB. 
u. im  ausländischen Recht.

Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel. 97. Jg. N r. 55: H e l lw ig ,  
D ie  W irksam keit v. Entscheidungen, durch die e. S chrift auf d. 
L is te  d. Schund- u. Schmutzschriften gesetzt w ird .

Kriminalist. Monatshefte. 4. Jg. H . 2: G e n n a t ,  D ie  D üsseldorfer 
Sexualverbrechen (Forts.). W a r te n b e r g ,  E rm ittlungen in  Jagd
sachen. S t r e w e ,  D er E xh ib ition is t.

Monatsblätter d. deutschen Reichszusammenschlusses f. Gerichts
hilfe USW. 5. Jg. H . 3: GerAss. K a r l M e y e r ,  Bonn, Was er
w arte t der R ich te r vom G erichtsh ilfebericht? D o e r n e r ,  Das 
Problem  d. A rbeitsfürsorge f. in te lle k tu e lle  Strafentlassene u, d. 
gemeinnützigen Schreibstuben.

Revue de droit penal et de criminologie. 9. Ann. No. 12: D e
R e c h te r ,  L ’a ffa ire  de Beemem. Iden tifica tion  du marteau ayant 
servi d’mstrument du crime. — 10. Ann. No. 1: W e ts ,  L ’obser- 
vation de^l’enfant^de justice. V a n p a ry s ,  L ’instruction  contra-
d ic to ire  dans le  Grand Duch6 de Luxem bourg.

Archiv f. system. Philosophie u. Soziologie. 33. Bd. (Festgabe fü r 
Ludw . Stein): B a rn e s ,  Am erican jus tice : The case of Sacco and 
Vanzetti.

Staats- und Verwaltungsrecht.
Archiv des öffentl. Rechts. 18. Bd. H . 1: G e r b e r ,  Vom  B e g riff u. 

Wesen des Beamtentums, v. H ip p e l ,  D ie  V e rb ind lichke it der 
Gesetze. A p e l t ,  D ie  Wahlrechtsentscheidungen des Staats
gerichtshofs u. d. letzte R egierungsbildung im  Freistaat Sachsen.

Reichsverwaltungsblatt u. Preuß. Verwaltungsblatt. 51. Bd. N r. 8: 
B o r c h a r d ,  Fachpolizei u. allgemeine Polizei. Rieh. T r  e i t e l ,  
D ie  Versicherg. der in  Wanderbetrieben Beschäftigten. C re m e 
r iu s ,  D ie  S te llung d. Bürgermeisters gegenüber d. M itg liede rn  
des M agistrats. — N r. 9: K ü s e l - G lo g a u ,  D ie  Zukunft des 
Spargedankens (in der ö ffentl. Verwaltg.) S t ie r - S o m lo ,  D ie  
K ö ln e r Verein igg. f. rechts- u. staatswiss. Fo rtb ild g . V e r s p o h l ,  
Lockerg. d. Zwangswirtsch. u. E ingemeindung. L o e w e n th a l !  
D ie  Festschrift f. d. Bayer. Verwaltgsgerichtshof zur Fe ier seines' 
50jähr. Bestehens. D ie r k e s ,  Ankündigungssteuern.

Zeitschr. für badische Verwaltg. und Verwaltgsrechtspflege. 62. Jg. 
Nr. 2: D e lc k e r ,  Auslandspaß u. gesetzl. U nterha ltsp flich t 
(Schluß).

Staats- u. Selbstverwaltg. 11. Jg. N r. 4 : N is c h k ,  Welches sind die 
Voraussetzungen d. Beendigung des Kommunalbeamten-Dienst- 
verhältnisses ? — N r. 5: L a m m  e r  s, Das V erbot v. Versamm
lungen unter fre iem  H im m el.
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Beamten-Jahrbuch. 17. Jg- N r. 2: A h r e n d t s ,  D ie  Endinstanz im  
Verwaltungsbeschlußverfähren bei der preuß. Verwaltungsreform . 

Der Schulverband. 4. Jg. H. 3 : M ö l l e r ,  D er Schulhausmeister an 
der Volks-, m ittle ren  u. höheren Schule (Schluß fo lg t).

Kommunale Umschau. 6. Jg. Nr. 5 : R a th ,  D ie  neue württem b. 
GemeindeO. (Schluß fo lg t).

Zeitschr. f. Kommunalwirtschaft. 20. Jg. N r. 5 : M a u r a c h ,  D ie  
"V erwaltungsumteilung d. Sowjetunion („R ayonnierung“). 

Arbeitsrecht.
Neue Zeitschr. f. Arbeitsrecht. 10. Jg. H . 3: N ö r p e l ,  Probleme d. 

Betriebsstillegung. H a w e lk a ,  Tarifangehörigke it. D a n ie lc i k ,  
^ p r ^Apwendung des Kündigungsschutzgesetzes bei unterbrochener

Das Arbeitsgericht. 35. Jg. N r. 3 : RegR. K o c h ,  Mainz, A rbe its- 
. r W ™ lg?ngen, A rbeitsgerichte. E rich  L a n g e ,  K im digungs- 

Die « ? Ä etZ nnd Allslandsverträge.
zVehan te n e2r * ° T nfl- 47’ Jg- H ? 7 : F u is t i n g ,  D ie  rechtl. Be- 
d! E K a te L sn rV ,S îSOrg,ev^ ândeI1 b. Krankenkassen auf Grund 
D ie  Entscbädim™e<rnf  r i RY ° '  — H . 8 : E lisabeth B o u g n a r d ,  
Gesetzgebung.6 S f ' B erufskrankheiten als Problem  d. internat.

,  „ Steuerrecht.
Zeitgem. Steuer- u. Finanzlagen. l i  t™ pt i /o i u - r w

gebliche K o n flik t zw. A ktien rech t K . ? '  D e r -^?‘
verschiedenen B ilanzkontinuitäten. ' Ab
grenzung des steuerbaren Einkommens. Z i t z l a f f  BranftcntscbnAi 
gnng beim buchführenden Kaufmann u. ¿andw tit' S o e °es ^  
W ? c h t d -M ita rb e it

^ u n d ^ î r e g t ^ 'w ' l c  H nn “ “  l ”  ^ ^ I ^ ^ U m s a t e  z”
S u e  i  Î  d. Umsatzsteuer ? “  ' LeipZ,g’ Was sind -g e r ic h te te

Völkerrecht usw.
tla n Uche [ ^ ' ■ tM- a' f sb hn ,t. 9. Jg. N r. 2: C ru s e n :  Zwischenstaat- 

neue D ienstbarkeiten (Forts., Schlufi fo lg t!.
h " i te n | ‘ titione3n \  H -,? : t? ’ T l 'b h a r t ,  V ö lkerbund u. M iuder- 
v s f i s z  P  m ' i -  ï^e rU litz -P ro z e S in K a tto w itz . -  H .3 : 

Nederlandsch’ tu .? .*?  m  rdesT Minderheitenschutzes.
v e ^ tw o o rü c ,H lb nbl,ad- 57 Jg - N o - 9: G o e d e h u is ,  Over de 
vervoer. d e llikbe id  van den luchtvervoerder b ij intem ationaal

B . B ü c h e r.
Allgemeines.

BaS|h t i i lh k e f t riuZ'ö VerapredMm fE in  B e itr ' zur P h ilosophie d.
Gesèllsch 7 ^ ^ (-S° DTder.h e fto d ' deutsch. Philosophisch.

B r n c l  S i '  v  - ^  Berlin,. Junicer &  Dünnhaupt. (79 S.) M . 4. 
B iu c k ,  E b e rh .F n e d r. Römisches Recht u. Rechtsorobleme ,1 

Gegenwart: R ichterpersönlichkeit u. lebendiges r I cM  Z u r i 
Grundfragen d. Jurist. Studienreform. (Erg. A n tr it ts v o r le s n n ll 
(Recht u. Staat m Geschichte u. Gegenwart Xi'V.'M ohr. (36 S.) M . 1,80. Gegenwart. 69). Tübingen,

E  S C1̂ mRann̂ ’ E ?rSA W im - D ? -  l asc^ t is c h e  Staat in  Ita lien . M it

B r e ^ u !H iA Jef m ™ ^ ^ M re 3.50A b t- ReCMs- «•
M 1 r  k m  e - G  u e t  z e v i  t  c h B . La  théorie  générale de 1’ E ta t soviétique. 

Pans, G iard. (203 p.) Fr. 25.
S c h le g e lb e r g e r ,  Franz. D ie  E n tw ick lung  des deutschen Rechts 

in  den letzten 15 Jahren. E in  U eberb lick in  Vorträgen. Berlin  
Vahien. (189 S.) Lw . M . 8. 6

S o l Bernard, e t D an ie l H a r a n g e r .  Recueil général et méthodique 
de la  lég is la tion  et de la  règlem entation des colonies françaises. 

U» • Code c iva - Code de procédure c iv ile . Paris, Société 
”  d éditions géographiques. (836 p.) C a ri Fr. 80.

Bürgerliches Recht.
H e in s h e im e r ,  K a r l (J). Uebungen im  bürgerl. Recht. 5., verra 

A n fl., hrsg. von K a r l G e i le r .  (P raktika d. bürgerl. n. ô ffe n tl’ 
Rechts Bd. 3.) B erlin , Liebmann. (79 S.) M . 2 ®

u' Martin W o lff' Lehrbuch d. 
V llJinr T o i Bd‘ d- Schnldverhâltnisse. 11. Bearb.
Elwert. '(336 s!)laMn’2531’ blS 35' Tausend- Hälfte 1. Marburg,

Nr. 10 ;B 1929, ^ H ^ b ia h r 1’16̂ 11?1'?  -5 M ie t'  U' W ohnungsfragen 
NeubauwohnMgen ReicbIm,Vfcu £ MdT ge\ 2.Um M ie *recht 1 e r 
mangelgesetz u. zu d Ausführung Mieterschutz- und W ohnungs-

k f r 2^7^ri^mersdoH 2,D e tino ilde?s l:! l ^ R e i^ ^ t ^ r d d e n s t ^ lö f s ! ) ' .

D  a L ^w te n iT 1 T\ S3*;b L a n d w ir ts c ^ ft i.b pachtverh^tlüsse i “ r °e?âisf en 
Gebieten Deutschlands. (Berichte über Landw irtschaft n '“ f  
Sonderh. 17.) B erlin , Parey. (231 S.) M  1140 

R o s s , Pani. Das W erkm ängelrecht d. Verdingungsordnung f. Ban
leistungen, B erlin , Heymann. (94 S.) M . 6 K -öan

S c h e n k e l,  K a rl. D ie  Rechte des Rundfunkhörers geg R nud fnn t 
Storungen. Leipzig, A rast. (31 S.) M . 1. S g unütunk-

M e y e r  El H. W ilh . Das Stockwerkseigentum. E in  Vorschlag 
Förderung d6S Wohnungsba’:ies- Be' l in  SW - 68' Bauwei t-V e rl ag!

E r b p r in z  z u  L ö  w e n s te in - W e r th e im - R o s e n b e r g ,  K a r l F rh  
ÏS fb ig .1 M  " |bfm dungsvertrag- (W ürzburger D is s . f  M iltenberg,

E g g " ’ A ig - . A rn o ld  E s c h e r ,  Rob. H a a b  u. H . O s e r. Kom m entar 
re S t vClp eiZer' Z),v l lgesetzbuch. Bd. 1: E in le itung. Personen- 
Lw. M . 26ë g 6 r * 2’’ umSearÎ3, Â u fl. Zürich, Schultheß. (528 S.)

8d o M t iM ? ;tL f"S„ ”Adonnance!  c iYiles dtl chancelier Daguesseau. Les 
Fr. 120 et 1 Ordonnance de 1731. Paris, Recueil S irey. (666 p )

L e m a ir e ,  A . Les origines de la  communauté de biens entre époux 
dans le  d ro it contum ier français. Paris, Recueil S irey. (64 p.) h r. 8. 

W h i t e lo c k ,  D oro thy. Anglo-Saxon w ills . Cambridge stuenes in  
English legal h istory. London, Cambr. Press. (244 p.) Sh. lo . 

G o r d o n ,  R. À . A  handbook o f com pnlsory acquisition of land and 
compensation. London, Stevens &  Sons. (302 p.) Sh. 12/6. 

Handelsrecht usw.
E is e r ,  Ernst. N ich tig ke it u. Anfechtbarke it v. Generalversammlgs- 

beschlüssen d. eingetragenen Genossenschaft. (Gesellschaftsrechtl. 
Abh. H . 12.) B e rlin , Heymann. (180 S.) M . 11.

L o o s e ,  K u rt. Vorgeschichte, Gestaltung u. A usw irkung d. K o h l en- 
Wirtschaftsgesetzes v. 23. M ärz 1919. Bonn, Schroeder. (257 S.) 
M . 14.

E n t w u r f  e. Ges. zur Aenderung des Bankgesetzes v. 30. Aug. 1924. 
(Reichstag. 4. W ahlper. 1928. Drucksache N r. 1623.) B erlin , 
Heymann. (9 S.) NL 0,40.

E g g e r ,  Josef. Das D ividendenbezugsrecht des A ktionärs. 2. A u fl.
B erlin , Springer. (291 S.) Lw . M . 16,80.

R i t t e r ,  Leo. K redits icherung durch E igentum svorbehalt (im  Handel 
m. Besprechung v. 33 K lause ln  d. Praxis). H eide lberg, M eister. 
(136 S.) M . 2,50.

ZivilprozeB usw.
P a g e n s te c h e r ,  M ax. Prozeßprobleme. (Beitr. z. Z ivilprozeß H. 9.)

Mannheim, Bensheimer. (98 S.) M . 8.
B u h l ,  Herbert. Das Rechtsverhältnis des Notars zum Auftraggeber 

in  Deutschland, zugl. in  Vergle ichung m. außerdeutschen Rechten. 
Lübeck, W estphal. (313 S.) M . 8.

Strafrecht usw.
F o x ,  J. C. The Lady Iv ie ’s tr ia l. London, Oxf. Press. Sh. 12/6.
Es c a r ra ,  Jean. Code pénal de la  R épublique de Chine prom ulgué 

le  17 mars 1928. Paris, G iard. (214 p.) Fr. 40.
P h a n  V a n  T ru o n g .  Le  d ro it pénal à travers l ’ancienne lég is la tion 

chinoise. Paris, M echelinck. (194 p.) Fr. 10.
P h a n  V a n  T ru o n g .  Essai sur le  code G ia Long. Paris, Mechelinck. 

(80 p.) F r. 5.
Staats- und Verwaltungsrecht.

D a r e s te ,  F.-R., D a r e s te ,  P., D e lp e c h ,  J., e t L a f  e r r iè r e ,  J. Les 
constitutions modernes. T. 2: H ongrie  à Vatican. 4. ed. entièrement 
refondue. Paris, Recueil S irey. (912 p.) Rel. Fr. 122. 

H in r i c h s ,  Bem h. D ie  Grenzen d. Verfassungsautonomie der deutschen 
Länder. (Abh. zur RVerf., H . 5.) B erlin , S tilke. (HO S.) M . 6.50. 

P o l l i g k e i t ,  W ilh . Das Reichsges.f. Jugendwohlfahrt. Kom m entar, 
hrsg. in  Verb. m. Paul B lu m e n th a l ,  H ild e  E is e r h a r d t ,  
G. Fr. S to r c k .  2., neubearb. u. verm. A u fl. (des Kommentars 
v. Edm. F r ie d e b e r g  u. P o l l i g k e i t ) .  (Taschen - Gesetz- 
sammlg. 110.) B erlin , Heymann. (581 S.) Lw . M . 20. 

S a lm o n - R ic ,c i ,  Charlotte. La  naturalisation des étrangers en 
France. Etude c ritique  des dispositions de la  lo i  du 10 août 1927. 
Paris, L ib r. des Juris-Classeurs. (212 p.) Fr. 25.

P a d lo v i t c h ,  B. L . La  lég is la tion  sur la  lib e rté  de la  presse en 
Youngoslavie. Paris, M echelinck. (260 p.) Fr. 30.

Arbeitsrecht.
H °®in iAg t r L H e i?7:, A rbeitsrecht. D ie  re ichsrechtl. Vorschriften üb. 

V Axbeitsverhältnis nebst d. preuß. Bestimmungen üb. d. Berg
arbeiterrecht. Textausg. m. Sachreg. unt. M itw . v. Georg H o e -  
n ig e r  16. A u fl. (Sammlung deutsch. Gesetze Bd. 53.) Mann- 
heim, Bensheimer. (832 S.) Lw . M . 9.

H e r r n s t a d t ,  E rnst.“ Das Gesetz zur Aenderung d. Ges. üb. A rbe its - 
verm m iung u. Arbeitslosenversicherg. v. 12. Okt. 1929. (H erm - 
stadt, A rbe itsve rm ittlung  u. Arbeitslosenversicherg. Nachtrag-- 
Taschen-Gesetzsammlg. 124. Nachtr.) B erlin , Heymann. (99 S.) M . l !  

H e in e r s d o r f f ,  U lrich . Das ArbeitsVerhältnis im  faschistischen 
Recht. B e rlin , Springer. (58 S.) M . 3,30.

Steuerrecht.
S t r ti>7R Gv 0 rg n  K o “ ment|J  2” m Einkommensteuergesetz v. 10. Aug. 

1725, Erg.-Bd.. Gust. H e in e r ,  Ges. z. Aenderung d. E in k S ttf 
4' 2+' Î 1D1 w-29- Ge°c? S i r n t z  ( t) , Nachträge zu Bd. l u .  2. (D ie 
deutschen Finanz- u. Steuergesetze in  Einzelkommentaren. B d .9 : 
Erg.-Bd.) B e rlin  Liebmann (304 S.) Geb. M . 16,50, Vorzugs
greis f. Bez. d. p j z .  _oder f. Subskr. auf d. ganze Schifferscle

vo lls t. W erk  
Abonnenten

W in te r , '  Paul. D er Um satzbegriff i n den Verkehrssteuem einschl. 
Umsatzsteuer u. in  d. Betriebsw irtschaftslehre. (Betriebs- u. finanz- 
w irtschaftl. Forschungen 2. Serie, H . 47.) B e rlin , Spaeth &  L inde. 
(151 S.) M . 5,40. r

R ö ß le r ,  Herrn. Das Aufwertungs-(M ietzins-)Steuergesetz. Gesetz 
a o ^ e^ en*w ertun£sausg leich hei bebauten Grundstücken 

(AufwSteuergesetz) nebst E rl. seiner wesentlichsten Bestimmungen. 
3., verm. A u fl. Fre iberg, Mauckisch. (171 S.) H lw . M . 3,60. 

G re u n e ,  K a rl. Das Haus- u. Grundsteuergesetz m. E rl. 2., unver
änderte A u fl. (Brügels bayer. Steuerkommentare Bd. 1.) Ansbach, 
Brügel. (399 S.) Lw . M . 9.

Kirchenrecht usw.
S ä g  m ü 11 e r , Joh. Bapt. Lehrbuch d. kathol. Kirchenrechts. 4., auf 

Grund des Codex ju r is  canonici vo lls t. umgearb. A u fl. Bd. 1. 
T. 3: D ie  k irch lichen  Personen. D ie  K le r ik e r im  A llgemeinen. 
Freiburg* Herder. (S. 279—459.) M . 7.

Völkerrecht usw. . .
H o ld - F e r n e c k ,  A lex . Lehrbuch d. Völkerrechts. T. 1. -Leipzig,

F. M einer. (257 S.) Lw . M . 9,50. n„ 0 „ n fp^ vvc+qîy
E n t w u r f  e. Gesetzes üb. d. Haager Konferenz 1929/30 (Reichstag, 

4. W ahlper. 1928. Drucksache N r. 1619.) B erlin , Heymann. 
(344 S.) M . 4. _  , j  ., , . Tr i o

B e r t h o le t ,  G. Les consuls. (Revue de d ro it belge. V o l 8
p. 402—453; Pasicrisie beige 117. A n n .N o . l. )  B ruxelles, B ruylant.
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Der junge Jurist. Beilage zur DJI35.iabrg. (10) Heit?
Diese Beilage erscheint m onatlich; sie is t einzeln n ich t käuflich. — E in s e n d u n g .e n _ a u c h  h ie rfü r sind n u r  an 

die S chriftle itung der DJZ., B e rlin  W  57, Potsdamer Straße 96, zu richten.

Die Neuordnung des juristischen Studien- | 
planes und der Referendarprüfung in 

Württemberg.1)
Von Professor Dr. S to l l ,  Tübingen.

I. Der H a u p tg ru n d  fü r  d ie  N e u o rd n u n g  
der 1. juristischen Prüfung in  Württemberg dürfte in 
der Erweiterung des juristischen Wissensgebietes und 
der erhöhten Bedeutung, die man heute den öffent
lich-rechtlichen Fächern zuspricht, zu suchen sein. 
Auch hatte es sich gezeigt, daß die Studierenden 
von der ihnen bisher gewährten völligen Freiheit in 
der Wahl der Vorlesungen und Uebungen des öfteren 
einen recht ungeeigneten Gebrauch gemacht hatten; 
von den historischen Fächern ganz abgesehen, haben 
manche Prüflinge selbst Hauptgebiete wie Allgemeiner 
Teil des BGB., Verwaltungsrecht u. dgl. nicht gehört. 
Deshalb schien es angebracht, dem Beispiel anderer 
Länder zu folgen und den Studierenden bestimmte 
Pflichtfächer vorzuschreiben. Endlichmag derWunsch 
mitgespiochen haben, durch eine stärkere Betonung 
der Hauptfächer den Einfluß gedächtnismäßigen 
Wissens zurückzudrängen, um dadurch um so 
sicherer Befähigte ermitteln und Ungeeignete abweisen 
zu können (vgl. Justizminister B e ye rle  JW.1930 S. 6).

II. In der angezeigten Richtung liegen d e 
A e n d e ru n g e n  der neuen  P rü fu n g s o rd n u n g , 
die am 1. Okt. 1930 in  Kraft treten; für die Ueber- 
gangszeit von 2 Jahren ist Rücksichtnahme auf den 
bisherigen Studiengang vorgeschrieben.

1. D ie  B e w e r tu n g  des ö f fe n t l .  R ech ts  is t  
v e rs tä r k t  (vorwiegend auf Kosten des bürgerlichen 
Rechts); dies zeigt sich in  stärkerer Betonung der 
schriftlichen Arbeiten aus dem Gebiet des Staats
und Verwaltungsrechts (1 theoretische Aufgabe und 
1 Rechtsfall oder 3 theoretische Aufgaben), ferner 
ist das öffentliche Recht Hauptfach geworden und 
in  der Punktbewertung um 1 Wertzahl gestiegen. 
Das Völkerrecht ist als Prüfungsfach hinzugekommen, 
ebenso das Arbeitsrecht, das aber nicht als Fach
gebiet behandelt w ird, sondern als Teil des Ver
waltungsrechts, Privatrechts und Prozeßrechts g ilt 
und bei diesen Fächern mitzuprüfen ist.

2. Für den Studiengang werden P f l i c h t f ä c h e r  
und  P f l ic h tü b u n g e n  vorgeschriehen; in  deren 
Auswahl hält sich die V. im  Vergleich zu andern 
Ländern in engen Grenzen (s. §§ 29, 26 VollzV.); 
zu den Pflichtübungen gehört die Digestenexegese. 
Bemerkenswert als Versuch, die Studenten zu wissen
schaftlicher Arbeit anzuhalten, ist die Bestimmung, 
daß erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar einen 
Uebungsschein ersetzen kann. Leider ist über die 
Preisarbeit nichts bestimmt. Neben den Pflicht
vorlesungenwerdensonstige V  orlesungen „ empfohlen “ , 
die sog. Philosophika sind „erwünscht“ . In  der Unter
scheidung liegt m.E. eine richtungweisende Bewertung 
des Fachstoffes, die in  der Prüfung zu berücksichtigen 
sein wird. Dafür spricht auch die neue Fassung 
des § 18 Abs. II, nach der Fragen auch aus andern 
Gebieten als denen der schriftlichen Arbeiten gestellt 
werden „können“ (nicht: zu stellen „sind“ !). Die 
notwendige Einengung des Examensstoffes ist damit 
wenigstens angedeutet.

3. D ie  M in d e s te r fo rd e rn is s e  fü r  das Be- * v.
i )  V. des Staatsministeriums v. 10. Okt. 1929; Y o llzY . des TM.

v. 18. O k t 1929, RegBl. 1929 S. 317 ff.

stehen der P rü fu n g  s ind  e rschw ert .  Der 
Kandidat muß 3 Klippen überwinden: er muß die 
Mindestpunktzahl (35) erreichen, die allerdings, wie 
bisher, noch recht niedrig bemessen ist; er muß in  den 
3 Hauptfächern: Bürgerliches Recht, Strafrecht, Staats
und Verwaltungsrecht ein Fachzeugnis erhalten; er 
muß in  den 3 Hauptgebieten (Hauptfächer einschließ
lich Nebenfächern) die sog. Quersumme bekommen.

Diesen Erschwerungen steht für die Zeugnis
bildung beim „Zeugnis 1. Klasse“ (ausgezeichnet) 
eine Erleichterung gegenüber: § 19 Ziff. 1 erfordert 
u. a. „volle Beherrschung des Faches ohne erheb
liche Lücken“ usw. (statt bisher ohne i rg e n d  erheb
liche Lücken). Ich sehe darin einen freundlichen 
Wink der V., es möchte in Zukunft von der Note 
„ausgezeichnet“ häufiger Gebrauch gemacht werden. 
Württemberg hat 18 — falls man „ungenügend“ als 
Note mitrechnet — sogar 19 Wertzahlen, von denen 
allein 9 die Note „ausgezeichnet“ differenzieren. Die 
V. geht also doch wohl davon aus, daß es Prüflinge 
gibt, die die Erfordernisse dieser Noten erfüllen 
können. Die hervorragenden Leistungen, die sich 
zum Glück in  jedem Examen wieder finden, wenn 
man das „Hervorragend“ nur unter den Bedingungen 
eines Examens versteht, sollten dafür auch ent
sprechend den 9 Noten für ausgezeichnet aus der 
Masse hervorgehoben werden.

III. Obwohl die Aenderung der württ. Prüfungs
ordnung gewiß nicht dem geplanten umfassenden 
Reformwerk und reichsrechtlicher Vereinheitlichung 
vorgreifen oder im  Wege stehen w ill, verdient sie 
doch in  der Z e i t  der R e fo rm b e s t re b u n g e n  
ganz besondere  B e a c h tu n g  sowohl in  dem, was 
sie ändert, wie in dem, was sie beibehält, und in  dem, 
was sie ablehnt.

1. Die stärkere B e to n u n g  des ö f fe n t l i c h e n  
R ech ts  bedarf bei der erhöhten Bedeutung dieses 
Fachgebietes (seit der letzten V. von 1903!) keiner 
weiteren Rechtfertigung. Wohl aber ist es notwendig, 
hervorzuheben, daß eine abermalige Steigerung der 
Bewertung des öffentlichen Rechts und eine Ver
mehrung der Anforderungen in  diesem Teil der 
juristischen Ausbildung zu einer ernsten Gefährdung 
der zivilrechtlichen und strafrechtlichen Ausbildung 
führen müßte, vor der nur dringend gewarnt werden 
kann. Auch ein Zuviel des Guten w irk t schädlich. 
Die strafrechtliche Vorbildung ist für unsere künftigen 
Praktiker ebenso notwendig wie die öffentlich-recht
liche, und die zivilistische Schulung ist und bleibt 
nun einmal das Kernstück jeden gesunden juristischen 
Ausbildungsganges. Ich glaube, daß auch in  der 
Bewertung der volkswirtschaftlichen Erziehung des 
Juristen die württembergische PrüfungsO. die mittlere 
Linie gefunden hat, wenn sie „wirtschaftswissen
schaftliche Bildung“ (§ 1 VollzV.) verlangt, sich aber 
m it einer Kenntnis „der wissenschaftlich und praktisch 
wichtigsten Lehren“ begnügt (§1 1  IV).

2. Die Zahl der Prüfungsfächer ist noch recht 
groß, man w ird sie aber kaum viel verringern können. 
Alles kommt darauf an, daß durch die A r t  der 
P rü fu n g  die juristische Begabung und die sichere 
Beherrschung der notwendigen Fachkenntnisse fest- 
gestellt wird.

a) Die neue PrüfungsO. hält an der schriftlichen 
undm ündlichenPrüfung in  de rR e ch tsge sch ich te
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fest; der Wert des historischen Studiums ist hier
durch in  erfreulicher Weise anerkannt.

b) Im  Gegensatz zu einigen anderen Ländern 
ü b e rw ie g t  in  der württemb. Prüfungspraxis der 
s c h r i f t l i c h e  T e i l .  Trotz Herabsetzung der Zahl 
der Klausurarbeiten auf 13— 14 bestätigt das auch 
die neue PrüfungsO., die keine gesonderte Bewertung 
des schriftlichen und des mündlichen Teiles der 
Prüfung kennt und für die mündliche Prüfung bei 
3 Kandidaten (Regelfall) eine mindestens 3 ständige 
Prüfung vorsieht. Trotz einer Pause fallen die Prüf- 
lmge in der 3. Stunde häufig mehr oder weniger ab.
Die schriftliche Prüfung höher zu bewerten ist m E
entschieden vorzuziehen. Sie läßt dem Kandidaten 
Zmt zu genauer Ueberlegung, gestattet dem Examinator 
einen gründlichen Vergleich der Leistungen und eine 
sichere Beurteilung. Allerdings müssen, um Zufällig
keiten vorzubeugen, wie in Württemberg mehrere 
schriftliche Arbeiten gestellt werden.

c) An der Zusam m ense tzung  d e rP rü fu n g s -  
k o m m is s io n  ist de facto nichts geändert; de iure 
bringt die neue V. die bedeutungsvolle Aenderung, 
daß die Professoren der Tübinger rechts- und w irt
schaftswissenschaftlichen Fakultät ipso iure Mitglieder 
der Kommission sind (nicht nur — wie bisher — 
hierzu bestellt werden sollen). Damit hält Württem
berg daran fest, daß die Prüfungskommission aus 
einei?  v.om Justizministerium ernannten Praktiker 
als Vorsitzenden und den Professoren der Fakultät 
als Prüfenden^ besteht. Möge das w ü r t te m -

erg ische B e is p ie l  fü r  das gep lan te  R e fo rm 
w e rk  v o r b i l d l i c h  w erden ; das wäre der beste

. e2 zur Bekämpfung des Paukerunwesens und zu 
einem „gemilderten Fachexamen“ , wie es K o e l l -
des1 FvÜ ^ 1  1495) gegen das Uebermaß
des Examensstoffes fordert. Der Student soll im
-xamen zeigen, was er während der Studienzeit auf 

der Universität gelernt hat; der prüfende Professor 
und er allein! kennt den akademischen Lehr

betrieb der jeweils jüngsten Zeit, und er vermag am 
besten zu beurteilen, welche Anforderungen an die 
Kandidaten auf Grund ihres Studiums gestellt werden 
können und gestellt werden müssen.

Allerlei von den Referendarien. 1. Ein Referendar 
war dem Nachlaßrichter zur Ausbildung überwiesen; nun 
lag der Antrag des X  vor, ihm auf Grund eines eigen
händigen Testaments des A  den Erbschein als dessen Erbe 
l “  ivrte.  L  daJi Testament enthält die Zeitangabe „Bonn, 
Antrap- PernS? *,ertigte den Entw- des Erbscheins dem 
legte der gesetzHch^E1̂ 11461’ unterzeichnete Später 
teilung des Erbschetns i w l  g6gen -die au X  er£olgte Er- 
die Einziehung ¿ “ ü f a r “ 6 em* Und das L G ' ordnete 
zahl nichtig war. D^r S ch tiue^ T nt mangels der Jahrel5'  
der Staat wurde verurfeilt dem E rh r “ / “ q 0̂ ^ 8108’ Und 
setzen. Das Rückgriffsrecht des Staates"1 g e ^ e n d in R ; c h tT  
ist zweifellos; dagegen steht es ihm nicht auch zu gegen 
den Ref„ der den Entw. zu dem unrichtigen Erbschein 
„vordekretiert“ hatte. Die Haftung des Beamten besteht 
nur, wenn die verletzte Amtspflicht ihm g e g e n ü b e r dem 
B r i t t e n  obliegt. Das tr ifft hier nicht zu; der R ef hat 
zwar die Amtspflicht zum Vordekretieren; aber sie lievt 
ihm nicht ob gegenüber den an der Sache Beteiligten 
di» ae-rn «Dur. gegebner der Vorgesetzten Dienstbehörde’ 
dient16 4 us() lldung des Ref. zu besorgen hat, und dieser 

auch das Entwerfen von Verfügungen1).
Ausbilth,„er ^ ef' ^ ird  einem b e s t i m m t e n  Richter zur 
mindesten? ,u^ e^wiesen, und dieser kann ihm, wenn er 
-------_---------J_Jahr unt£ 3 Monate vorgebildet ist, die Er
beamten). ^ ' I ose  ̂ Leipz. Z. 1927, 1099 (Vordekretieren derBiiro-

ledigung einzelner richterlicher Geschäfte nach Anordnung 
der Justizverwaltung übertragen (§ 2 preuß. AGGVG., 
Fass. v. 29. Sept. 1923). Da indes das AG. eine einheit
liche Behörde ist und nach den Grundgedanken des § 23 
Abs. 2 eb. jeder einzelne der mehreren Richter die Zu
ständigkeit des AG. vo ll darstellt, die Geschäftsverteilung 
nur innere Angelegenheit ist, so sind die Amtshandlungen 
des Ref. auch wirksam, wenn sie ihm übertragen sind 
durch einen anderen Richter als seinen Ausbildner. Ueber- 
trägt z. B. der Aufsichtsrichter dem Ref., nachdem er ihn 
dem Prozeßrichter überwiesen hat, noch eine Zeugen
vernehmung in  Strafsachen, so ist die so vom Ref. erfolgte 
Vernehmung rechtswirksam und der Ref. Vertreter der 
zur Eidesabnahme zuständigen Behörde (§ 154 StrGB.). 
Wenn der Ref. seine gesamte Ausbildung beimAG. A  erhalten 
hat und nur noch der in Grundbuchsachen bedarf und 
er zu diesem Behuf dem AG. B überwiesen wird, so kann 
ihm der Grundbuchrichter, der vielleicht als einziger Richter 
dieses AG. obwaltet, rechtswirksam auch die Erledigung 
von Terminen in  Zivilsachen übertragen. Voraussetzung 
der Rechtswirksamkeit ist nur, daß die gesetzlich vorge- 
schriebene Ausbildungszeit und ein Auftrag vorliegt; alles 
weitere kann nicht auf Gefahr und zu Lasten der Beteiligten 
gehen, denen eine' Prüfung nicht zuzumuten ist, ob die 
Beauftragung von dem zuständigen Richter ausging. Es 
gelten hier also ähnliche Erwägungen, wie in dem in  RG. 29, 
288 entschiedenen Fall: Eine allgemeine Uebertragung von 
gewissen Angelegenheiten an den Ref. ist unzulässig; ist 
sie aber dennoch erfolgt, so w ird  durch diese Gesetzes
verletzung als eine innere Angelegenheit des Gerichts die 
Gültigkeit der Handlung des Ref. nicht berührt1).

3. Verletzt der Ref. bei Erledigung der ihm über
tragenen Angelegenheiten seine Amtspflicht, so ist er selbst 
schadensersatzpflichtig gemäß § 839, der Richter aber nur, 
wenn er erkennen mußte, daß der Ref. zur selbständigen 
Bearbeitung ungeeignet ist, § 831. Die Ausgleichspflicht 
zwischen Richter und Ref. regelt § 841; an Stelle beider 
haftet der Staat (KommB. AbgH. 10 z. preuß. AmtshaftGes.).

4. Voraussetzung der Rechtswirksamkeit ist aber, daß 
die vorgeschriebene Ausbildungszeit und eine Uebertragung 
vorliegt; mangels dieser ist die Amtshandlung unwirksam, 
der Ref. z. B. nicht eine zur Eidesabnahme zuständige 
Behörde. W ie aber, wenn der Ref. in  dem i r r i g e n  
Glauben, eine Uebertragung sei erfolgt, in  dem von ihm 
abgehaltenen Beweistermin eine Entsch. über das Zeugnis
verweigerungsrecht erläßt oder eine Ordnungsstrafe verhängt, 
oder wenn er den Erbschein erteilt? Diese Entsch. gehen 
aus von einer Person, der d ie  V e r t r e t u n g  des AG.  
n i c h t  zusteht .  W ird  gegen eine solche Verfügung Be
schwerde eingelegt, so muß das Beschwerdegericht sie 
zurückweisen, da eine „Verfügung“ , eine „Entscheidung“ 
nicht vorliegt, sondern nur der Anschein einer solchen. 
Das Beschwerdegericht kann also nicht die Scheinverfügung 
ihrer Richtigkeit nach prüfen und so in  der Sache selbst 
entscheiden; es w ird  aber, um eine Zurückweisung der 
Beschwerde zu vermeiden, das AG. anregen, die Schein- 
verfügung aufzuheben. Lehnt der AR. dies ab, so steht 
dem nichts im  Wege, daß das Beschwerdegericht nunmehr 
jene erste angefochtene Verf. als solche des AG. ansieht 
und auf ihre Richtigkeit prüft. Kommt die Rechtswirksam
keit der Verf. vor einem anderen Gericht in  Frage, so 
hat dieses sie als nichtig zu behandeln, vorbehaltlich seiner 
Befugnis, beim AR. die Aufhebung der Scheinverfügung 
zu beantragen. Ersieht das Gericht der weiteren Be
schwerde das Vorliegen eines solchen Mangels, so hat es 
schon nach § 551 Nr. 1 ZPO. (§ 27 FGG.) die Entsch. 
des AG. aufzuheben, weil das AG. „nicht vorschriftsmäßig 
besetzt“ war.

5. Nach § 2 Abs. 3 a. a. O. sind Ref. u. a. ausge
schlossen von der Urteilsfällung. W ohl aber sind sie 
befähigt, die ihnen vom Richter übertragene Aufnahme 
einer vollstreckbaren Urkunde zu bewirken; diese erspart 
zwar dem Gläubiger die Erwirkung des Urteils, steht aber 
nicht der Urteilsfällung gleich. RG., JW. 10, 247.  ̂ Gleiches 
g ilt im  Streitverfahren der freiw. Gerichtsbarkeit, so aus 
dem Ehe-, Eltern-, Gesellschaftsverhältnis. Zwar sollen 
diese Angelegenheiten dem Ref. nach Anordnung der Justiz-

1) J o s e f ,  JW . 1926, 1533. V g l. unten 5.
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V e rw a ltu ng  nicht übertragen werden; ist dies aber dennoch 
geschehen, so erläßt nach dem oben zu 2 Gesagten der 
Ref. eine rechtswirksame Entscheidung.

J Rechtsanwalt Dr. J o s e f ,  Freiburg i. Br.

Der Mangel an wissenschaftlicher Ausbildung.
Im  März 1929 äußerte sich der Präsident des Juristischen 
Landesprüfungsamtes S c h w is t e r  zu seinem Prüfungsbericht 
über die Ergebnisse des großen Staatsexamens während des 
Jahres 1928 (S. 397, 1929 d. Bl.). D ort findet sich u. a. 
die Feststellung, daß die praktische und bes. die theoretische 
Vorbildung der Kandidaten mangelhaft und weniger durch 
solide Studien als durch Paukbücher u. a. betrieben werde. 
H ierin liegt eine autoritative Bestätigung der häufig auf
gestellten Tatsache, daß den Prüflingen, vor allem im 
Referendarexamen, die wissenschaftliche Durchdringung des 
juristischen Wissensgebietes ermangele.

Als Auswirkung der von vielen nichtakademischen 
Berufszweigen sachwidrig geforderten „Berechtigungen“ 
w ird das juristische Studium von zahllosen Abiturienten 
mangels vorhandenen Berufswunsches und ohne Liebe zur 
Sache in  der Hoffnung ergriffen, in  einer der vielen Ver- 
wendungsmöglichkeitenfür Juristen unterschlüpfen zukönnen. 
Die Durchführung des Studiums bis zum Referendarexamen 
w ird möglich durch das Fehlen jeder auslesenden Methode, 
dierechtzeitignichtqualifizierteRechtsstudierende ausscheiden 
oder ihnen die Augen über die Vergeblichkeit ihres Be
ginnens öffnen könnte. So aber w ird in  den meisten erst 
nach mindestens achtsemestrigem Studium und durch mehr
maliges Scheitern des Versuchs, die Prüfung zu bestehen, 
d. h. nach Verlust wertvoller Jahre der W eg zu einem 
Berufswechsel freigelegt und das Durchschnittsniveau der 
Rechtsstudierenden erheblich gesenkt. Diesen Vorkomm
nissen prophylaktisch entgegenzuwirken, besitzen erfahrungs
gemäß weder die Uebungen noch die verbreitete Kenntnis 
von der Schwierigkeit der Prüfungen die Fähigkeit.

Noch ein zweiter Grund erklärt m. E. den Mangel an 
wissenschaftlicher Durchbildung der Rechtskandidaten. Er 
betrifft das Werkstudententum, das ein starkes Kontingent 
aller Studierenden liefert, stärker noch, als die Statistiken 
es ausweisen. Die Tätigkeiten der Werkstudenten sind so 
mannigfaltig, daß sie hier nicht aufgezählt werden können. 
So werden z. B. viele Werkstudenten von der Reichspost 
in  subalternen Stellungen (Briefträger, Schalterdienst usw.) 
beschäftigt. Schon diese Beispiele zeigen; Kaum je eine 
Tätigkeit, die der beruflichen Fortbildung förderlich ist. 
W ir  können also ein unverbundenes und unverbindbares 
Nebenher von Studium und Erwerbstätigkeit feststellen. 
Beides steht einander fremd und hemmend gegenüber, und 
dies nicht nur durch die starke physische Inanspruchnahme, 
die Nerven und Kräfte oft über das einem noch im Wachstum 
Befindlichen zuträgliche Maß absorbiert. Schwerwiegend 
ist die starke seelische Belastung: Es kommt jedem ge
wissenhaften Werkstudenten zum Bewußtsein, daß durch 
Energieaufwand, durch unablässiges Hasten, durch dauernd 
nötige geistige Umstellung die Konzentrationsfähigkeit ge
mindert wird. E r erkennt, daß die Erwerbstätigkeit infolge
dessen nicht in der Weise ausgeübt werden kann, wie es 
erforderlich wäre, daß die hierfür aufgewendete Zeit aber 
für das Studium hätte verwendet werden müssen. So w ird 
bewirkt, daß der Werkstudent jąder seiner Tätigkeiten nicht 
die Hälfte seines Könnens widmet, sondern nur ein Drittel, 
und daß ein D ritte l sich nutzlos zerreibt.

Der Werkstudent weiß natürlich, daß das Examen ein 
gehöriges Maß positiver Rechtskenntnisse und juristischen 
Denkens erfordert. Das letzte bildet sich durch Anlage 
und die Beschäftigung m it der Materie. Das erste w ill 
mühevoll durch Fleißaufwand erarbeitet werden. Der W erk
student w ird  daher versuchen, dieses unerläßlichste Wissens
quantum sich zu erwerben. E r tut dies —  abgesehen von 
dem Besuch eines Repetitoriums —  entweder, indem er 
neben Kolleg (oder Arbeit fü r Uebungsschein) und Erwerbs
tätigkeit auch noch Nachtarbeit einführt, oder, indem er 
sich während der Werkarbeit so vie l zu sparen bzw. später 
zu verschaffen sucht, daß er zwei Semester ungestört und

ohne Nebenbeschäftigung der Examensvorbereitung ob
liegen kann. In  keinem dieser Fälle reicht die Zeit zu 
Versuchen wissenschaftlicher theoretischer Arbeit aus, und ist 
einmal die Hürde des ersten Examens gewonnen, so wieder
holt sich bis zum zweiten das gleiche Spiel von neuem.

Es ist auch zu bedenken, daß der Besuch von B ib lio
theken, außerhalb deren Literatur nur beschränkt zur Ver
fügung steht, dem Werkstudenteu sehr schwer möglich ist. 
Das B ild verdüstert sich noch, wenn man bedenkt, daß der 
Durchschnitt der Werkstudenten, die doch meist m it festem 
Berufswunsch und nur bei gewisser Befähigung sich der 
Qual mehrjähriger Ueberarbeit unterziehen werden, sicher
lich besonders zu Studium und wissenschaftlicher Arbeit 
qualifiziert, vielleicht sogar eine geistige Elite des Studenten- 
tums ist.

Es wäre dankbar zu begrüßen, wenn von maßgebenden 
Seiten M ittel und Wege angegeben werden würden, diesen 
Tausenden des juristischen Nachwuchses zu helfen und 
damit eine der Rechtspflege und Verwaltung künftiger Jahr
zehnte drohende Gefahr abzuwenden.

stud. jur. E r i c h  Co hn ,  Berlin.

Die Zahl der bei den preußischen Justizbehörden  
am 1. Jan. 1930 beschäftigten Referendare. Die sonst 
übliche Nachweisung der Referendare nach dem Stande 
v. 1. Aug. jedes Jahres w ird  neuerdings für den Jahres
anfangbekanntgegeben. Es waren nach JMB1. 92 Jg. Nr. 6 
am 1. Jan. 1930 Referendare vorhanden:

Oberlandes Zahl der beschäftigten
gerichtsbezirke Referendare
Kammergericht . . . . . 1489
Breslau..................... . . .  772
Celle ..................... . . .  543
Düsseldorf . . . . . .  614
Frankfurt a. M. . . . .  342
Hamm (Westf.) . . . . .  792
K a s s e l..................... . . .  220
K ie l .......................... . . .  276
K ö l n ..................... . . .  743
Königsberg i. Pr. . . .  346
Marienwerder. . . . . .  94
Naumburg a. S. . . . .  550
S te t t in ..................... . . .  261

Summa: 7042
Darunter aus anderen Ländern

vorübergeh. übernommen . 37
Dr. R o es n e r ,  Referent im  Statistischen Reichsamt, Berlin.

Lehrkom m entar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Von
RA. Dr. V i k t o r  L o e w e n w a r t e r .  5. Bd. Familien
recht. 6. Bd. Erbrecht. 1929/30. Berlin, Heymann. 
Geb. 17 M. bezw. geb. 13 M.

M it diesen beiden Bänden liegt der Lehrkommentar 
des Verf. abgeschlossen vor; denn Bd. V I  bringt jetzt im 
Nachtrag auch das Recht der juristischen Personen. Verf. 
hat m it seinem W erk den sehr beachtlichen Versuch unter
nommen, Lehrbuch und Kommentar zu verbinden. M. E. 
hat er dies pädagogische Ziel am wenigsten erreicht (s. meine 
früheren Besprechungen); vielleicht hat Verf. ähnliches 
empfunden. Jedenfalls hat er in den letzt veröffentlichten 
Bänden die Kommentierung immer mehr zurücktreten lassen. 
Um so deutlicher zeigt sich dafür, worin das Eigenartige 
und Verdienstvolle seines Werkes besteht: es erspart dem 
Leser, insbes. Studenten und Referendaren das mühevolle 
Nachschlagen der nicht immer zugänglichen Entscheidungen 
und bietet ihnen in  der veröffentlichten Judikatur ein aus
gezeichnetes Anschauungsmaterial fü r die juristische und 
praktische Bedeutung der Gesetzesbestimmungen. Sehr 
richtig sieht Verf. davon ab, nur die Grundsätze der Recht
sprechung anzuführen, sondern bringt die ganze Entscheidung 
samt Gründen. In  den beiden letzten Bänden folgen die 
Entscheidungen anhangsweise hintereinander; ich hätte der 
Methode des 3. Bandes den Vorzug gegeben.

Professor Dr. St o l l ,  Tübingen.

Für die S chriftle itung ve ran tw ortlich : D r. ju r. O t to  L ie b m a n n ,  B erlin -W ilm ersdorf. — Verlag  von O t to  L ie b m a n n ,  B erlin .
D ruck  von P aß  &  G a r le b  Aktiengesellschaft, B erlin .


